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Abs 
Art 

BGBI 
BKA 
BM ... 
BMA 
BMBWK 
BMF 
BMGF 
BMI 
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BMLS 
BMLV 
BMSG 
BMSG 
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BMWA 
B-VG 
EG 
EU 
EUR 
G(es)mbH 
id(g)F 
!T 
Mill 
Mrd 
RH 
ua 
USt 
WB 
Z 

Abkürzun 

Absatz 
Artikel 
Bundesgesetzblatt 
Bundeskanzleramt 
Bundesministerium ... 
für auswärtige Angelegenheiten 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
für Finanzen 
für Gesundheit und Frauen 
für Inneres 
für Justiz 
für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft 
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für Landesverteidigung 
für soziale Sicherheit und Generationen 
für soziale Sicherheit. Generationen und 
Konsumentenschutz 
für Verkehr, Innovation und Technologie 
für Wirtschaft und Arbeit 
Bu ndes-Verfassungsgesetz 
Europäische Gemeinschaft 
Europäische Union 
Euro 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
in der (geltenden) Fassung 
Informationstechnologie 
Million(en) 
Milliarde(n) 
Rechnungshof 
und andere(s) 
Umsatzsteuer 
Wahmehmungsbericht dc Rechnungshofes 
Ziffer 

e 

Weitere Abkürzungen sind bei der erstmaligen Erwähnung im Texl angeführt. 
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Vorbemerkungen 

Vorbemerkungen 

Vorlage an den Nationalrat 

Der RH berichtet dem Nationalrat gemäß An 1 26d Abs 1 zweiter Satz 
B-VG nachstehend über Wahrnehmungen, die er bei mehreren Geba­
rungsüberprüfungen getrolTen hat. 

Darstellung der Prüfungsergebnisse 

In der Regel werden bei der Berichterstanung punkteweise zusam­
menfassend die SachverhallSdarstellung (Kennzeichnung mit 1 an der 
zweiten Stelle der Absatzbezeichnung), deren Beuneilung durch den 
RH (Kennzeichnung mit 2 ), die Sre/lungnahme der überprüften Sre/le 

(Kennzeichnung mir 3 und im Kursivdruck) sowie die allfällige Gegen­
äußerung des RH [Kennzeichnung mit 4) aneinander gereiht. Das in 
diesem Bericht enthaltene Zahlenwerk beinhaltet allenfalls kaufmän­
nische Auf- und Abrundungen. 

Alle personenbezogenen Bezeichnungen werden aus Gründen der 
Übersichtlichkeit und einfachen Lesbarkeit nur in einer Geschlechts­
form gewählt und gelten gleichermaßen für Frauen und Männer. 

Der vorliegende Bericht des RH ist nach der Vorlage an den National­
rat über die Homepage des RH hnp :/Iwww.rechnungshof.gv.at ver­
fügbar. 

1 
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Kurzfassung 

Wirkungsbereich 

des Bundeskanzleramtes 

der Bundesministerien für 

Finanzen 

Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 

soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz 

Gesu nd heit und Frauen 

Verkehr, Innovation und Technologie 

Wirtschaft und Arbeit 

Auftragsvergaben über Beratungsleistungen 
in Bundesministerien 

Der RH überprüfte in sechs Bundesministerien Aufträge für Bera­
tungsleistungen, die im Zusammenhang mit Verwaltungsreform- bzw 
Reorganisationsprojekten sowie Gesetzesvorbereitungen vergeben 
wurden. Die Quer chnittsüberprüfung umfasste insgesamt 36 Ein­
zelvergaben mit einer Gesamtvertragssumme von rd 1 2,8 Mill EUR 
(einschließlich Umsatzsteuer - USt). Im Schnitt verursachte ein Bera­
tungstag Ko ten von 1 740 EUR für den Projeklleiter und 1 220 EUR 
für einen M i tarbeiter zuzüglich der Umsatzsteuer. 

Wirkungsbereich de Bundeskanzleramtes 
(damaliges Bundesministerium für öffentliche Leistung und Sport) 

Der RH überprüfte insgesamt zwölf Aufträge an vier Auftragnehmer 
mit einer Auftragssumme von rd J Mill  EUR (einschließlich USt). Er 
zeigte dabei Mängel bei der Vergabe und bei der Vertragsabwicklung 
auf. Mehrfach holte das damalige BMLS nicht die vergaberechtlich 
gebotenen Vergleichsangebote ein. Aucb wurden Zahlungen über 
das vereinbarte Maximalentgelt h.inaus geleistet bzw ein für das 
BMLS ungünstiger Stunden atz vereinbart. In einem Fall waren die 
Honorarhöhe und die mangelnde Verwertbarkeit der Projektergeb­
n isse zu beanstanden. 

BKA B M F  B�lLFUW BMSG BMGF BMVIT BMWA 3 
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Wirkungsbereich des Bundesministeriums für Finanzen 

Der RH überprüfte sieben Aufträge (drei im OberschweUen-, vier im 
Unterschwellenbereich) mit  einem Auftragsvolumen von rd 8,6 M i ll 
EUR (einschließlich USt). Die vereinbarten Tagsätze (Höhe der Be­
raterhonorare) lagen teilweise weit über dem Durchschnitt der vom 
RH überprüften Fälle. Die verfahrensmäßige Abwicklung erfolgte 
weitgebend mängelfrei, war jedoch bei zwei Fällen mit sehr hohem 
externen Beratungsaufwand (bis zu 1 2,3 % des Auftragsvolumens) 
verbunden. Der RH hielt die Begründungen für den externen Bera­
tungsbedarfnicht in allen Fällen für ausreichend; teilweise war eine 
stärkere Nutzung interner Ressourcen angezeigt. In Einzelnillen be­
anstandete der RH eine mündliche Auftragserweiterung bzw fehlende 
Zeitaufleichnungen. 

Wirkungsbereich des Bundesministeriums für 
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 

Der RH überprüfte insgesamt fünf Aufträge mit einem Auftrags­
volumen von rd 0,5 Mill  EHR (einschließlich USt). Bei drei Aufträ­
gen holte das BMLFUW nicht die vorgeschriebenen Vergleichsangehote 
ein. I n  Einzelf,illen erscbienen dem RH die Begründungen für den 
externen Beratungsbedarf nicht ausreichend. Er beanstandete 
mündliche Auftragserteilungen durch das M inisterbüro sowie feh­
lende Zeitaufleichnungen. Die beauftragten Leistungen wurden 
jedoch ordnungsgemäß erbracht. 

Wirkungsbereich des Bundesministeriums für soziale Sicherbeit, 
Generationen und Konsumentenschutz sowie des 
Bundesministeriums für Gesundheit und Frauen (damaliges 
Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen) 

Der RH überprüfte acht Auftragsvergaben mit  einer Auflragssumme 
von rd 0,3 Mill  EUR (einschließlich USt). In der überwiegenden Zahl 
der Fälle holte das damaIige BMSG nicht die vorgeschriebenen Ver­
gleichsangebote ein. Aus den Akten konnte vielfach nicht nachvoll­
zogen werden. welche Gründe für die Beau ftragung einer Person 
ausschlaggebend waren. Mehrfach nahmen die späteren Auftrag­
nehmer ihre Tätigkeit für das damalige BMSG bereits Monate vor 
Abschlu s eines schriftlichen Vertrages auf. 

BKA B M F  BMLFUW BMSG BMGF BMVlT BMWA 
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Auftragsvergaben über Beratungsleistungen 
in Bundesministerien 

Wirkungsbereich des Bundesministeriums ftir 
Verkehr, Innovation und Technologie 

Der RH überprüfte die Auftragsvergaben bzw Zahlungen an einen 
Rechtsanwalt mit einer Auftragssumme von rd 0,4 MiU EUR (einschließ­
lich USt). Bei den durch die frühere Bundesministerin, DI Dr Mo­
nika Forstinger, bzw das M i n isrerbüro erteilten Aufträgen wurden 
haushaltsrechtliche Vorschriften nicht eingehalten. Überwiegend lagen 
weder schriftliche Verträge noch Bestellschreiben vor. Der Hauptauf­
trag wurde vorweg mündlich erteilt, obwohl die daftir erforderlichen 
Grundlagen nicht gegeben waren. Der RH beanstandete, dass ftir 
die Auftragsinhalte nicht ressortinterne Ressourcen herangezogen 
wurden. 

Wirkungsbereich des Bundesministeriurns ftir W irtschaft und Arbeit 

Der RH überprüfte drei Auftragsvergaben mit einer Auftragssumme 
von rd 0, 1 Mill EUR (einschließlich USt). Sie betrafen durchwegs 
Rechtsberatungsleistungen und unterlagen daher keinen besonderen 
vergaberechtIichen Anforderungen. Die Überprüfung ergab keine 
schwerwiegenden Mängel in  der Abwicklung der überprüften Ver­
gabef3.1le; zu beanstanden war allerdings, dass das B M WA ftir die 
Abrechnung der Leistungen der Auftragnehmer keine Zeitaufzeich­
nungen einforderte und ein Fall aktenmäßig unzureichend doku­
mentiert war. 

BKA BMF BMlFUW B\.1S(, BM(,F BMVIT BMWA 5 
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Kenndaten �u ausgewählten Auftragsvergaben über Beratungsleistungen 
in Bunde ministerien 

RechlSgrundlagen Bundesvergabegesetz 1 997, BGBI I Nr 56/ 1997 idgF (bis I. September 2 (02 )  
Bundesvergabegesetz 2002, BGBI 1 N r  99/2002 (ab I. September 2002) 
ÖNORM A 2050 idF 1993 
Schwellen wen-Verordnungen 
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vo m RH überprüfte Resso rts und Bereiche 

übe rprüftes Resson Bereich 
BMLS Ve rwaltungsrefoml b zw Reorganisation 

derzeit zuständig 

BKA 

BMF 

BMLFUW 

BMSG') 

BMVIT 

BMWA 

Verwaltungsreform bzw Reorganisation 

Verwaltungsreform b zw Reorgani a lion; Gesetzesvo rbereitung 

Ve rwaltungsreform b zw Reo rganisation; GesetzesvorbereilUng 

Geset zesvorberei tung 

Gesetzesvorbereitung 

tl Bundesministtrium fUr sozial<, Sicht:rhcit und Generalion!!n 
2lSundesministerium tur soziale Sicherhtjt. GenC:riuiontn und Konsumentenschutz 

BMF 

BMLFUW 

BMSG", BMGF 

BMVIT 

BMWA 

Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Der RH überprüfte im Oktober und November 2002 in sechs Bundes­
mini (erien 1I querschninartig Auftragsvergaben an externe Berater 
im Zusammenhang mit Verwaltungsreform- oder Reorganisations­
maßnahmen bzw mit juristischen Beratungsleistungen im Zuge von 
Ge etzesvorbereitungen, Zu den im Juni 2003 übermittelten Prü­
fungsmineilungen des RH nahmen die Bundesministerien zwischen 
August und Oktober 2003 Stellung, Der RH gab zu diesen Stellung­
nahmen im November 2003 seine Gegenäußerungen ab. 

6 

11 Nach leilweiser Zuständigkl'its;'nderung aufgrund der Bundesminisu:riengeselz­
Novelle 2003 sind nunmehr sieben Ressons betroffen. 

Ocr Prufungsschwerpunkt lag auf der Abwicklung der Vergabeverfah­
rcn und den damit in Zusammenhang stehenden Verträgen. In die Über­
prüfung wurden Vergaben einbezogen, bei denen die Auftragseneilung 
zwischen dem 4. Februar 2000 und dem 3 1 .  Dezember 2001 erfolgte. 

Aus den von den RessortS gemeldeten Auftragsvergaben wählte der 
RH für die Querschninsuberprüfung insgesamt 36 Einzelvergaben mit 
einer Ge amrvenragssumme von rd 1 2,8 Mill EUR (einschließlich USt) 
aus. Die Auswahl umfa ste primär die betragsmäßig bedeulsamsten 
Aufträge der jeweiligen Res orts bzw erfolgte in den übrigen Fällen 
nach dem Zufallsprinzip. 

DM dMF BML�UW BMSG BMGf BMVIT BMWA 
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Begriffsbestimmun­

gen und rechtliche 

Rahmenbedingungen 

Auftragsvergaben über Beratungsleistungen 
in Bundesministerien 

Die im nachfolgenden Berichtsbeitrag angeführten Beträge verstehen 
sich - sofern nicht ausdrücklich anders vermerkt - einschließlich der 
Umsatzsteuer. 

Grundsätzliche Feststellungen 

1 (I) Unternehmens- und Rechtsberatung stellen Dienstleistungen dar. 
Die Vergabe solcher Beratungsleistungen durch einen öffentlichen Auf­
traggeber unterliegt daher den vergabereChtlichen Bestimmungen für 
Dienstleistungsaufträge. Im überprüften Zeitraum war bei Überschrei­
ten eines bestimmten Auftragswertes - im so genannten Oberschwel­
lenbereich - das Bundesvergabegesetz 1997, im Unterschwellenbe­
reich bei prioritären Dienstleistungen die ÖNORM A 2050 idF 1993 
anzuwenden. Der maßgebliche Schwellenwert (geschätzter Auflrags­
wert ohne USt) lag nahezu im gesamten überprüften Zeitraum bei rd 
1 39 000 EUR. 

(2) Dienstleistungen werden vom BundesvergabegeselZ in prioritärell 

und nicht prioritäre21 Dienstleistungen eingeteilt Den prioritären Dienst­
leistungen wird für das öffentliche Auftragswesen vor allem im Hin­
blick auf eine grenzüberschreitende Dienstleistungserbringung beson­
dere Bedeutung beigemessen, weshalb auf diese grundSätzlich alle 
Vergabevorschriften anzuwenden sind. 

11 Prioritäre Diensileistungen sind jene Dicn�lleist'Ungen. die im Anhang 1 1 1 des Bun­
desvergabegesetzes laxativ aufgezählt sind. In diese Kategorie fallen beispielsweise 
Instandhaltung und Reparatur. Markt- und Meinungsrorschung. Umemehmensbe­
f3tung und verbundene Tätigkeiten. 

21 Nichl prioriläre Dienstleislungen sind aus der Sicht der öffentlichen Aurtragsver­
gabe wenigtr bedeulend und daher weniger streng geregelt. Sir sind im Anhang (V 
des Bundesvergabcgesenes demonstrativ aufgezählt (zB Gastsläncn und Beherber­
gungsgewerbe. RechlSberarung. Arbei15- und Arbeitskräflf'vermitllung). 

(3) Als Vergabeverfahrensarten waren das offene Verfahren, das nicht 
offene Verfahren und das Verhandlungsverfahren vorgesehen. 

(4) Unrernehmensberarung ist als prioritäre sowie als geistig-schöp­
ferische b�w immaterielle Dienstleistung einzustufen. Unternehmens­
beratungsleistungen waren nach den Vergabevorschriften im Verhand­
lungsverfahren (im Oberschwellenbereich grundSätzlich nach vorheriger 

8KA 8MF BMlFUW BMSG B MGF B MVIT BMWA 7 
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Begriffsbestimmungen u�d 
rec�tliche Ra�.,enbed·� 

Ressortinterne 

Organisation 

8 

öffentlicher Bekanntmachung) Zu vergeben. Im Regelfall  waren ent­
sprechend der Höhe des geschätzten AuFtragswel1es mehrere, min­
destens jedoch drei verbindliche Angebote einzuholen. 

(5) Rechtsberalung hingegen slellt eine nicht prioritäre Dienstleistung 
dar, auf welche die vergaberechllichen Regelungen im Unterschwel­
Ienbereich keine, im Oberschwellenbereich nur sehr eingeschränkt An­
wendung fanden. Der Auftraggeber konnte solche Dienstleistungen 
daher ohne Verpflichtung zur Einholung von Vergleichsangeboten 
vergeben. 

(6) Mit Wirksamkeit vom I. September 2002 ist das neue Bundesver­
gabegesetz in Kraft getreten. Der vergaberechtsspczirlsche Rechts­
schutz gilt nunmehr auch im Unterschwellenbereich. 

2.1 Die detailI ierlen vergaberechtlichen Regelungen verkomplizierten die 
Abwicklung von Auftragsvergaben und erforderlen spezifisches Fach­
wissen. In den überprüften Ressons wickelte das Vergabeverfahren 
entweder eine Präsidialabteilung federführend und koordinierend ab 
oder es war die zuständige Fachabteilung damit betraut. Dabei unter­
stützten bzw kontrollierlen in einigen Ressons auf Vergaberechtsfragen 
spezialisiel1e Mitarbeiter des Ressorls die zuständigen Fachabteilun­
gen in unterschiedlicher Intensität. Ab einer bestimmten Betragshöhe 
war in den meisten Ressorl auch die Einbindung der internen Revi­
sion vorgesehen. 

2.2 Der RH empfahl, die in den Ressorls zu Vergabefragen vorhandene 
Fachkompetenz konzentriert zu nutzen, indem speziell ausgebildete 
und erfahrene Mitarbeiter entweder selbst zentral die Vergaben durch­
führen oder alle anderen Organisationseinheiten des Ressorls beraten; 
sie sollten verpflichtend in alle Vergabeverfahren eingebunden wer­
den. Weiters wurde rechtlich die grundsätzliche Möglichkeit geschaf­
fen, die Bundesbeschaffung GmbH mit der Durchführung von Verga­
beverfahren gegen Entgelt zu beauftragen. 

3.1 Zwei Res ans (das BMF sowie das damalige BMlS) zogen in Einzel­
fallen mit hohem AuFtragsvolumen externe Expel1en rur die verfah­
renstechnische Abwicklung der Vergaben von der Ausschreibung bis 
zur Venragsgestaltung heran. Die Kosten hiefür bet.rugen zwischen 
24 000 EUR und 3 22 000 EUR: sie machten damit zwischen 1 ,5 'lIl und 
1 2,3 'l1l der jeweiligen Auftragshöhe aus. 

B KA B M F  BMLFUW BMSG BMGF BMVIT BMWA 
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Re<sort;nterne 
Organi<ation 

Erfolgsfaktoren für 

Fremdvergaben 

Auftragsvergaben über Beratungsleistungen 
in Bundesministerien 

3.2 Nach Ansicht des RH ist in den staatlichen Dienststellen grundsätzlich 
ausreichende Fachkompetenz vorhanden. um Vergabeverfahren ohne 
hohe Kosten verursachende externe Beratung abwickeln zu können. 
Die Beiziehung externer Expenen in Vergabeverfahren sollte allen­
falls auf die Klärung einzelner spezieller RechtsFragen oder Bewer­
tungsa pekte beschränkt bleiben. Überdies wäre auch die Finanzpro­
kuratur zur Beratung der Ressons in Rechtsangelegen heiten berufen. 

3.3 Dir bddrll Rrssorts wirsrll auf dir Komplexität drr Marrrkll, jrhlrlldr 

prrsollelle Ressourcrll u lldfelrlelllies Kllow-/wlIJ hili; dies hälfe ill spr­

zifischell Eillzelfällell eille exteme Berarurlg erforderlich gemachr. 

4.1 Externe Berater wurden insbesondere für die Konzeption und Umset­
zung von Reorganisationsprojekten, die Leitung von Arbeitsgrup­
pen, die Verbesserung interner Abläufe, die Klärung rechtlicher und 
winschaftlicher Rahmenbedingungen vOn Ausgliederungen, die Kon­
zeption, die Implementierung und regelmäßige Betreuung von IT­

Projekten sowie die rechtliche Begleitung von Vergabeverfahren heran­
gezogen. 

Den Vergabeakten konnte viel fach nicht entnommen werden, aus 
welchen Gründen die Bundesministerien den Zukauf externer Leis­
tungen für notwendig erachte!en. Mündlich wurden insbesondere der 
Bedarf nach speziellem Expertenwissen, der Wunsch nach fachlicher 
Absicherung, zu geringe personelle Kapazitäten und Fehlende Erfah­
rung als Begründung für Fremdvergaben genannt. Die Zusammen­
arbeit zwischen den externen Experten und den fachlich zuständigen 
Abteilungen war unterschiedlich intensiv. 

4.2 Nach Ansicht des RH sollten die Bundesministerien grundSätzlich in 
der Lage sein, ihre Kernaufgaben selbst zu erflillen. Er hielt die Zuzie­
hung externer Experten allerdings dann flir unerlässlich, wenn die 
Abwicklung eines Projekts Spezialwissen oder besondere Techniken, 
die im Ressort nicht zur Verfügung stehen, voraussetzt. Die Beauf­
tragung Externer ist auch don angezeigt, wo die Einbringung einer 
Außeoperspeklive die Qualität und Erfolgswahrscheinlichkeil eines 
Projekts wesentlich erhöht. 
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Erfolgsfaktoren fur 
fremdvergaben 

Zuschlagskriterien 
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R 
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Der RH erachtete es allerdings für notwendig, den Bedarf nach exter­
nen Leistungen und die angestellten Kosten-Nutzen-Erwägungen 
transparent darwstellen und nachvollziehbar zu dokumentieren. Ins­
besondere wä re darzulegen, wesha Ib konkrete Problemstellu ngen nicht 
mit dem ressonintern verfügbaren Know-how zu lösen sind. Dieses 
wurde nach Auffassung des RH gegenüber externen Expenisen ten­
denziell zu wenig beachtet. 

Der RH empfahl. primär die im Res on vorhandenen Ressourcen zu 
nutzen sowie allenfalls auch auf das in anderen Dienst teilen des 
Bundes verfügbare Know-how zurückzugreifen. 

Weiters hielt er im Falle von Fremdvergaben eine enge Zusammen­
arbeit von Fachabteilungen und externen Beratern für unerlässlich, 
um eine angemessene Begleirung des Projekts, einen Know-how-Trans­
fer, die erforderliche Qualität der Ergebnisse und eine hohe Akzeptanz 
für die Implementierung sicherzustellen. 

4.3 Die überprüf/en Ressorts teilteIl im Wesenr/ic/lel1 die A uffassul1g des 

RH ul1d sagrel1 gelIereIl oder anhand von Einuljiillen eine I'erbessene 

Dokumel1tarion der Beweggründe für eine Fremdvergabe zu. 

5.1 Zur Ermittlung des Bestbieters wurden von den Ressons primär fol­
gende, teilweise noch näher speziflziene Zuschlagskriterien herange­
zogen: Preis, Qualität der Leistung bzw Inhalt und Konzept, Metho­
den bzw Projektmanagement, Referenzen bzw UnternehmensprofIl 
sowie QualifIkation der Mitarbeiter. Der Preis war zwischen 10 % und 
JO % bzw in einem Fall mit 70 % gewichtet. 

5.2 Nach Ansicht des RH ist bei der Be tbieterermittlung im Rahmen 
komplexer geistig-schöpferischer Dienstleisrungen, wie der Unter­
nehmensberatung oder der Konzepterstellung, die inhaltliche Qualität 
von besonderer Wichtigk.eit. Eine Berück.sichtigung des Preises mit rd 
25 % erscheint im Regelfall angemessen, wobei der Preis umso höher 
bewenet werden ollte, je stärker eine Leistung standardisien werden 
kann. 

Der RH empfahl weiters, für die Bestbieterermittlung nur eine ein­
geschränkte Anzahl von für das jeweilige Projekt zentralen Kriterien 
heranzuziehen, um zu vermeiden, dass minder bedeutende Faktoren 
die Bestbieterermittlung unerwünscht beeinflussen. 
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Höhe der 

Beraterhonorare 

Hauptprobleme bei 

Vergaben an externe 

Berater 

Auftragsvergaben über Beratungsleistungen 
in Bundesministerien 

6.1 Bei den vom RH überprüften J6 Auftragsvergaben an Unternehmens­
berater und Rechtsanwälte lagen die Tagsärze für die ProjektIeiter zwi­
schen 1 J80 EUR und J 6JO EUR;sie betrugen im Mirtelwen rd 1 740 EUR 
pro Beratertag. Für die im Projekrteam eingesetzten Berater lagen die 
Tagsätze (bzw die Mischsätze für Berater und Projektleiter) zwischen 
460 EUR und J 020 EUR bzw im Minelwert bei rd 1 220 EUR pro 
Beratertag [Betragsangaben für Tagsätze jeweils ohne UStJ. 

6.2 Die vom RH erhobenen Beraterhonorare belegen, dass externe Bera­
terleistungen jedenfalls mit beachtlichen Kosten verbunden sind. Sie 
stellen weiters einen wichtigen Anhaltspunkt für Kosten-Nutzen-Über­
legungen zu Fremdvergaben dar. 

7 Der RH stellte in den sechs überprüften Bundesministerien Mängel 
unterschiedlicher Gewichtung bei der Abwicklung von Vergaben an 
externe Berater fest. I nsbesondere wurde mehrfach ohne ausreichende 
Begründung von der Einholung von Vergleichsangeboten Abstand ge­
nommen. Bestimmte Mängel bzw Probleme wurden wiederholt vor­
gefunden: 

[ I J  Die Dokumentation von Entscheidungen, Leistungen und Abrech­
nungen (zB hinsichtlich der Begründung für die Fremdvergabe, der 
Auswahl des Auftragnehmers, der konkret erbrachten Leistung oder 
der Zeitaufzeichnungen) war mangelhaft. 

[2J Der jeweilige Auftraggeber berief sich auf Ausnahmelatbestände, 
die nicht plaUSibel erschienen oder die gewählte Vorgangsweise nicht 
rechtfertigten [zB besondere Dringlichkeit, besondere Fähigkeiten 
oder Erfahrungen einer einzigen Unternehmung). 

[J) Beauftragungen und Venragsabschlüsse wurden insbesondere 
durch die Ressonleirung bzw das Ministerbüro mündlich vorwegge­
nommen. 

[4J Die Planung des Projekts war mangelhaft bzw fehlten klare Vor­
stellungen oder Vorgaben des Auftraggebers über den erwarteten Leis­
tungsinhalt. 

(5) Auft ragwerber wiesen aus Vorprojekten oder früheren Projektpha­
sen Vorkenntnisse auf. 
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Prüfungsumfang 

E;nzelfeststellungen 

W;rkungsberekh des Bundeskanzleramtes 
(damal;ges Bundesm;nisterium für öffentliche 
Le;stung und Sport) 

R 
H 

1 Das damalige BMLS meldete Flir den Prüfungszeitraum 2 3  EinzeIver­
gaben zu Ve.walrungsreform- oder Reorganisationsprojeklen mit einem 
Auftragsvolumen von rd 2,4 Mill EUR. Dazu kamen noch sieben wei­
tere Aufträge mit bedeutenden Auftragssummen. 

Der RH überprüfte insgesamt zwölf Aufträge - die sowohl über als 
auch unter dem Schwellenwen lagen - an vier Auftragnehmer mit 
einer Aufuagssumme von rd 3 Mill EUR. 

Internetplattform "help.gv.at" 

Vertrags­

verlängerungen 

12  

Zweimalige Verlängerung des bestehenden Vertrages mit  einer 
Marke t i  ngbera tu ngsgesellsch a ft 

Auftragnehmer 

Venragsabschluss 

Vertragssurnme 

ausbezahlte Minel 

Marketingberatungsuntemehmung 

27. November 2000 und 24. April 2001 

maximal 221  739 EUR und 239 820 EUR 

234 275 EUR und 239 792 EUR 

2.1 Das damalige BMLS übernahm mit ln-Kraft-Treten der Bundesminis­
teriengesetz-Novelle 2000 zum 1 .  April 2000 die Zuständigkeit für die 
inhaltliche Betreuung der Bürger,;ervice-Internetplattform .help.gv.at" 
vom BMF. Im November 2000 verlängene das damalige BMLS den 
mit Ende 2000 auslaufenden Venrag über Redaktion und Wartung 
von .help.gv.at" mit der bis dahin beauftragten Marketingberatungs­
gesellschaft um drei Monate. im April 2001 um weitere fünf Monate. 
Zusätzlich zur er,;ten Vertragsverlängerung e.weitene das damalige 
BMLS den Vertrag (Hilfestellung für Unternehmungen: .help-busi­
ness-). Das Auftragsvolumen der ersten Vertragsverlängerung betrug 
221  739 EUR, das der zweiten 239 820 EUR. 

Beide Vergaben erfolgten im Wege eines Verhandlungsverfahrens mit 
nur einem Bieter (ohne vorherige öffentliche Erkundung des Bewer­
berkreises). Das damal ige BMLS begründete die Wahl des Verfah­
rens mit der nur k .napp zur Verfügung stehenden Zeit, dem speziellen 
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Interretpldttf;; m help • 

Auftragsvergaben über Beratungslei5tungen 
in Bundesministerien 

Know-how des Vertragspartners und der parallel laufenden Vorberei­
rung einer Neuvergabe im Rahmen einer Ausschreibung. Es berief sich 
auch im Hinblick auf die kurzfristige Übernahme der Agenden vom 
BMF auf Ausnahmebeslimmungen. 

Die Leisrungserbringung durch den Auftragnehmer erfolgte ordnungs­
gemäß. Gegenüber dem vertraglich vereinbarten Maximal- bzw Pau­
schalentgelt wurden beim Erstauftrag insgesamt 12 536 EUR mehr ab­
gerechnet und bezahlt. 

2.2 Die Leisrung für _help.gv.al" stellte eine über dem Schwellen wert lie­
gende prioriläre Dienstleistung dar, die im offenen Verfahren oder 
im Verhandlungsverfahren mit öffentlicher Erkundung des Bewerber­
kreises auszuschreiben gewesen wäre. Den Hinweis auf die gerecht­
fertigte Anwendung von Ausnahmebestimmungen hielt der RH ins­
besondere für die zweite Vertragsverlängerung - wegen des seit der 
Übernahme der Agenden vom BMF vergangenen Zeitraums (zwölf 
Monate) - für unzutreffend. Zudem erweiterte das damalige BMLS 
den Vertrag. 

Da auch andere Unternehmungen leistungsfahig waren, entsprach die 
Vorgangsweise des damaligen BMLS nicht den Vergabevorschriften. 
Der RH bemängelte weiters die Überschreitung der vereinbarten Ver­
tragsentgelte. 

Der RH empfahl, Vergabeverfahren künftig rechtzeitig in Angriff zu 
nehmen, die gesetzlichen Vorschriften zur Wahl des Vergabeverfah­
rens sowie vertraglich festgelegte Pauschal- bzw Maximalentgelte 
strikt zu beachten. 

2.3 Das l1uml1ehr zuständige BKA wies darauJlril1, dass das damalige BMLS 

erst orgal1isatorisch hätte aufgebaut werden müssell u l1d ihm nicht die 

erforderlichen RessoureeIl jür die Durchjührul1g von Vergabeverfahren 

zur Verfügul1g gestellt worden wären, es aber die übenragellen Pro­

jekte uneil1geschränkt hätte weiterführen müssel1. Es wies weiters auf 

die im Zusammel1hal1g mit der Jllternetplarrform gegebenen besol1de­

rel1 tenninlicl,el1 Umstäl1de h in. 

Die ElltgeJtüberschreitung habe sich aus einer mündlicheIl Zu atzbe­

auftragul1g ergeben; eine solche Vorgangsweise werde künftig vemde­

den werden. 
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Internetplaf' form "help.gv.at" 

Neuvergabe 

14 

Neuvergabe der Betreuung und Entwicklung 
sowie Ergänzung zum Werkvertrag 

Auftragnehmer 

Yen ragsabschluss 

Venragssumme 

ausbezahile Mittel 

Mn rket i I1gberat ungsunt�rneh mung 

2 0. September 2001 und 7. Dezember 2001 
(Ergänzu ngsvenrag) 

maximal 1 587 314 EUR rur vorerst drei Jahre: 
306 761 EUR für den Ergänzungsvenrag 

7 1 3  090 EUR per Ende August 2002 

3.1  Das Auslaufen der Verträge über die redaktionelle Betreuung und 
weitere Entwicklung der Internetplallform .. help.gv.at" machte eine 
Neuvergabe notwendig, die das damalige BMLS mittel eines ofTenen 
Vergabeverfahrens mit EU-weiter Aus chreibung durchfühne. Es beauf­
tragte mit der Unterstützung bei der Durchführung der Ausschrei­
bung eine Berarungsunternehmung mit Kosten von 24 000 EUR. 

Der Zuschlag im Vergabeverfahren über die redaktionelle Betreuung 
und weitere Entwicklung der Intern etplauform erging an die Marke­
tingberatungsumernehmung, die auch schon die vorangegangenen 
Leistungen rur .help.gv.ac erbracht halle. Dem Angebot dieser Unter­
nehmung war neben den gefordenen Unterlagen auch eine Aufstel­
lung über Kosten für die Übergabe und die Urheberrechte beigelegt, 
die bei einer Nichtbeauftragung der Unternehmung für das damalige 
BMLS hällen anfallen können. 

3.2 Das Vergabeverfahren entsprach den vergaberechtlichen Vorschrif­
ten und war gut dokumentiert. Nach Ansicht des RH sollten Vergaben 
j edoch - abgesehen von speziellen Fragestellungen - grundSätzlich 
mit internen Ressourcen abgewickelt werden. 

Der RH bemängelte, dass es da damalige BMLS bei der Vertragsge­
staltung verabsäumt halle, die Urheberrechtsproblemalik und damit 
die Frage von möglichen Ubergabekosten zu klären. Er empfahl .  recht­
zeitig klare und eindeutige Regelungen herbeizuführen. 

3.3 Das BKA sagre Bemühu/lgc/I zu, die Urlleberrcchtsproblcmarik /loch 
währclld dcr Verrragslaujzeir lweife/sJrci zu sal/iercn. 
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Internetplattform ,help.gv.at" 

Auftragsvergaben über Beratungsleistungen 
in Bundesministerien 

Strategische 

Ausrichtung einer 

Verwaltungsreform 

4.1 In ihrem Angebot sah die Marketingberatungsuntemehmung als Ver­
rechnungsmodalität wahlweise nach Qualitätskriterien gewichtete 
Stundensätze oder einen für alle Leistungen gleich hohen Mi chstun­
densatz vor. Das damalige BMLS entschied sich für den Mischstun­
densatz. Der Vertrag wurde nicht, wie in der Ausschreibung vorge­
sehen, auf drei Jahre befristet, ondem unbefristet mit erstmaliger 
Kündigungsmöglichkeil nach drei Jahren abgeschlo sen. Die Gesamt­
auftragssumme für diesen Zeitraum einschließlich des später abge­
schlossenen Ergänzungsvertrages belief sich auf 1 .9 Mill EUR. 

4.2 Der RH beanstandete die für das damalige BMLS ungünstige Verein­
barung des Mischstundensatzes. Unter Zugrundelegung des im Ange­
bot bzw im Vertrag genannten Mengengerüstes erhöhte sich dadurch 
das maximale Gesamtentgelt für drei Jahre um rd 260 000 EUR. Er 
empfahl weiters eine Neuausschreibung nach Ablauf der dreijährigen 
Bindungsfrist. 

4.3 Das BKA sagte eille rechtzeilige Neuausschreibuilg zu. Die Vereillba­
rUllg des Misc!/stulldellsatzes habe all! eiller Fehieillschälwilg beruh!. 

Projektbegleitung Strategische Ausrichtung einer Verwaltungsreform 
in Österreich 

Auftragnehmer 

Venragsabschluss 

Venragssumme 

ausbezahlte Mittrl 

Unternehmensberatungsgesellschaft 

t9. Oktober 2000 

t52 613 EUR 

t52613EUR 

5 . 1  Im Rahmen eines Projekts über eine strategische Ausrichtung der Ver­
waltungsreform beabsichtigte das damalige BMLS die rasche Abklä­
rung der Zielhierarchie und der Umsetzungsschwerpunkte für die Ver­
waltungsreform sowie ihre Rolle im Verhältnis zur Budgetsanierung. 
In diesem Zusammenhang nahm das damalige BMLS nach Rücksprache 
mil der damaligen Vizekanzlerin, Dr Susanne Riess-Passer, ein nur grob 
umrissenes Angebot der Untemehmensberatung gesel lschaFt über die 
EmwickJung eines Integrationskonzepts ftlr unterschiedliche Strate­
gien und Initiativen zur Verwalrungsreform mündlich an. 

Der erst nachrräglich in einer AngebOlskonkretisierung aufgegliederte 
Gesamtpreis von rd 1 52 6 1 3  EUR errechnele sich aus elf Tagsätzen zu 
je 3 633,6 EUR und 30 Tagsätzen zu je 2 906,9 EUR zuzüglich USt; 
die Angaben zum Projekt blieben vage. 
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Leistungsgegenstand des in der Folge schriftlich abgeschlossenen 
Vertrages war die Entwicklung eines Gesamtkonzepts .. Verwaltungsre­
rorm". Weitere Angebote waren wegen besonderer Dringlichkeit und 
der nur von der Unternehmensberarungsgesellschaft zu erfüllenden 
Auftragsinhaltc nicht eingeholt worden. Die Gründe rur die Notwen­
digkeit der Fremdvergabe waren nicht dokumemien. 

5.2 Bei der vorliegenden prioritären Dienstleistung (Unternehmensbera­
tung) wäre im Umerschwellenbereich ein Verhandlungsverrahren mit 
mindestens drei Bietern durchzuführen gewesen. Die Vorgangsweise 
des damaligen BMlS entsprach daher nicht den Vergabevorschriften, 
weil auch andere Unternehmungen leistungsfähig und der Zeitdruck 
aur verwaltungsinterne Vorgaben zurückzuführen waren. 

Der RH emprahl, vergleichbare Aufträge künftig in einem Wettbe­
werbsverrahren zu vergeben. Er beanstandete weiters, dass das da­
malige BMLS frühzeitig eine mündliche Zusage eneilt, weit über­
durchschnittliche Tagsätze und ein nicht ausreichend speziflzienes 
Angebot akzeptien hatte. Der RH regte an, die Gründe rur die Not­
wendigkeit einer Fremdvergabe nachvollziehbar zu dokumentieren, 
zumal bei diesem Projektinhalt auch eine Eigenleistung in Betracht 
zu ziehen gewesen wäre. 

5.3 Das nunmehr zusrändige BKA venvies auf Ausnahmeratbestände in deli 

Vergabevorscl,riflen u,td den bei einer so bedeurellden Materie eiforder­

licl,en erlernen Ulllersrützungsbedarj 

5.4 Der RH entgegnete. dass die vom BKA angefühnen Ausnahmetatbe­
stände nicht vorgelegen waren. 

6.1 In zwei halbtägigen Workshops mit der Vizekanzlerin und Spitzen­
kräften des Ressorts präsentiene der Auftragnehmer seine Konzep" 
tion. Die knapp gehaltenen Unterlagen enthielten allgemeine Aus­
ruhrungen zur Verwaltungsrefonnproblematik. jedoch kaum konkrete 
Ansätze. Es ließen sich daher auch keine Init iativen unmittelbar auf 
den Auftrag zurückruhren. Die Schlussrechnung enthielt keine Zeit­
aufzeichnungen. 
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Auftragsvergaben über Beratungsleistungen 
in Bundesministerien 

6.2 Der RH vertrat die Ansicht, dass das Ressort das Vorhaben nicht aus­
reichend geplant und mit dem Auftragnehmer ausverhandelt hatte. 
Eine direkte Verwertbarkeit der Auftragsergebnisse war nicht gege­
ben. Seine Bedenken richteten sich daher gegen das Kosten-Nutzen­
Verhältnis und die Preisangemessenheit der Leistung. Weiters bemän­
gelte der RH die fehlenden Zeitaufzeichnungen und empfahl eine ver­
besserte Projektplanung mit klareren Vorgaben. 

6.3 Laut BKA habe das Projekt ill einer e-Govenlment-Slrategie seilJe!1 

NiederscMag gefunden. 

Einführung des elektronischen Aktes 

Beratungsleistungen im Zusammenbang m i t  der Einführung des elektronischen Aktes 

Auftrag I und 2 Auftrag 3 Auftrag 4 Auftrag 5 Auftrag 6 

Auftragnehmer U ntemeh mensberatu n gsgesell scha ft 

Vertragsabschluss 2 1. November 2000 10. Septem- 28.0ezem- 28.0ezem- 29. April 2002 
22. Juni 2001 ber 2001 ber 2001 ber 2001 

Vertragssumme 99 416 EUR 153 000 EUR 70 452 EUR 1 2 600 EUR 1 42 590 EUR 

ausbezahlte Mittel 1 1 8 672 EURO 1 65 610 EUR 70 443 EUR 1 2 600 EUR 1 42 588 EUR 

11 ausbezahher Betrag enthält zusätzlich Reisekosten 

7.1 Das Regierungsprogramm vom April 2000 sah die Einführung des 
elekTronischen Aktes (ELAK) im Bundesbereich vor. Der Ministerrat 
beschloss dafür im Juli 2001 eine bundesweite Ein-Produkt-Srrate­
gie. Mit der federführenden Koordination des Projekts wurde das BKA 
betraut; das damalige BMLS sollte die nOTWendigen finanziellen Mit­
tel bereitstellen und über eine Stabssrelle die Steuerung des Gesamt­
projekts übernehmen. 

Zur Unterstützung der im BKA eingerichteten Arbeitsgruppe bei der 
Umsetzung des Projekts wurde eine Unremehmensberatungsgesellschaft 
als externer Berater beigezogen. Das damalige BMlS nahm dazu seit 
November 2000 sechs Beauftragungen mit einer ausbezahlten Gesamt­
summe von insgesamt 509 9 1 3  EUR vor, die jeweils mit mangelnden 
eigenen personellen Ressourcen und der Dringlichkeit des Projekts 
begründet wurden. 
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Die ersten fUnf Vergaben an die Unternehmensberatungsgesellschaft 
erfolgten ohne Einholung von Vergleichsangeboten. Das damalige 
BMLS führte dazu aus. dass die auf Vorschlag der Arbeitsgruppe aus­
gewählte Beratungsunternehmung aufgrund ihrer speziellen Erfah­
rungen die besten Voraussetzungen fUr die Leistungserbringung auf­
gewiesen hätte. 

Auch fUr die a nschließende Vorbereitung der Ausschreibung und 
Umsetzung des Projekts .Elektronischer Akt" erachtete das damalige 
BMLS eine externe Unterstützung für weiterhin erforderlich. Trotz 
grundSätzlicher Präferenz für die Unternehmensberatungsgesellschaft 
führte das damalige BMLS jedoch ein Verhandlungsverfahren mit vor­
heriger öffentlicher Erkundung des Bewerberkreises durch. ln einem 
zweistufigen Verfahren gingen elf Teilnahmeanträge ein. aus denen 
das damal ige BMLS drei Angebote einholte. 

Erst nach Angebotsabgabe teilte das damalige BMLS den drei Bietern 
mit. dass fUr den elektronischen Akt bereits umfangreiche. näher 
beschriebene Vorarbeiten geleistet worden waren. Um eine Anfech­
tung der Ausschreibung zu vermeiden. berücksichtigte das damalige 
BMLS die Projektvorkenntnisse einerseits und die notwendige Einar­
beitungszeit andererseits bei der Angebotsbewertung nicht. Die bereits 
zuvor betraute Unternehmensberatungsgesellschaft. die in den Ver­
handlungen noch einen Nachlass von 1 5  000 EUR gewährte. wurde 
trotz eines etwas höheren Preises als Bestbieter ermittelt. Als Grund 
wurde die besondere Qualifikation der für das Projekt vorgesehenen 
Mitarbeiter genannt. 

7.2 Der RH räumte zwar eine Änderung der Rahmenbedingungen ein. die 
durch den erst im Juli 2001 festgelegten Umstieg auf eine Ein-Pro­
dukt-Strategie erfolgt war, bemängelte jedoch. dass die Leistungen 
in mehreren nacheinander abgeschlossenen Einzelverträgen jeweils 
freihändig vergeben worden waren; sie hätten als Rahmenleisrung 
mit einem Leistungsabruf nach Bedarf öffentlich ausgeschrieben wer­
den sollen. 

Seiner Ansicht nach traf es weder zu. dass nur ein Auftragnehmer in 
der Lage gewesen wäre. die Leistungen zu erbringen. noch war eine 
besondere Dringlichkeit im Sinne der Vergabevorschriften gegeben. 
weshalb die Vorgangsweise des damaligen BMLS nicht den Vergabe­
vorschriften entsprach. Der erst beim Letztauftrag durchgeführte 
Wet1bewerb mit einer öffentlichen Interessenrensuche hätte bereits bei 
früheren Vergaben erfolgen müssen. 
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Beim zuletzt durchgeführten Verhandlungsverfahren mit drei Bietern 
wurde ein deutlicher Preisnachlass des Bestbieters erzielt, der zeigte, 
dass bei längerfristigen Leistungsbeziehungen in einem Wettbewerbs­
verfahren in Zeitabständen durchgeführte Neuvergaben die wirtschaft­
lichste Vorgangsweise darstellen. Eine Anfechtung wegen bestehender 
Vorkenntnisse eine Bieters konnte das damalige BMLS noch vermei­
den. nachdem es die Vorarbeiten eines Bieters nicht rechtzeitig bekannt 
gegeben hane. 

7.3 Laut BKA hättell die freihälldigell VergabeIl auf eil/er Erpertel/emp­
jehlul/g beruht. Zum damaligel/ Zeitpul/kt sei die beauftragte UI/temeh­
/IlUllg aufgnmd spezieller Fachkemw,isse als beste Ulld einzige ZIIr Leis­
IUllgserbrilrgullg befiihigl gewesen. Zude111 sei eine rasel'e Beaujlragullg 
erforderlich gewesCII. 

7.4 Der RH entgegnete, Bewerbungsunterlagen zur späteren Aus chrei­
bung härten gezeigt, dass auch schon früher andere Unternehmun­
gen in Betracht zu ziehen gewesen wären. Einen geplanten Zeitrah­
men einhalten Zu wollen. stelle keinen Ausnahmetatbestand dar. 

8.1 Die Umernehmensberatungsgesellschaft erbrachte die Leistungen ver­
tragskonform. Die Leistungskomrolle erfolgte primär durch den Pro­
jektleiter der Arbeit gruppe. Beim ersten Auftrag wurden jedoch nicht 
- wie vertraglich vereinbart - zwischen den Slundensätzen für Pro­
jektleiter und Berater differenziert. sondern lediglich die leureren Pro­
jektleiterstunden verrechnet, was den ursprünglich vereinbarten Maxi­
malbetrag für diese Beraterleistung um B ]72 EUR verteuerte. 

Bei einerweiteren Beauftragung erfolgten Mehrzahlungen von 1 2  610 EUR 
gegenüber der Vertragssumme. die aus der Leistung und Verrechnung 
von insgesamt 98,84 Beratertagen stan der vereinbarten 85 Tage ent­
standen. 

8.2 Nach Ansicht des RH wurden die Zahlungen über das vereinbarte 
Maximalentgelt hinaus durch eine Trennung von Bedarfsschätzung. 
Vergabe, Vertragsabwicklung und Leistungskontrolle mit bedingt. 

Für vergleichbare Auftragsvergaben empfahl der RH eine Konzentra­
tion der Aufgaben und der Verantwortung bei der Stelle mit dem bes­
ten Überblick über das Projekt, eine verbesserte Kapazitätsplanung fLir 
den Fremdbedarf, Rahmenauft räge mit einem Leistungsabruf nach 
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Bedarf sowie bei längerfristigem Lei tungsbezug eine periodische Neu­
ausschreibung mit genauer Spezifikation und Bekanntgabe aller Vor­
arbeiten. 

Der externe Beratungsbedarf wäre jeweils kritisch zu überprüfen. 

8.3 Das BKA lei/re mir, die Zalllunge'l über vereinbarte Verrragshonorare 

/linaus /,äl/en auf einem /,öhenverrigen bzw umfangreicheren Bera­

rungsbedarJ basiert. 

8.4 Der RH entgegnete, ein qualitativ höherwertiger Leistungsbedarfhäue 
bereits zu Vertragsabschluss bekannt sein müssen ;  zusätzliche Bera­
lungsleistungen wären vorweg schriftlich zu vereinbaren gewesen. 

9 Ein weiteres Vergabeverfahren [Projektbegleitung bei der Einfuhrung 
derFlexibilisierungskJausel mit einem Auftragsvolumen von 62 JOO EURI 
entsprach den vergaberechllichen Vorgaben. Der RH stellte lediglich 
geringfugige Mängel beim Informationszugang der Bieter und bei der 
Festlegung der Bestbieterkriterien fest. 

10 Die interne Revision des damaligen BMLS war in keinem der über­
prüften Vergabef<ille begleitend eingeschaltet. weil eine Revisions­
ordnung erst im Jänner 2002 erlassen wurde. 
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Finanzverwaltung 

Auftragsvergaben über Beratungsleistungen 
in Bundesministerien 

Wirkungsbereich des Bundesministeriums 
für Finanzen 

1 Das BMF meldete für den Prüfungszeitraum 44 Einzelvergaben zu Ver­
waltungsreform- oder Reorganisationsprojekten mit einem Gesamt­
auftragsvolumen von 10.5 Mill EUR. 

Der RH überprüfte sieben Aufträge Idrei im Oberschwellen-. vier im 
Umerschwellenbereich) mit einem Auftragsvolumen von rd 8.6 Mill EUR. 

Reorganisation der Finanzverwaltung - Finanz 200 1 

Auftragnehmer 

Venragsabschluss 

Venragssumme 

ausbezahlte Minel 

Umemehmensberatungsgesellschaft 

5. September 2000 

344 469 EUR 

344 469 EUR 

2.1 Im Mai 2000 schrieb das BMF ein Verhandlungsverfahren mit öffent­
licher Erkundung des Bewerberk.reises gemäß Bundesvergabegesetz 
aus. weil es eine externe professionelle Beratung zur Durchführung 
des Projekts Reorganisation der Finanzverwaltung - Finanz 2001 für 
unbedingt erforderlich erachtete. Zuvor waren im Rahmen von Son­
dierungsgesprächen Kontakte des Ministerbüros mit interessienen 
Unternehmungen erfolgt, die aktenmäßig jedoch nicht dokumentiert 
waren. 

Die 20 eingegangenen Teilnahmeanrräge wurden von einer Kommis­
sion bewertet und nach den in der Ausschreibung genannten Kriterien 
prozentuell gewichtet. Fünf Teilnehmer wurden daraufhin zur Ange­
botslegung eingeladen. Die Auswahl des Bestbieters erfolgte entspre­
chend einem einstimmigen Kommission beschluss. Die interne Revi­
sion wurde. wie auch in anderen Fällen, erst nach durchgeführtem 
Ausschreibungsverfahren akten mäßig mitbefasst. 

2.2 Nach Ansicht des RH war die Notwendigkeit der Auftragserteilung 
an einen externen Berater nicht ausreichend dokumentiert. Der RH 
empfahl. insbesondere bei ressortintemen Reorganisationsprojekten 
die Gründe für eine Fremdvergabe schlü sig darzulegen und sich mit 
dem externen Berarungsbedarf im Hinblick auf im Ressort vorhande­
nes Know-how k.ritisch auseinander zu setzen. 
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Der RH anerkannte die weitgehend ordnungsgemäße Abwicklung des 
umfangreichen Ausschreibungsverfahrens und der Zuschlagscrtei­
lung. Er bemängelte jedoch. dass die angewendeten Berechnungs­
und Bewertungsmethoden für die Beurteilung der Teilnahmeanträge 
nicht ausreichend nachzuvollziehen waren. und cmpfahl. sie besser 
zu dokumentieren. 

Der RH empfahl weitcrs. die interne Revision bcreits zu einem frü­
heren Zeitpunkt mitzubefassen sowie alle Kontakte mit potenziellen 
Auftragnehmern akten mäßig festzuhalten. um möglichen Vorwürfen 
einer wettbewerbswidrigen Vorgangsweise vorzubeugen. 

2.3 Laut Sleihmgllahme des BMF ziehe es erSI bei feh/elldem ressortil/­
temell Kllow-how eXleme Beralullg bei Ulld prüfe jeweils /lorweg ihre 
NOlwelldigkeit. Es werde kiiliftig jedoch l'ermehrl darauf Bedachl 
lIehmell, die eillzelnell Beweggriillde Jrir eille •. rteme Auftragsl'ergabe 
aktellJlläßig feslzuhallell. Die Eillschallwlg der Il1Iemell Rel'isioll sei 
lIoch vor Auftragserteilullg erjolgl IIl1d IIGbe zu keillell Beall 1001dulI­
gell gefiiltrl. Im ÜbrigeIl u'erde das BMF jedoch alIeIl Empfeh/ullgell 
des RH bei spälerell Verjahml Rechllullg tragen. 

3.1  Das Angebot der beauftragten Unternehmensberatung wurde aufStun­
denbasis erstellt und sah al Tagsatz flir den Projektleiter rd 2 900 EUR 
(ohne USt) vor. Im Werkvertrag mit der Untemehmensberatungsge­
seilschaft vereinbarte das BMF als Zahlungsweise jedoch keinc Ein­
zclstundenabrechnung, sondern eine f,xc Pauschalvergütung in Höhe 
der Angebotssumme von 344 469 EUR (einschließlich USt). 

3.2 Der RH merkte kritisch an, dass der Tagsatz für den Projektleiter deut­
lich über den Durchschnittswerten anderer vom RH überprüfter Bera­
tungsaufträge lag, und empfahl, auf eine angemessene Höhe der Bera­
tcrhonorare zu achten und die Beratungsleistungen auf das unbedingt 
erforderliche Ausmaß zu reduzieren. Er empfahl weiters, in den Ver­
trägen Zeitaufzeichnungen mit einer stundenweisen Abrechnung der 
Leistung bei gleichzeitiger Deckelung der Gesamtkosten vorzusehen. 

3.3 Lallt STellungnahme des BMF weise der MarkT Scillvankungell in der 
PreissTruklUr auf In Vergabe/lerfalrrell lägen I/ur jel/e Preise zum Ver­
gleich auf. die ill deli eilIgereichteIl Allgebolell al/gegebell wordel/ Wilrel/. 
111 deli Verträgell bedeurellder VergabeIl seieIl regelmäßig Zeiraufzeiclt­
IIImgel/ mir srulldenll'eiser Abrechllullg der Leisrul/g wld Deckelullg der 
Ma�ilJlalkosrell vorgesehell. 
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Auftragsvergaben über Beratungsleistungen 
in Bundesministerien 

3.4 Der RH wies darauf hin. dass das gegenständliche Angebot im Ver­
gleich mit den anderen Angeboten den höchsten Gesamtpreis auf­
gewiesen hatte und keine Verhandlungen über den Preis und die zu 
erbringende Leistung stangefunden hatten. Er hielt weiters kritisch 
fest. dass das BMF bei seinen Ausschreibungen das Preiskriterium mit 
10 C\b bis 20 C\b generell zu gering bewenet hane. Im gegenständlichen 
Werkvenrag war lediglich ein Pauschalentgelt vorgesehen. 

Beratungsprojekt Budgelrestrukturierung 

Au ft ragnehmer 

Vertragsabschluss 

Venragssumme 

ausbezahlte Mittel 

Consultingunternehmung 

18. September 2 000 

4 554 408 EUR 

4 290 482 EUR 

4.1 Das BMF beschloss im Jahr 2000. eine Consultinguntemehmung zur 
Unterstützung bei der Erarbeitung geeigneter Konzepte zur Erreichung 
des Nulldeftzits beizuziehen. Aufgrund einer öffentlichen Erkundung 
des Bewerberkreises gemäß Bundesvergabegesetz gingen bei einer vom 
BMF mit der Durchführung des Ausschreibungsverfahrens beauftrag­
ten Rechtsanwaltskanzlei elf ordnungsgemäße Teilnahmeanträge ein. 
Diese wurden von einem als Fachgutachter beauftragten Universi­
tätsprofessor gereiht. 

Eine im BMF gebildete Ausschreibungskommission schloss �ich ein­
stimmig dem Reihungsvorschlag des Fachgutachters an und lud flinf 
Unternehmungen zur Angebotslegung ein. Die Angebote wurden von 
einem weiteren Universitätsprofessor mit speziellen Ausschreibungs­
kenntnissen einer Forrnalprüfung und anschließend vom Fachgut­
achter einer Nutzwenanalyse unterzogen. Der Angebotspreis spielte 
rur die Bestbietererminlung mit einer Gewichtung von 10 C\b nur eine 
untergeordnete Rolle. Der erstgereihte Bewerber lag preislich im unte­
ren Mittelfeld der Bieter. 

4.2 Der RH stellte fe t .  dass die Durchführung des Auswahlverfahrens 
den vergaberechtlichen Bestimmungen entsprochen halte und ausrei­
chend transparent gewesen war. Er erachtete jedoch den Prei� ab 
Zuschlagskriterium als zu gering gewichtet. 
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5.1 Für die Betreuung des Ausschreibungsverfahrens durch die Rechtsan­
waltskanzlei bis zur Vertragsunterfertigung und die vergaberechtl iche 
Beratung durch den als Ausschreibungsspezialislen beigezogenen 
Universitätsprofessor fielen Kosten von rd 1 76 000 EUR an. Für die 
Erstellung des Leistungsverzeichnisses und die Bieterreihung durch 
den Fachgutachter kamen rd 68 000 EUR zur Anweisung. Obwohl die 
Finanzprokuratur ihre Betrauung mit diesem Vergabefall  als sinnvoll 
erachtete. nahm das BMF dieses Angebot n ichl an. 

5.2 Der RH beurteille die gewählte Lösung als kostenaufwendig. Nach 
Auffassung des RH waren die ausgelagerten Tätigkeilen vielfach nicht 
mit Kenntnissen verbunden, die im BMF fehlten. Der RH empfahl, in 
komplexen Vergabeverfahren künftig primär die Beratungsleistungen 
der Finanzprokuratur in Anspruch zu nehmen. 

5.3 Laut Mitteilulig des BMF sei ZU III damaligeIl Zeitpunkt weder illl BMF 
noch in der Finllllzprokuratur entsprechendes fachliches Know-how 
vorha//dell gewesell. Lediglich bei hoch komplexen Vergaben seien die 
hausinterne Fachkolllpetelil und die knappen internen Ressourcen durch 
externe Berater ergänzt worden. Mittlenveile habe jedoch einjachspezi­
fischer Wisse.,stransjer starrgejunden, so dass den Empjehlungen des 
RH bereits Rech"''''g getragen werde. 

5.4 Der RH entgegnete, dass die Budgetrestrukturierung inhaltlich jene 
Materie darstelle, mit der das BMF bestens vertraut sein müsste. Die 
fachliche Kompetenz der Bediensteten des BMF zur inhaltlichen Beur­
teilung der Angebote und zur rechtlich korrekten Abwicklung wesent­
licher Teile des Vergabeverfahrens müsste daher vorhanden gewesen 
sein. Engpässen in  der Personalkapazität wäre durch eine entspre­
chende Personalplanung zu begegnen gewesen. 

6.1 Für Beratungsleistungen im Umfang von 2 1 50 Beratertagen betrug 
das Auftragsvolumen insgesamt 4 554 408 EUR. 

Die Unternehmung erbrachte die Werkleistung vertragskonform. Die 
Beratungsleistungen wurden sowohl für ressortübergreifende Pro­
jekte als auch für Projekte einzelner Ministerien erbracht. 
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6.2 Der RH erachtete entsprechende Initiativen zur Budgetrestrukturie­
rung sowie zur Verwaltungsreform ftir zweckmäßig. Er wies aller­
dings auf die erheblichen Kosten für die externe Beratung und auch 
von einzelnen Ressorts geäußene methodische und fakti ehe Bedenken 
hin. Er empfahl daher eine kritische Nachbetrachtung des Kosten­
Nutzen-Verhältnisses nach der Umsetzungsphase. 

6.3 Das BMF sag re dies zu. 

Beratungsprojekt Reorganisation des Beschaffungswesens 

Auftragnehmer 

Venragsab chluss 

Venragssumme 

au bezahlte Mittel 

Umernehmensberalungsgesellschaft 

27. November 2000 und 9. August 2001 
(Auftragsergänzung) 

2 6 1 6  222 EUR Erstauftrag 
7 1 4 519 EUR Auftrag ergänzung 

3 330 741 EUR 

3 3 1 8 287 EUR 

7.1 Das BMF plante im ersten Halbjahr 2000. das öffentliche Beschaf­
fungswesen neu zu organisieren. um durch eine Konzentration einen 
nachhaltig wirksamen Beitrag zur Budgetkonsolidierung sicherzu­
stellen. In diesem Zusammenhang schrieb es im Sommer 2000 ein 
Verhandlungsverfahren mit öffentl icher Erkundung des Bewerber­
kreises gemäß Bundesvergabegesetz au . 

Die vom BMF eingesetzte Auswahlkommission wählte aurgrund eines 
ein timmigen Beschlus es aus 1 8  Teilnahmeanträgen acht Unter­
nehmungen zur Angebotslegung aus. Nach einer Präsentation der 
Angebote erfolgte die Auswahl des Bestbieters auf Grundlage eines 
einstimmigen Kommissionsbeschlusses nach sieben gewichteten 
Zuschlagskriterien. Für den Preis wurde eine Gewichtung mit nur 
10 'lb festgelegt. 

Das Angebot des erstgereihten Bieters lag preislich im oberen Bereich 
der Angebote und wies den deutlich höchsten durchschnittlichen Bera­
tenagsatz aus. Im Zuge der Verhandlungen wurden die Projekt- und 
Einsatzplanung optimien. ein Prei nachlass von rd 300 000 EUR erzielt 
und der Tag atz um rd 1 4  'lb auf 3 024 EUR (ohne USt) reduzien. Der 
Erstauftrag in Höhe von 2 6 1 6  222 EUR wurde im August 2001 um 
714 519 EUR erweiten. 

Die Reorganisation des Beschaffungswesens wurde im April 2001 mit 
entsprechendem Bundesgesetz umgesetzt. 
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7.2 Nach Ansicht des RH entsprach das durchgeführte Verhandlungsver­
fahren den vergaberechLlichen Bestimmungen des Bundesvergabege­
setzes. Die vereinbarten Tagsätze lagen jedoch trotz des vom BMF 
erzielten Preisnachlasses weit über dem Durchschniu der vom RH 
überprüften Fälle und der übrigen Angebote. Der RH empfahl gene­
rell eine stärkere Gewichtung des Preises. um die Ausgangsposition 
für prei günstigere Ausschreibungsergebnisse zu verbessern. 

7.3 Laur Srel/ullgllalrme des BMF habe sich das damals gewählte KOllzept 

der Reorgallisatioll des BescilOffullgswesells wegeIl der bisher erziel­

te" Eillsparullge" als äußersr erfolgreich erwiesell. 

8.1 Zur rechtssicheren Durchführung des komplexen Vergabeverfahrens 
bediente sich das BMF durchgängig dreier Experten. Ein Anwalt und 
ein sachverständiger Universitätsprofessor. die vom BMF auch in einem 
anderen Vergabeverfahren beigezogen wurden. befassten sich insbe­
sondere mit vergabe- und vertragsrechtlichen Fragen. Ein Fachgut­
achter erarbeitete unter anderem die Leistungsbeschreibung sowie die 
Bewerberauswahl- und Zuschlags kriterien. 

Die Expertenberatungen im Vergabeverrahren verursachten Kosten 
von in gesamt 322 000 EUR (einschließlich USt). Die Stundensätze für 
fachliche und sachverständige Beratung betrugen 291 EUR. der Stun­
densatz für die anwaltliche Berarung belief sich auf 436 EUR Oeweils 
ohne USt). 

8.2 Der RH bemängelte die hohen Beratungskosten für das Vergabever­
fahren. die 1 2.3 'lb des ursprünglichen Auftragswertes (Erstauftrag) 
ausmachten und in keinem vertretbaren Verhältnis zum Auftragsvo­
lumen standen. sowie die vereinbarten hohen Stundensätze der Bera­
ter. Er empfahl. zur Durchführung von Vergabeverfahren vor allem 
ressoninternes Know-how und die Finanzprokuratur heranzuziehen. 
Externe Beratungsleistungen sollten deutlich reduziert und auf Spe­
zialfragen beschränkt werden. 

8.3 Laut MilTeilu"g des BMF seien die Beraterho"orare eher illl ulltere" 

bis mirtlerell Durchschl/itt sOl/sTiger Ho"orarsätze qualiwtiv vergleich­

barer Berater aI/geseTzt. Die IlIa"spruchllahme dreier Experte" begrül/­

dete das BMF damit. dass ei" hoch komplexer Diel/srleistullgsauftrag 

u"ter europarechtliclrell VorgabeIl vergebel/ worde" sei. Die e.rtcrne 

Beraru"g habe eil/e eil/walldfreie uml tra"sparel/te Abwicklullg ohlle 

Nach priiJu IIgsverfah relr siclrergestel/t. 
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8.4 Der RH erwiderte. dass der anwaltliche Stundensatz der höchste vom 
RH im Rahmen seiner Querschnittsüberprüfung für Anwaltsleistun­
gen festgestellte Stundensatz war. Eine weitgehend mängelfreie Ver­
fahrensabwickJung sollte grundsätzlich auch durch interne Re sour­
cen gewährleistet werden können. 

9.1 Der RH überprüfte vier weitere Aufträge über die Erstellung von 
Gutachten. Studien und Konzeptionen; sie lagen jeweils unter dem 
Schwellenwert. Die Gesamtauftragssumme betrug rd 329 000 EUR. 

Für einen Auftrag an einen Universitätsproressor über ein Gutachten 
zur Reform der österreich ischen Bankenaufsicht sowie einen diesbe­
züglichen FolgeauFtrag fIelen insgesamt rd 1 65 700 EUR an. Die Leis­
tung wurde im Sinne des Werkvertrages erbracht. 

9.2 Der RH erachtete die durchgeführte freihändige Vergabe aufgrund 
spezifischer Besonderheiten ausnahmsweise für vertretbar. bemän­
gelte aber die mündliche AuftragsausweilUng. 

10.1 Einen weiteren Auftrag zur Konzeption einer Kosten- und Leistungs­
rechnung in Höhe von rd 49 700 EUR erteilte das BMF nach einem 
nicht offenen Verfahren an ein Institut. 

10.2 Das Vergabeverfahren entsprach den Vergabevorschriften und die 
Leistung wurde ordnungsgemäß erbracht. 

I t.I Ein Universitätsprofessor wurde mit der Erstellung einer Studie über 
das Exportkredirfinanzierungssystem Österreichs im europäischen Ver­
gleich beauftragt. Der Werkvertrag beinhaltete ein Pauschalhonorar 
einschließlich Reisekosten von rd 1 1 3  400 EUR. Eine Mitbefassung 
der für die Materie zuständigen Fachabteilungen des BMF fand nur 
sehr eingeschränkt statt. 

1 1.2 Der RH bemängelte die unzureichende Einbindung der beiden fach­
lich zuständigen Abteilungen des BMF in die Auftragseneilung und 
Sludienerstellung. 

Er empfahl. in Werkverträgen Zeitaufzeichnungen mit genauer Leis­
lungsabrechnung und Maximalentgelt vorzusehen. das ressortintern 
vorhandene Fachwissen verstärkt �u nutzen und zuständige Fachab­
teilungen aktiv mitzubefassen. 
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1 1.3 Das BMF sagte zu, dass die federführende Zuständigkeit künftig bei 

den jeweiligen Fachabteilungen liegen werde_ 

Zusammenfassend wies das BMF auf die hochkomp/exen Refornt­

sc/lriNe der BU'ldesregienmg Irin, mir denen oftmals Neuland beschrit­

ten worden wäre. Es wäre u'JVertretbar gewesen, fir diese Aufgabell­

stellungen keine Ilnle'rstütlende externefach/iche Beratu'lg beizuziehen. 

Ressortilllernes Kllow-IIOW sei durclI dem BMF fell/endes Spezialwis­

sen ergänzt worden. Oftmals seien die Kosten der BeraruIIgsleisru'lgen 

im erslen Jahr verdie'lt wordell. 

Da keill Jurist im BMF aussclrließlich mir Vergabeverfa!rren befasst ge­

wesen sei, habe das BMF wegen der außerordentliclien Komp/exitiil der 

Materie lediglich ill Ausnahmejiillell e.rterne Berater im Verfahren bei­

gezogen. Dies habe zu verbesserteIl A usschreibungsergebllissen und Preis­

redukrionell gefillrt. Das BMF sei aber bemüht, deli Allregunge'l des 

RH zu eil/sprechen. 

1 1 .4 Der RH entgegnete, dass auch der eigene hochqualifIzierte Mitarbei­
lerstab Reorganisations- oder Umstrukrurierungsprojekle mil beträcht­
lichen Einsparungen erfolgreich durchfUhren könne. 
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Prüfungsumfang 

Organisation des 

Bereiches Ernährung 

Auftragsvergaben über Beratungsleistungen 
in Bundesministerien 

Wirkungsbereich des Bundesministeriums 
für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft 

1 Da BMLFUW meldete für den Prüfungszeitraum zehn EinzeIverga­
ben zu Verwahungsreform- oder Reorganisationsprojekten bzw zur 
Vorbereitung von Gesetze vorhaben mit einem Gesamtauftragsvolu­
men von rd 0,7 Mill EUR. 

Der RH überprüfte insge amt fünf Aufträge mit einem Auftragsvolu­
men von rd 0.5 Mill EUR. die alle unter dem Schwellenwen lagen. 

Organisation des Bereiches Ernährung 

Auftragnehmer 

Venragsabschluss 

Venragssumme 

ausbezahlte Mittel 

Unternehmensberatung gesellschaft 

19. Juni 2001 

1 66 043 EUR (Erstauftrag und Auftragsergänzung) 

1 66 366 EUR 

2.1 Das BMLFUW beauftragte eine Unternehmensberatungsgesell chaft 
mit der Planungs- und Implementierungsarbeit zur Schaffung eines 
Bereiches .Ernährung· im Resson. Es vergab den Auftrag aufgrund 
de einschlägigen Vorwis ens der Beratung gesellschaft im Verhand­
lungsverfahren mit nur einem Bieter. 

Der erste Projektvorschlag des Auftragnehmers für diese Leistungen 
umfasste 48 Personentage zu insgesamt 7\ \ 6 \  EUR. Das kurz danach 
vorgelegte und vom BMLFUW angenommene Angebot beinhaltete 
inhaltlich dieselben Beraterleistungen. allerdings im Umfang von 78 Be­
ratenagen zu \ \ 5  637 EUR. 

2.2 Der RH bean tandete die nicht den Vergabevorschriften entspre­
chende Vergabean. Da seiner Ansicht nach auch andere Unterneh­
mungen zur Leistungserbringung in Betracht gekommen wären. hätte 
bei einer prioritären Dienstleistung (Unternehmensberatung) ein Ver­
handlungsverfahren mit mindestens drei Bietern durchgefühn wer­
den müssen. 
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Der R H  bemängelte weiters, dass die beträchtl iche Erhöhung der Bera­
tertage und der Angebotssumme vom BMLFUW angenommen wor­
den war, ohne da s eine inhaltliche Leistungserweilerung erkennbar 
gcwe en wäre. Er empfahl. künftig die erforderliche Anzahl an Ver­
gleich angeboten einzuholen. 

2.3 Das BMLFUW sagte eine UII/setZllng der EmpJeltlungen des RH w, 

lIen/Jies jedoch a!lJ den hohen Zeitdnlck, der bei dieser Reorganisa­

rionsmaßnalllne bestanden habe. 

3.1 Die Leistung hätte bis Ende September 2001 erbracht werden sollen. 
Dagegen teilte die Beratungsuntemehmung im November 2001 dem 
BMLFUW mit, dass der Auftragsrahmen zur vertieften Analyse eini­
ger TIlemenstellungen nicht ausreichen würde. Das BMLFUW erteilte 
daraufhin einen Ergänzungsauftrag an die Ulllernehmung im Umfang 
von weileren 34 Beratertagen zu 50 406 EUR, ohne dass der Mehrbe­
darf nachvollziehbar dargelegt und begründet wurde. 

3.2 Der RH vermisste Bemühungen des BMLFUW, die Beratungsunterneh­
mung zu einem rechtzeitigen Abschluss ihrer Arbeiten zu veranlassen, 
und empfahl, die term ingerechte Abwicklung einzelner Projektsru­
fen künftig verstärkt zu beachten sowie zusätzlich erforderliche Bera­
tungsleistungen nachvollziehbar zu begründen. 

3.3 Lam Stellu"g"ahme des BMLFUW habe es die lusärzlicl,er, Leisrull­

gell für ullabdingbar gehalte". Es werde aber den EmpJeliluligen des 

RH kÜlrjrig enrsprechen. 

Vorbereitende Arbeiten zur Ausgliederung der 
Spanischen Hofreitschule (zwei Aufträge) 

Auftragnehmer 

Vertragsabschluss 

Vertragssumme 

ausbezahlte Mittel 

WirtschaftsprüFu ngs- und SteuerberatungsGmbH 
sowie Rechtsanwalt 

jeweils 28. Juni 2000 

29 304 EUR und 31 392 EUR 

29 548 EUR und 22 956 EUR 

4.1 Das Ministerbüro des BMLFUW erteilte einer Wirtschaftsprüfungs- und 
SteuerberatungsGmbH und einem Rechtsanwalt, die das BMLFUW 
bereits bei einem früheren Ausgliederungsvorhaben herangezogen 
hatte, mündliche Aufträge, das Resson bei den vorbereitenden Arbei­
ten zur Ausgliederung der Spanischen Hofreitschule bzw bei der 
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Auftragsvergaben über Beratungsleistungen 
in Bundesministerien 

Erstellung des Ausgliederungsgesetzes zu unterstützen. Die erst nach 
bereits erbrachten Teilleisrungen der Auftragnehmer ergangenen schrift­
lichen AuftragSbestät igungen des BMLFUW in Höhe von 29 304 EUR 
bzw 3 1  392 EUR beinhalteten keine weiteren inhaltlichen oder zeit­
lichen Vorgaben. 

Der genaue Inhalt der Aufträge war erst den nach Abschluss der Tätig­
keit vorgelegten Abrechnungen zu entnehmen. Die Wirtschaftsprü­
fungs- und SteuerberatungsGmbH erstellte einen Businessplan für die 
Jahre 2001 bis 2008, die Planerfolgsrechnungen sowie die Ausglie­
derungsbilanz per I, Jänner 2001, und der Rechtsanwalt ein Gutach­
ten sowie Formulierungsvorschläge für die gesellschaftsrechtlichen 
Be t immungen im Gesetzesentwurf. Die Hon orarnote des Rechtsan­
walts umfasste keine Zeitaufzeichnungen. 

4.2 Nach Ansicht des RH war eine freihändige Auftragsvergabe nur an 
den Rechtsanwalt zulässig, Der Auftrag an die Wirtschaftsprüfungs­
und SteuerberarungsGmbH stellte eine prioritäre Dienstleistung dar, 
bei der ein Verhandlung verfahren mit minde tens drei Bietern durch­
zuführen gewesen wäre. Der RH bemängelte weiters die mündl iche 
Auftragsvergabe, 

Er empfahl. die vergaberechtlichen Bestimmungen zur Wahl des Ver­
gabeverfahrens zu beachten, aus Gründen der Rechtssicherheit und 
Nachvollziehbarkeit Aufträge vor Leistungserbringung auf Basis eines 
detaillierten Angebots und mit genauer Leistungsfestlegllng zu ertei­
len sowie Zeitaufzeichnungen vertraglich auszubedingen und einzu­
fordern. 

Überdies stellte der RH kritisch fest, dass das BMLFUW zur Formulie­
rung eines weiteren AusgliederungsgesClzes abermals externen Sach­
verstand hinzugezogen hatte, obwohl bereits mehrfach Ausgliede­
rungsgesetze rur andere Bereiche vorgelegen waren, 

4.3 Das BMLFUW sagre zu, die EmpJehlungen des RH künftig einlulral­

rell. Diese Ausgfiedcnlllg habe jedoch illsbesondere im Hinblick auJ 

die Erhaltullg des Kulturgures Spallische HoJreirscllUle ulld die perso­

lIellen ErJordemisse spezielle Probleme aufgeworfell ; Iliefur sei eine 

e .. reme Bera/utlg erforderlich gewesen, 
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5 Der RH überprüfte weiters zwei Aufträge an  unterschiedliche Unter­
nehmensberarungsgesellschaften zur Organisationsanalyse der Zent­
ralstelle sowie zur Umsetzung der Reorganisation. 

Der erste Auftrag mit einem Auftragsvolumen von rd 1 64 900 EUR 
wurde in einem ordnungsgemäß abgewickelten Wenbewerbsverfahren 
vergeben. Die Leistung wurde venragskonform erbracht und führte in 
der Folge zu einer deutlichen Reduktion der Organisationseinheiten. 

Für den zweiten Auftrag über rd 74 600 EUR holte das BMLFUW ent­
gegen den vergaberechtlichen Vorgaben nur zwei Angebote ein. Oer 
Auftragnehmer erbrachte die Beratungsleisrung zeitgerecht und ver­
rechnete mit 43 900 EUR deutlich weniger als das vertragliche Auf­
rragsvolumen. 
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Prüfungsumfang 

Auftragsvergaben über Beratungsleistungen 
in Bundesministerien 

Wirkungsbereich des Bundesministeriums für 
soziale Sicherheit, Generationen und 
Konsumentenschutz sowie 

des Bundesministeriums für 
Gesundheit und Frauen 
(damaliges Bundesministerium für 
soziale Sicherheit und Generationen) 

1 Das damalige BMSG meldete rur den Prüfungszeitraum insgesamt drei­
zehn Einzelvergaben zu Verwalrungsreform- oder Reorganisations­
projekten bzw zur Vorbereitung von Gesetzesvorhaben mit einem Ge­
samtauftragsvolumen von 0,3 5  Mill EUR. 

Der RH überprüfte acht Auftragsvergaben mit einer Auftragssumme 
von 0,3 Mill  EUR, die alle unter dem Schwellenwen lagen. 

Reorganisation des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger 

Vorschläge zur 

Reorganisation 

Aufträge betreffend Reorganisation des Hauprverbandes der 
Sozialversicherung träger: Vorschläge zur eustrukturierung 

Auftragnehmer I.  bis 4. Auftrag: drei Berater und eine Anwaltssozietät 
5. Auftrag: Berater mit Subauftragnehmem 

Veruagsabschluss I. bis 4. Auftrag: April 200\ 
5. Auftrag: November 200\ 

Venragssumme I. bis 4. Auftrag: Berater: 28 750 EUR, 
Anwaltssozietät: 55 8\ 3  EUR 

5. Auftrag: 43 604 EUR 

ausbezahlte Mittel I. bis 4. Auftrag: Berater: 26 3 \ 8  EUR. 
Anwaltssozietät: 39 752 EUR 

5. Auftrag: 43 604 EUR 

2.1 Das Staatssekretariat rur Gesundheit im damal igen BMSG lud im Jän­
ner 200\ drei Berater und eine Anwalts ozietät ein, an einer Reform 
der Sozialversicherungsträger mitzuwirken. Die Berater nahmen ihre 
Tätigkeit im Jänner 200\ auf. Die schriftlichen Venrag abschlüsse er­
folgten al lerdings erst im April 2001 .  Leistungsinhalt waren jeweils die 
Konzeption einer Neu trukturierung des Hauprverbandes der Sozial­
versicherungsträgerund die Vorbereitung einerenlSprechenden Gesetzes­
novelle. Das Auftragsvolumen belief sich auf insgesamt 84 563 EUR. 
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2.2 Nach Ansicht des RH wäre für die nicht-juristischen Dienstleistun­
gen der Berater (prioritäre Dienstleistung unter dem Schwellen wert) 
ein Verhandlungsverfahren mit mindestens drei Bietern durchzufLih­
ren gewesen. Er beanstandete weiters, dass das damalige BMSG die 
schriftlichen Venräge mit den Auftragnehmern erst zu einem Zeit­
punkt, zu dem die Leistung großteils bereits erbracht war, abge­
schlossen hatte. Er empfahl, Verträge künftig vor Leistungserbrin­
gung schriftlich abzuschließen. 

2.l Das BMSG "lid das BMGF wiesen in ihre" Srelhmgnalllllen darauf 

Irin, dass die Besclläjligung der Auftragnellmer vor Ausferrigullg der 

Verrräge wegen der Drillglicllkeir des Projekts e/folgt sei; der Auftrags­

rallme" sei klar abgesteckt gewese/l. 

2.4 Der R H  erwiderte, dass dem schriftlichen Venragsabschluss au G run­
den der Nachvollziehbarkeit und Rechtssicherheit besondere Bedeu­
tung zukommt. 

l.1 Die für Angelegenheiten der Sozialversicherung zuständige Sektion II 
im damaligen BMSG war in das Reformprojekr nicht eingebunden. 

Ende Män: 2001 - also noch vor Vertragsabschluss - legten die Bera­
ter einen gemeinsamen Bericht vor, der ein Grobkonzept (in zwei 
Varianten) rur die künftige Struktur und Organisation des Hauptver­
bandes enthielt. Die Vorschläge waren von der Anwaltssozietät auf 
ihre DurchfLihrbarkeit aus juristischer Sicht gepruft worden. Der 
Abschlussbericht des Auftrages an die Anwaltssozietät lag den Akten 
des BMSG nicht bei. 

l.2 Der RH bemängelte, dass das in der zuständigen Fachsektion vorhan­
dene besondere Wissen um die Probleme und Rahmenbedingungen 
der Sozialversicherung für das gegenständliche Projekt nicht heran­
gezogen worden war. Weiters war die Leistungserbringung durch das 
damalige BMSG mangelhaft dokumentiert. 

Er empfahl, das im Ressort vorhandene Fachwissen besser zu nutzen, 
um den Aufwand für Fremdleistungen gering zu halten. 

l.l Das BMSG llal,m die Empfeil/twg des RH, illteme Ressource" stärker 

zu Ilutzell, zur Kellll111 is. Das BMGF sagte zu, kÜllftig auf eille rrac/woll­

äelrbare Dokumellratio" zu acltte". 
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in Bundesministerien der C;ozi lversl<t,e'ur' gl 

Umsetzung der 

Reorganisation 

4.1 Bereits im April 2001 begann einer der Berater aus den Voraurträgen 
mit Vorarbeiten zu einem weiteren Auftrag mit einer Auftragssumme 
von 43 604 EUR, der die Leitung und Moderation einer Projektgruppe 
beinhaltete. Es sollte ein konsensfahiger, mit den Sozialpannern ab­
gestimmter Vorschlag für die Restrukturierung des Hauprverbandes 
der österreichischen Sozialversicherungsträger erarbeitet werden. Ein 
schrirtlicher Werkvenrag wurde allerdings erst im November 2001 aus­
gerenigt. 

Ende September 2001 legte der Auftragnehmer einen Abschlussbericht 
vor. der Vorschläge flir Restrukturierungsmaßnahmen sowie Hinweise 
aur noch zu klärende politische Fragestellungen enthielt. Ein Konsens 
mit den Sozialpartnern war allerdings nkht erzielt worden. 

4.2 Der RH bemängelte die ungenaue Beschreibung der zu erbringenden 
Leistungen in den Venrägen. die eine eindeutige inhaltliche Abgren­
zung dieses Auftrages von den Vorauruägen nicht zuließ. 

Darüber hinaus hielt der RH rest, dass der VenassungsgerichtshorTeile 
der Gesetzesbestimmungen (Unvereinbarkeitsbestimmungen und Bestim­
mungen über die Bildung der Leitungsgremien), deren Neurassung das 
damalige BMSG im Zuge des Reorganisationsprojekts vorbereitet hatte, 
im Oktober 2003 wegen Venassungswidrigkeit aufhob. 

Auftrag zur Umsetzung der Reorganisation des Hauptverbandes 

Aurtragnehmer 

Venragsabschluss 

Venragssurnme 

ausbezahlte Mittel 

Untemehmensberatungsgcsellschaft mit zwei 
Subauftragnehmern 

Zuschlagseneilung: 28. September 2001 
Venragsunterzeichnung: 1 8. Jänner 2002 
Venrag änderung: 1 5. Februar 2002 

1 57 671 EUR 

1 10 527 EUR (Stand Oktober 2(02) 

5.1 Das damalige BMSG schrieb Ende Juli 2001 einen Auftrag zur Projekt­
begleitung der Reorganisation des Hauptverbandes als Verhandlungs­
verrahren mit öffentlicher Erkundung des Bewerberkreises aus und 
eneilte im September 2001 den Zuschlag. Inhalt des Projekts war die 
Umsetzung der Reorganisation und die Neuausrichtung der Strategie 
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des Hauptverbandes. Das Entgelt wurde mit maximal 1 57 671 EUR ver­
einbart. Das Projekt sollte bis 3 1 .  Dezember 2001 abgeschlo sen sei n ;  
allerdings wurde die Leistungsfrist in der Folge bis 1 5. April 2002 ver­
längert. In den Akten war nicht dokumentiert, aus welchen Gründen 
es das damalige BMSG übernommen hane. dieses den Hauprverband 
betreffende Projekt durchzuführen und zu fInanzieren. 

5.2 Der Hauprverband der Sozial versicherungsträger führt seine Geschäfte 
in weitgehender EigenveranrwollUng. Vor der Ausschreibung wäre 
daher als Vorfrage zu k.lären gewesen, aufgrund welcher Kompetcn­
zen und mit welchen Milleln das damalige BMSG auf die interne 
Struktur und Strategie des Hauprverbandes Einfluss nehmen konnte. 
Weiters wäre klarzustellen gewesen. welche Leistungen der Haupt­
verband ohne externe Unterstützung hätte erbringen können (zB die 
Ausarbeitung der Geschäftsordnung). 

Die gewählte Vergabearr erachtete der RH als zutreffend. 

6.1 Im Februar 2002 legte der Auftragnehmer einen FortSchrinsbericht. in 
dem er einen Überblick über die Aufgaben und Handlungsspielräume 
des Hauprverbandes gab und Vorschläge für dessen weitere strate­
gischc Ausrichtung unterbreitete. Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung 
des RH (Oktober 2002) war das Projekt noch nicht abgeschlossen. 
Auch war unkJar, ob und inwieweit die Vorschläge des Auftragneh­
mers vom Hauprverband aufgegriffen und umgesetzt worden waren. 

6.2 Der RH bemängelte. dass das damalige BMSG die Implementierung 
des von ihm in Auftrag gegebenen Projekts nicht ausreichend beglei­
tet und überwacht harte. Nach Ansicht des RH waren die Probleme in 
der Umsetzung nicht zuletzt darauf zurückzuführen. dass das dama­
lige BMSG bei der Planung des Projekts die Grenzen seiner EinfIuss­
nahmemöglichkeit auf den Hauprverband nicht ausreichend berück­
sichtigt hane. 

6.3 Das BMSG bestätigte die eiO!gescllränkre Eillflussnallmemäglicllkeit auf 

deO! Hallptl'erband. Das BMGF teilre mir, das Projekt sei im April 2003 

bericlltsmäßig abgeschlossen worden. 

6.4 Der RH wies darauf hin. dass sich der Projektabschluss gegenüber den 
ursprünglichen Planungen um mehr als ein Jahr verzögert hat. 
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Thema Förderungs­

abwicklung 

Auftragsvergaben über Beratungsleistungen 
in Bundesministerien 

1.1 Der RH prüfte weiters zwei Aufträge zum Thema Förderungsabwick­
lung im damaligen BMSG über insgesamt 1 8  1 89 EUR. Die Vergabeent­
scheidung erfolgte in beiden Fällen durch die damalige Bundcsminis­
terin. Dr El isabeth Sickl, ohne Einholung von Vergleichsangeboten. 

Der erste Auftrag betraf eine Grobanalyse der Förderungsorganisa­
tion sowie eine Systemalisierung der Förderungen und wurde im 
März 2000 mit einer pauschalienen Auftragssumme von 1 1  337  EUR 
abgeschlossen. Ocr Auftragnehmer legte mit mehrmonatiger Verspä­
tung und nach mehreren Urgenzen einen nur sieben Seiten umfas­
senden schriftlichen Bericht vor. der eine venraglich vereinbane Sys­
tematisierung der vom damaligen BMSG vergebenen Förderungen 
nicht enthielt. 

In der Folge beauftragte das damalige BMSG eine Bietergemeinschaft 
mit der Erstellung eines Konzepts zur Neugestaltung des Förderungs­
wesens im damaligen BMSG. Die Leistung wurde im Dezember 2000 

erbracht; das Entgelt betrug 6 852 EUR. 

1.2 Aus Sicht des RH war nicht nachvollziehbar, welchen Nutzen das 
Resson aus dem Projektcrgebnis des Erstauftrages gezogen hat. Der 
RH hielt in Bezug auf beide Vergaben fest, dass die Gründe für die 
Auswahl der konkreten Auftragnehmer aktenmäßig nicht ausreichend 
dokumentien waren. Er venrat die Ansicht, dass das BMSG jeweils 
ein Verhandlungsverfahren mit mindestens drei Bietern häne durch­
führen müssen. 

Der RH regte an, künftig die erforderlichen Vergleichsangebote ein­
zuholen und die Auswahl eines Auftragnehmers nachvollziehbar zu 
begründen. 

1.3 Das BMSG sagre zu, die Vergabevorschriften 'lUnmehr srrikr einzu­

ha/ren. 
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1 Das BMVIT meldete rur den Prüfungszeitraum zwei Einzelvergaben 
zur Vorbereitung von Gesetzesvorhaben im weiteren Sinn mit einem 
Gesamtauftragsvolumen von 0,4 Mill EUR. 

Der RH überprüfte Auflragsvergaben an einen Rechtsanwalt mit einer 
Auftragssumme von rd 360 000 EUR. 

Beratertätigkeit in min isterieller Arbeilsgruppe LKW-MaUl 

Auftragnehmer 

Venragsabschluss 

Venragssumme 

ausbezahile Minel 

Rechtsanwalt 

23. Oktober 2001 

maximal 350 000 EUR 

206 330 EUR 

2.1 Im Dezember 2000 setzte die damalige Bundesministerin. DI Dr Mo­
nik.a Forstinger. eine ministerielle Arbeitsgruppe zur Begleitung der 
Einruhrung eines fahrleisrungsabhängigen LKW-MaulSystems ein. Delll 
beauftragten Rechtsanwalt wurde der Vorsitz der Arbeitsgruppe. der 
weitere externe Berater aus unterschiedlichen Fachgebieten und Ver­
treter des Ministeriums angehönen. mit allen Koordinalionstätigk.ei­
ten übenragen. Die zuständige Sektion des BMVIT war in die Auswahl 
und grundSätzliche Beauftragung der Expenen nicht eingebunden. 

2.2 Der RH erachtete die Übenragung der Leitung einer mit grundSätz­
lichen Fragen befassten ministeriellen Arbeitsgruppe an einen exter­
nen Berater aus strategischen Überlegungen. aus Kostengründen und 
im Interesse der Kontinuität bei der Umsetzung von Ergebnissen als 
unzweckmäßig. Er bemängelte weiters, dass die Gründe. die zur Beauf­
tragung des Rechtsa nwa Its als externen Berater und Leiter der Arbeits­
gruppe geruhn hallen, nicht nachvollziehbar dokument ien waren. 

Der RH empfahl eine ressoninteme Vorsitzführung sowie eine akten­
mäßig nachvollziehbare Dokumentation. 

2.3 Das BMVIT sagrc zu. fir dCII Vorsirz i" millisrcricllclI ArbrirsgruppclI 

kii"jrig ressorrinrcme ReSSOtlfCell flcra"zuziel,cn. 
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Mi01ste .. elle A'beit$gruppe 
LKW-Maut 

Auftragsvergaben über Beratungsleistungen 
in Bundesministerien 

3.1 Die Beauftragungen der einzelnen Arbeitsgruppenmitglieder. die im 

Dezember 2000 ihre Tätigkeit aufnahmen. erfolgten vorerst mündlich 

durch die damal ige Bundesministerin. Ende Februar 2001 legten die 

externen Berater ihre Angebote vor. Die Unterzeichnung der Werk­

venräge erfolgte erst zwischen September und November 2001. nach­

dem bereits einzelne Teilrechnungen ausbezahlt worden waren. 

Der Auftrag an den Rechtsanwalt mit einem Maximalrahmen von 

350 000 EUR zielte als Leistungsspektrum auf projektbezogene juris­

tische Beratungsleistungen innerhalb der Arbeitsgruppe. auf die Vor­

sitzführung mit allen Koordinationstätigkeiten und auf eine persön­

liche Beratungstätigkeit flir die damalige Bundesministerin bzw deren 

Büro ab. Die einzelnen Anteile des Leistungsspektrum waren vom 

Umfang her nicht abgegrenzt: dies ließ Interpretation möglichkeiten 

hinsichtlich der Einstufung der Vergabe nach dem Bundesvergabege­

setz offen. 

3.2 Der RH bemängelte den vorab mündlich eneilten Auftrag. ohne dass 

die daflir notwendigen Grundlagen erstellt und offene Rechtsfragen 

abgeklän worden waren. Nach Ansicht des RH häne vorweg eine Ge­

wichtung der Anteile des Leistungsspektrums vorgenommen werden 

müssen. um das Vorliegen einer prioritären oder nicht prioritären 

Dienstleistung beuneilen und die damit verbundenen notwendigen 

Vergabeerfordernisse festlegen zu können. 

4.1 Im Rahmen der Venragsgestaltung der einzelnen Arbeitsgruppenmit­

glieder löste die Fragestellung. ob die Gesamtbetrachtung des Vorha­

bens aus haushaltsrechtlicher Sicht eine Mitbefassung des BMF erfor­

derlich macht. im BMVIT einen internen Diskussionsprozcss aus, weil die 

Gesa mtauftragssumme an alle ArbeitsgruppenmitgliederO.86 Mill EUR 

ausmachte und damit die Mitbefassungsgrenze überschritt. Die interne 

Revision und schließlich auch die zuständigen Beamten empfahlen 

eine Befassung des BMF mit allen Auftragsvergaben. Die Zuleitung 

der Akten an das BMF erfolgte jedoch nicht in der erforderlichen An 

und Weise. so dass dieses inhaltl ich nicht Stellung nehmen konnte. 

4.2 Nach Ansicht des RH handelte es sich bei den Leistungen im Zusam­

menhang mit der Arbeitsgruppe haushaltsrechtlich um ein Vorhaben. 

das - trotz unterschiedlicher Auftragsinhalte - einen in winschaft­

Iicher. rechtlicher und fInanzieller Hinsicht einheitlichen Vorgang 

zum Gegenstand hane. 
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Der RH bemängelte daher, dass entgegen den Haushalt5vo�chriften und 

trotz einer entsprechenden Empfehlung der internen Revision keine 

inhaltliche Einbindung des BMF erfolgt war. 

5 Im März 2002 beendete der damalige Bundesminister, lng Mathias Reich­

hold, die Tätigkeit der Arbeitsgruppe. Der befasste Rechtsanwalt stellte 

im Juni 2002 ordnungsgemäß den Abschlussbericht der Arbeitsgruppe 

zusammen. Seine Honorarabrechnung von 206 JJO EUR umfasste 59 % 

des vereinbarten Maximalrahmens. 

6.1 Im Zuge einer Personenkontenabfrage fand der RH sieben weitere 

Zahlungen in Gesamthöhe von 9 287 EUR an die Kanzleigemeinschaft 

des Rechtsanwalts vor. Das BMVIT konnte keine schriftlichen Unter­

lagen zur Auftragserteilung (Verträge, Bestellschreiben) vorlegen. Die 

Auftragserteilung erfolgte entweder direkt durch die frühere Bundes­

ministerin. DI Or Monika Forstinger, oder durch das Ministerbüro, 

jeweils ohne Einbindung der zuständigen Fachabteilungen. Interne 

Bestellscheine wurden erst nach Rechnungslegung durch das Minis­

terbüro unterfertigt. 

Auf einzelnen Honorarnoten wurden Positionen, wie Stellungnahme 

und Durchsicht Vertrag, Ausarbeitung von Briefentwürfen zur Arbeits­

kräfteüberlassung, Literatur- bzw Judikaturstudium zum Wasser­

rechtsgesetz, Auszüge aus dem Firmenbuch oder längere Telefonge­

spräche zur rechtlichen Beratung der früheren Bundesministerin bzw 

des Ministerbüros verrechnet. 

6.2 Der RH beanstandete, dass die Beauftragungen ohne die Für einen ord­

nungsgemäßen Gebarungsvollzug erforderlichen schriftlichen Unter­

lagen erfolgt waren. Er empfahl, Aufrragsvergaben und Bestellungen 

künftig entsprechend den Haushaltsvorschriften und nur durch die 

zuständigen Fachabteilungen vorzunehmen. 

Er wies darauf hin, dass das erforderliche Know-how grundSätzlich 

auch im Ressort zur Verfügung stand, und empfahl, vorrangig eigene 

Ressourcen für Berarungsleistungen heranzuziehen. 

6.3 Laur Srellungnahme des BMVrr sei der festge tellre Sachverhalt auf eine 

Einzclperson und nicht aufein Srrukturproblem des Ressorts zurückzu­

führen. Es sagte jedoch zu, die Empfehlungen des RH künftig ZtI be­

achten. 
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Prüfungsumfang 

Reform des Arbeits­

marktseMce 

Auftragsvergaben über Beratungsleistungen 
in Bundesministerien 

Wirkungsbereich des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Arbeit 

1 Das BMWA meldete für den PfÜfungszeitraum insgesamt fün f  Einzei­

vergaben zur Vorbereitung von Gesetzesvorhaben mit einem Gesamt­

auftragsvolumen von 0,2 Mill EUR. 

Der RH übe!]lfÜfte drei Auftragsvergaben mit einer Auft ragssumme 

von 0, I Mill EUR. die durchwegs Rechtsberatungsleisrungen unter dem 

Schwellenwen betrafen und daher keinen besonderen vergaberecht­

lichen Anforderungen unterlagen. 

Drei Aufträge zur Reform des Arbeitsmarktservice 

Auftragnehmer 

Venragsabschluss 

Venragssumme 

ausbezahlte Mittel 

zwei Aufträge an Anwaltssozietät : ein Auftrag an 
Winschafts- und SteuerberalUngsgeselischaft 

9. Oktober 2000 und I .  August 2001 : 
März 2002 

Anwaltssozietät insgesamt: 68 021 EUR 
Winschafts- und Steuerberatungsgesellschaft: 
14 400 EUR 

Anwalrssozietät: 62 789 EUR 

2.1 Alle drei Aufträge betrafen die Reform des Arbeit marktservice und 

erfolgten im Wege einer freihändigen Vergabe. 

Die bei den Aufträge an  die Anwaltssozietät in Höhe von 68 021 EUR 

umfassten die Erstellung eines Expenengutachtens zur Umwand­

lung des Arbeitsmarkt ervice in eine Gesellschaft mit be chränkter 

Haftung - der diesbezügliche Gesetzesentwurf wurde ressonintem 

ausgearbeitet - sowie die Durchsicht einer im BMWA vorbereiteten 

Umwandlungs- und Errichtungserklärung. 

Der Auftrag an die Winschafts- und Steuerberatungsge ellschaft in 

Höhe von 1 4 400 EUR beinhaltete die Überarbeitung des Ge etzesent­

wurfes hinsichtlich der fmanziellen Bestimmungen. 

Die Umwandlung des Arbeitsmarktservice in eine Kapitalgesellschaft 

ist bisher nicht erfolgt. 
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Das BMWA grenzte die Leistungsinhalte genau ab und schränkte sie 

auf Spezialfragen ein, setzte sich jedoch mit der Frage der Notwen­

digkeit der Fremdvergabe nicht auseinander. Die Leistungen wurden 

vertragsgemäß erbracht, jedoch wurden von den Auftragnehmern 

keine Zeitaufzeichnungen eingefordert. Beim zweiten Auftrag an die 

Anwaltssozietät war der aktuelle Projektstand nicht ausreichend 

nachvollziehbar. 

2.2 Der RH erachtete die freihändigen Vergaben als rechtlich zulässig und 

wegen des erforderlichen Spezialwissens grundsätzlich als gerechtfer­

tigt. Er bemängelte jedoch die fehlenden Zeitaufzeichnungen sowie in 

einem Fall die unzureichende Dokumentation und empfahl, künftig 

entsprechende Vorkehrungen zu trerfen. Im Übrigen machten die aus­

gearbeiteten Expertisen nach Ansicht des RH die mit einer allfälligen 

Umwandlung des Arbeitsmarktservice in eine Kapitalgesellschaft ver­

bundenen Probleme deutlich. 

2.3 Das BM WA sagre die kÜllftige Einforderullg VOll S"",dcllaujzeicil/lull­

gen sowie eille ,'erbessene Projekrdokumellrarioll zu. Der Auftrag a// 

die Wirrsc!lOft - u'ld SteuerberOfUllgsgescllsc!wft sei im April 2003 

ordllUlIg5gemäß abgeschlossell worden. 

3 Zusammenfassend empfahl der RH als Ergebnis seiner Querschnitts­

überprüfung generell :  

( 1 )  primär die i m  Ressort bzw im Bundesbereich i nsgesam t  vorhan­

denen Ressourcen zu nutzen und externe Experten nur dort zuzu­

ziehen, wo zu erwarten ist, da s dies die Qualität und Erfolgswahr­

scheinlichkeit eines Projekts we entlieh erhöht; 

(2) vor Auftragserteilung stets die Notwendigkeit einer Fremdleistung 

zu prüfen und die diesbezüglichen Kosten-Nutzen-Überlegungen 

sowie die Gründe für die Auswahl eines Beraters nachvollziehbar 

zu dokumentieren; 

(3 )  eine enge Zusammenarbeit von Fachabteilungen und externen 

Beratern anzustreben, um einen Know-how-Transfer sicherzustellen; 

(4) die in den Ressorts zu Vergabefragen vorhandene Fachkompetenz 

konzentriert zu nutzen sowie 

(5) den Qualitätskriterien bei der Bestbieterermittiung im Rahmen 

von Aufträgen über geistig-schöpferische Leistungen einen wich­

tigen Stellenwert einzuräumen. 
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Auftragsvergaben über Beratungsleistungen 
in Bundesministerien 

Zu den Ressorts i m  Einzelnen empfahl der RH:  

dem BMF, BMSG, BMLfUW und BMVIT, 

(G) die im Ressort vorhandene Fachkompetenz bevorzugt heranzuzie­
hen, um dadurch den Aufwand tur Fremdleistungen gering zu halten; 

dem BKA, BMF, BMLFUW und BMWA, 

(7) Zeitaufzeichnungen i n jedem Fall vertraglich auszubedingen bzw 
einzufordern; 

dem BKA, BMLFUW und BMSG, 

(8l die vergaberechtlichen Vorgaben h insichtlich der Einholung vOn 
Vergleichsangeboten besser zu beachten ;  

dem B MLFUW und BMSG, 

(9) die schriftlichen Verträge mit den Auftragnebmern rechtzeitig 
vor Leistungserbringung abzu chließen; 

dem BKA, 

( 10) die Vorbereitung von Vergabeverfahren jeweils rechtzeitig in 
Angriff zu nebmen ; 

dem BMF, 

( 1 1 )  den externen Beratungsau fwand in Vergabeverfabren möglichst 
gering zu halten und zur rechtlichen Beratung die Finanzprokuratur 
beizuziehen; 

( 1 2 ) den Preis als Bestbieterkriterium n icht zu gering zu gewich­
ten ;  

dem BMVIT, 

(I J) Auftragsvergaben und Bestellungen entsprechend den Haus­
haltsvorschriften und durch die zuständigen Fachabteilungen 
vorzunehmen. 
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Kurzfassung 

MA 

Wirkungsbereich des Bundesministeriums für 

auswärtige Angelegenheiten 

Information und Organisation im Bundes­
ministerium für auswärtige Angelegenheiten 

Die in Teilbereichen vom RH untersuchten Strategien und Konzepte 

de BMA befanden sich in unterschiedlichen Phasen der Umsetzung. 

weil einerseits die politi che Willen bildung. anderer eits die fman­

zielle Umsetzbarkeit fehlte. 

Der RH überprüfte in Teilbereichen die Effektivität und Effizienz 

der Umsetzung der strategischen Vorgaben durch das BMA. 

Das in der Zeit zwi chen 1 994 und 2001 au gearbeitete bzw mehr­

fach überarbeitete Konzept für eine Asieninitiative erwie sich nur 

bedingt als Steuerung der zuständigen Vertretung behörden geeig­

net; es waren nämlich nicht nur die betroffenen Staalsslrukturen 

zu unterschiedlich. ondern es machten auch 1 997 eine Finanz­

und Wirtschaftskrise und die Ereignisse in den USA vom 1 1 .  Sep­

tember 2001 eine neue Strategie notwendig. 

Für die Umsetzung der icherheits- und Verteidigung politik für 

den Bereich des BMA fehlte die Genehmigung de Gesamtpakets 

durch die Bundesregierung. 

Für die Finanzierung der neuen Staatsaufgabe Europäische Sicher­

heits- und Verteidigungspolitik fehlte eine mit den beteiligten Res­

orts akkordierte ausreichende Budgetvorsorge. um die auf EU­

Ebene gegebenen Zusagen Österreichs zeitgerecht und in  vollem 

Umfang sicherzustellen. 

E fehlten ferner weitere grundsätzliche Überlegungen. die ständig 

anwachsende Menge an I n formationen einzudämmen. 
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Kenndaten zur Aufbauorganisation de BMA 

Wichtige 
Rechrsgrundlagen 

Aufgaben und Organisation des auswänigel1 Dienstes­
Statut. BGBI I Nr 1 29/ 1999 

Bundesministericllgese!z 1986, BGBI Nr 76/1986 idgF 

Handbuch für den österreichischen au wänigen Dienst 

GebarungsenrwickJung 
(ausgewählte Jahre) 1994 1997 2000 2002 

in Mill EUR 

Einnahmen 6. 1 1  8.28 7,53 5.24 

Ausgaben 2 19,08 287,55 326,93 3 1 4,30 

Anzahl 

Planstellen I 595 1 669 1 660 I 584 

1 Der RH überprüfte vOn November 2002 bis März 2003 die Gebarung des 

BMA betreffend Infonnation und Organisation einschließlich der hie­

von betroffenen anderen Resson . Zu den Prüfungsmilleilungen vorn 

Juni 2003 nahm das BMA im August 2003 Stellung. Der RH erstat­

tete seine Gegenäußerung im Oktober 2003. 

2 Der RH hat anlä slieh einer Überprüfung einiger österreiehischer Ver­

tretungen im Ausland (WB Reihe Bund 1 993/3 )  empfohlen. der politi­

schen Berichterstattung im vemlehnen Umfang Ziele vorzugeben. Die 

Umsetzung dieser Empfehlung bildete eine wesentliche Grundlage für 

die gegenständliche Überprüfung. 

Das Prüfungszid des RH war es, die Effektivität und Efrlzienz der 

Umsetzung der strategischen Vorgaben - vor allem der festgelegten 

Prioritäten - durch die Verwaltung festzustellen. Schwerpunklmäßig 

wurden die Bereiche .. pnege der Beziehungen zu ausgewählten Staa­

ten, insbesondere Asien" und _Stärkung der EU und Österreichs Posi­

tion in der EU, im Speziellen die Sicherheits- und Veneidigungspoli­

tik- untersucht. 

BMA 
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Priorität Asien 

Information und Organisation 

3.1 Im Jahr 1994 bestanden erste Überlegungen. Richtlinien ftir die öster­

reichischen Beziehungen zu den asiatischen Staaten au zuarbeiten. 

Grundlage darur stellte die Entscheidung des BMA dar. Asien als einen 

Schwerpunkt dcr österreichischen Außenpolitik zu betrachtcn. Sowohl 

der Winschaftsaufschwung und die damit verbundenen Chancen der 

österreichischen Wirtschaft als auch die politisch-strategische Lage 

Asiem warcn ausschlaggebend für diese Entscheidung. In die öster­

reichischen Überlegungen wurde auch die im Juli 1994 vorgestellte 

neue Strategie der EU gegenüber A ien mit einbezogen. 

I m  Jahr 1997 wurde nach Einholung von Stellungnahmen anderer 

Ressons ein erster Entwurfeines umfassenden Konzepts für eine Asien­

initiative erstellt. Ein weiterer Entwurf für eine österreichische Asien­

strategie aus dem Jahr 1 998 wurde nicht als offtzielle Strategieunter­

lage verwcndet, sondern erneut zur Begutachtung ausgesandt. Dadurch 

kam erst im Jahr 2001 ein Arbcitspapier zustande. welchcs wesentliche 

Informationen über Asien enthielt. 

Eine durch den RI I  veranlasste Anfrage des BMA bei Vrnretungsbc­

hörden im asiatischen Raum zeigte. dass dic von den österreichischen 

Venretungen erstellten Arbeitsprogramme sehr allgemein abgefasst 

waren und nur in wenigen Fällen die Umsetzung eincr gemeinsamen 

Strategie erkennen ließen. 

3.2 Der RI I  empfahl. die aus den Stellungnahmen der Vertretungcn gewonne­

nen Erkenntnisse in das Papier der Asienstrategie einzuarbeiten und die 

Strategien so zu erstellen. dass sie den Vemerungsbehörden im Ausland 

ermöglichen. schwerpunktmäßige Umsetzungsmaßnahmen abzuleiten. 

3.3 Das BMA begriil/dete die Verzögerul/gel/ bei der Erarbeituilg des Konzepts 
flir cille Asiellilliriati/le mit Budget- ulld PersollalkiirZllllgell. KOl/krete 
Ziel etZllllgell wurdell dalrer lIur ill die Arbeitsprogramme der Missions­
clrefs aufgellolllmell. Weiters wies es auf die außerordelltliclre Irerero­
gelle trukrur der asiarisclrell StaateIl Irill (extreme Ulltersclriede ill der 
Größe, der Wirrsclrajtsstruktur. dem Wolrlswntl ulld der Kultur). 

Ei,re Finallz- ",rd Wirlscl.aftskrise / 997 sowie die Terroral/schläge ill 
den USA am / 1 .  September 2001 "ältell aue" das po/itisc"e Bild Asiells 
J'erälldcrt, Il'esll'egell sie" das Kallzept für die Asiellillitiatil'e auf all­
gemeille Aussagen besclrrällkte. Im ÜbrigeIl bemerkte das BMA. dass 
sie" seille Bediellsteter, all flexiblell KOllzeprell orielltierell würdelI. 
aue" Wellll diese durc" deli RH lIielll lIoelll'ollzie"bar ersc"ienell. 
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3.4 Der RH erwiderte, dass auch nexible Konzepte nachvollziehbar gestal­

tel sein sollten, um daraus Rückschlüsse für al lfällige Verbesserungen 

ziehen zu können. 

Priorität Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik 

Strategie 

48 

4.1 Als Teil der zweiten Säule der EU, der Gemeinsamen Außen- und Sicher­

heitspolitik (GASPl, beabsichtigt Österreich, die dynamische Entwick­

lung der Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik freiwil­

lig zu unterstützen. Damit ist auch eine anteilige Kostenbeteiligung zur 

Erreichung der militärischen Ziele verbunden. 

Der Nationa I rat beschloss am 1 2 .  Dezember 2001 eine neue österreichi­

sche SicherheilS- und Verteidigungsdoktrin. Sie besteht aus einem Be­

richt des Landesverteidigungsausschusses und aus einer an die Bundes­

regierung gerichteten Entschließung zur Gestaltung der österreichischen 

SicherheilS- und Verteidigungspolirik. Die Entschließung des National­

rates basiert auf folgenden Prinzipien: 

- dem Prinzip der umfassenden Sicherheit, das sowohl den militäri­

schen al auch den nicht-militärischen Aspekten der Sicherheit ent­

sprechende Bedeutung beimisst: 

- dem Prinzip der präventiven Sicherheit anstelle des Bedrohungs­

reaktion konzepts sowie 

- dem Prinzip der europäischen Solidarität, das betont, dass die Sicher­

heit Österreichs und der EU untrennbar miteinander verbunden sind 

und nur durch internationale solidarische Zusammenarbeit gewähr­

leistet wird. 

Zur Verwirklichung dieser Vorgaben sollte bis Ende 2002 eine Gesamt­

strategie entwickelt werden. Wegen der vorzeitigen Beendigung der 

XXI. GeselZgebungsperiode und Bedenken des BMF zU den Entwürfen 

erfolgte bisher noch kein entsprechender Ministerratsbeschluss. 

4.2 Der RH empfahl. im Bereich des BMA für eine rasche Um etzung der 

Strategie vorzusorgen. 

4.3 Das BMA leWe mit, dass IlOcil llicllrjestslehe, waml der Ministerrat die 

Teilslrategiell und die Gesamtsrraregie behalldeln werde. Die nach den 

letzten Nationalratswahlen eingeserzre Bundesheer-Rejonnkommission 

habe zu einem AujscllUb der BeschlussjasswIg über da Gesamlpaket 

ge.fiillrt. 

BMA 
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Pnont t E �  Op 1 he �lcherheits- Information und Organisation 

Beteiligung 
Österreichs 

�q ... 

Informations­

instrument Bericht 

5.1 Einer interministeriell akkordienen Aufstellung zufolge war im Jahr 2003 

ein voraussichtlicher Finanzierungsbeitrag Österreichs rur Aufgaben im 

Rahmen der Europäischen SicherheilS- und Veneidigungspolitik von rd 

22 Mill EUR erforderlich. 

Innerstaatlich fehlte eine alle beteiligten Ressons umfassende grund­

sätzliche Finanzierungsregelung. Deshalb wurde zunächst fiir 2002 und 

2003 im Einvernehmen mit dem BMF eine provisorische Kostenauf­

teilung getroffen. der zufolge das BKA, das BMA. das BMlV und das 

BMJ aus ihren laufenden BudgelS jeweils ein Vienel des österreichi­

schen Beitrags zu fmanzieren hatten. 

5.2 Der RH erachtete unter Bedachtnahme auf das BundeshaushallSgesetz 

eine grundSätzliche und längerfristige Regelung für die Finanzierung 

der neuen StaalSaufgabe Europäische Sicherheits- und Verteidigungs­

politik als erforderlich. Mangels einer bisher ausreichenden Budget­

vorsorge bei den beteiligten Ressorts wäre fiir die Sicherstellung der 

Einsatzkosten ein akkordiertes Verfahren zu entwickeln. um die auf 

EU-Ebene vom BMA gegebenen Zusagen Österreichs innerstaatlich 

zeitgerecht und in vollem Umfang sicherzustellen. 

5.3 Das BMA teilte mit, dass es im Zusammellwirkell mir deli zusTälldigen 

Ressorts '''" eille Regelullg bemühT sei. 

6.1 Das BMA war sich angesicht der in den letzten Jahren infolge der 

modernen Technologien ständig angestiegenen Informationsmenge der 

Notwendigkeit bewusst, die Berichterstauung der Vertretungsbehör­

den zu überdenken. In mehreren diesbezüglichen Erlässen verzichtete 

die Zentralleitung auf die Vorlage periodischer Berichte und schränkte 

die Berichtspnicht auf Fälle von besonderer politischer Bedeutung ein. 

Ungeachtet dieser Bemühungen stieg die Informationsmenge weiter­

hin ständig an. 

6.2 Der RH empfahl eine weitere grundSätzliche Auseinandersetzung mit 

der Frage nach denjeweils maßgeblichen und unbedingt erforderlichen 

Informationen zur Erreichung eines be timmten Ziels. 

6.3 Das BMA venvies auJ die Koordination der erjorder/iclJen InJonnaTionen 

durch die BOTschaften der jeweiligen lÄllder. Weiters sei der Aufbau, die 

Fonn ulld der Ullifang der VOll deli Vertretullgell quarralsmäßig vorzu­

legenden BerichTe seiT Oktober 2002 neu geregelt. 
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7 Zusammenfassend hob der RH folgende Empfehlungen hervor: 

R 
H 

( J )  Schwerpunktmäßig wären für den asiatischen Raum Strategien 
zu erstellen, die es den Vertretungsbehörden im Ausland ermöglichen 
sollten, einheitliche Umsetzungsmaßnahmen abzuleiten, 

(2) Für die Sicherstellung der Einsatzkosten der im Rahmen der Euro­
päischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik beteiligten Ressons 
wäre ein akkordiertes Verfahren zu entwickeln, um die Erflillung 
der au f EU-Ebene gegebenen Zusagen Österreich zeitgerechI und 
in vollem Umfang icherzustellen. 

(3) Um den immer größer werdenden Umfang an Informationen ein­
zudämmen, sollten weitere grundsätzliche Überlegungen angestellt 
werden. 

BMA 
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Kurzfassung 

B M BWK 

Wirkungsbereich des Bundesministeriums für 

Bildung, Wissenschaft und Kultur 

LeopoLd-Franze n s-Universität Innsbruck 

Im Bereich der Zentralen Verwaltung der Leopold-Franzens­
Universität Innsbruck (Universität lnn bruck) bestanden Meinungs­
verschiedenheiten zwischen der Universitätsleitung und dem Uni­
versitätsdirektor. Oie mit t .  August 2002 in Kraft getretene Neu­
organisation der Zentralen Verwaltung bewirkte, dass im März 2003 
elliche vom Vizerektor für Budget und Ressourcen aufgezeigte 
Mängel bereits teilweise oder vollständig behoben waren. 

Die Zentrale Verwaltung der Universität Innsbruck wurde vom 
Universitätsdirektor geleitet, woflir ihm im Jahr 2002 ein Budget 
von 9,5 Mill EUR zur Verfligung stand. Oie Zenrrale Verwaltung 
war Gegenstand eines Verwaltungsreformprojekts, das sich über 
mehr als drei Jahre bis August 2002 erstreckte. Als Teilergebnis des 
Projekts ergab sich die erwähnte Neuorganisation dieser Organisa­
tionseinhei!, durch die der Universitätsdirektor an Einfluss verlor. 
Nach Ansicht des RH war dieses Projekt mitbestimmend rur die 
Auffassungsunterschiede zwischen dem Vizerektor flir Budget und 
Ressourcen und dem Universität direktor. 

Der RH bemängelte vor allem das jahrelange Unterbleiben der Aus­
schreibung der Reinigungsleistungen an der Universität In nsbruck. 
Oie jährlichen Kosten für die Reinigung betrugen rd 2,B Mill  EUR 
(2002). 

Im Rahmen der Überprüfung der Wartungsverträge stellte der RH 
erhebliche Sicherheitsmängel in einem Gebäude der Universität 
Innsbruck fest. 

Im Hinblick auf die durch das Universitätsgesetz 2002 gegebene 
Vollrechtsfahigkeit und die Größe der Universität Innsbruck empfahl 
der RH die Einrichtung einer internen Revi ion. 
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Kenndaten der Leopold-Franzens-Universität I nnsbruck 

Rechtsgrundlagen Universitärs-Organisationsgesetz. BGBI Nr 258/\975 
Bundesgesetz über die Organisation der Universitäten 
[UOG \993). BGBI Nr 805/ \993 

Gebarungsentwicklung \999 2000 200\ 2002 
in Mill EUR 

Einnahmen 3.84 4.33 \ 3,30 20,76 
Ausgaben \ 60,20 \62,34 \ 74,05 \ 83,40 

davon Persona/ausgaben 1 / 3,04 121 ,98 126,37 128,53 

1 Der RH überprüfte im März 2003 Teilgebiete der Gebarung der Leo­

pold-Franzens-Universität Innsbruck (Universität Innsbruck). Prü­

fungsschwerpunkt war die winschaftliche Gebarung der Universitäts­

direktion. 

Den Anlass für die Überprüfung bildete eine Information des Rektors 

der Universität Innsbruck an den Präsidenten des RH im Dezem­

ber 2002, wonach der Vizerektor für Budget und Ressourcen schwere 

Vorwürfe gegen den Universitätsdirektor erhoben harte. Die Vorwürfe 

bezogen sich auf die Verwaltung des Aufwandsbudgels von rd 9,5 Mill 

EUR im Jahr 2002. Der Rektor ersuchte schriftlich um Beratung bzw 

allenfalls um die Durchführung einer Gebarungsüberprü fung durch 

den RH. 

Die gemeinsam mit diesem Schreiben übergebenen Unterlagen veran­

lassten den RH, eine Gebarungsüberprüfung an On und Stelle durch­

zuführen. Mit I .  August 2002 trat eine Neuorganisation der Zentralen 

Verwaltung der Universität Innsbruck in Kraft. Die geändenen Zustän­

digkeiten bewirkten, dass bei der Überprüfung an On und Stelle durch 

den RH im März 2003 etliche vom Vizerektor für Budget und Res­

sourcen aufgezeigte Mängel bereits teilweise oder vollständig beho­

ben waren. 

Zu den Prüfungsmiueilungen vom Mai 2003 nahmen die Universi­

tät Innsbruck und das BMBWK im August 2003 Stellung. Der RH ver­

zichtete auf eine Gegenäußerung. 

BMBWK 
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Universitäts­

organisation 

Verwaltungsreform­

projekt 

B M BWk 

Leopold-Franzens-Universität Innsbruck 

2 Seit 25. Juni 1 999 waren für die Universität Innsbruck die Bestim­

mungen des Bundesgesetzes über die Organisation der Universitäten 

(UOG 1 993) anzuwenden. Die Leitung der Universität erfolgte seither 

durch ein Rektorenteam, bestehend aus dem Rektor und drei Vizerek­

toren. Weiters entschied der Senat der Universität (Organ der Univer­

sitätsleitung). dass der Vizerektor für Budget und Ressourcen als ein­

ziger Vizerektor hauptamtlich tätig sein sollte. 

Mit dem In-Kraft-Treten des UOG 1 993 war die Innenorganisation 

der Universität neu fe tzulegen. Dies erfolgte an der Universität Inns­

bruck im Rahmen eines Verwaltungs reform projekts. 

3.1 Das Verwaltungsreformprojekt startete im Mai 1 999 im Auftrag des Rek­

torenteams unter Begleitung durch einen externen Moderator. Ziel 

des Projekts war die Vorbereitung der Universitätsverwalrung auf die 

Steuerung gemäß den Grundsätzen des New Public Managements. Pro­

jektleiter war der Universitätsdirektor. Ab Februar 2002 leitete er das 

Projekt gemeinsam mit dem Vizerektor für Budget und Re sourcen. 

Das Projekt entwickelte sich sehr langsam und geriet zu einem, von 

vielen Zwischenberichten gekennzeichneten, langwierigen Prozess. 

Der offizielle Abschluss erfolgte nach mehr als dreijähriger Dauer am 

3 1 .  August 2002. 

3.2 Der RH bewertete die lange Zeitdauer des Verwaltungsreformprojekts 

als ungünstig für die Akzeptanz bei den Mitarbeitern. 

4. 1 Das Verwaltungsreformprojekt wurde vom BMBWK genehmigt und 

mit einem Sonderbudget von rd 630 000 EUR unterstützt. Bis Mai 2003 
wurden davon gemäß Projektbericht der Universität Innsbruck rd 

464 000 EUR verbraucht. Die Differenz zu dem vom BMBWK zur Ver­

fügung gestellten Betrag wird laut Auskunfi der Universität Inns­

bruck zur Umsetzung der Projektergebnisse verwendet werden. 

Soweit den Berichten über das Verwaltungsreformprojekt zu entneh­

men war, wurden die wesentlichen Ziele (Kostenermittlung, Produkt­

defInition, Qualitätszirkel. Leistungsvereinbarungen) erreicht bzw be­

fanden sich in Um etzung. Die Projektergebnisse stellten auch eine gute 

Basis für den im Jahr 2003 begonnenen Übergang zur Umsetzung 

des Universitätsgesetzes 2002, BGBI I Nr 1 20/2002, dar. Allerdings 
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Ve"Waltungsreformpr('ie' • 

Zuständigkeiten 

Satzung 

54 

machte dieses Gesetz neuerliche organisatorische Veränderungen er­

forderlich. Als Teilergebni des Verwaltungsreformprojekts ergab sich 

eine Umorganisation der Zentralen Verwaltung der Universität Inns­

bruck. durch die der Universitätsdirektor an Einnus verlor. 

4.2 Nach Ansicht des RH war dieses Projekt mitbestimmend für die unter­

schiedlichen AufTas ungen zwischen dem Vizerektor für Budget und 

Ressourcen und dem Universitätsdirektor. Der RH stellte fest. dass die 

Ziele des Verwaltungsreformprojekt vor allem im qualitativen Bereich 

lagen und daher den Kosten kein direkt quantiftzicrbarer Nutzen 

gegenübergestellt werden konnte. 

4.3 Die Ullil'ersiläl IlIlIsbruck I'en"ies darauf, da das Verwa/ulI/gsre-

Jormprojekl eille ausgezcichllclc Grulldlage für die kÜIIJrige Venval­

IUII9 ulld 51euerullg im Rahmen des Ulli,'ersilölsgcselzcs 2002 gefie­

Jen habe. 

5.1 Bei den Mitarbeitern der Zentralen Verwaltung be tand teilweise 

Unklarheit über die Zuständigkeiten. Dies war durch die lange Dauer 

des Verwaltungsreformprojekts, die Trennung der Funktionen von 

Dicnst- und FachvorgeselZten sowie nach Ansicht des RH nicht ein­

deutig formuliene Informationsschreiben bedingt. 

5.2 Der RH empfahl eine eindeutige organisatorische Regelung. zumal das 

Universitätsgesetz 2002 ohnehin - nicht zuletzt durch die Abspal­

tung der medizini ehen Fakultät - eine organisatori ehe Anpassung 

erforderlich macht. 

5.3 Laur 5,cIIIIIIgIIOIIIIIC der Ulli versiläl "",sb ruck seieIl elllsprechellde Maß­

IW/llllell berd,s ill die Wege gcleilel wordell. 

6.1 Die dem RH im März 2003 übergebene ausführliche Satzung der Uni­

versität Innsbruck enthielt zum Thema Zentrale Verwaltung lediglich 

eine Überschrift ohne nähere Erläuterungen. 

6.2 Der RH empfahl. die Satzung umgehend zu ergänzen. 

6.3 Die Ullit'ersilä, IlIlIsbruck sagle dies zu. 
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leopold-franzens-Universität Innsbruck 

Teibereiche der Zentralen Verwaltung 

Reinigung 

Weitere 

Feststellungen 

Sicherheit 

'-I JWK 

7.1 Obwohl die Universilät Innsbruck im Jahr 2002 bereits rd 2.8 Mill EUR 

rur die jährlichen Reinigungsarbeiten aufwenden musste. lagen die letz­

ten Ausschreibungen rur die Reinigung vieler von ihr genutzter Objekte 

bis zu zehn Jahren zurück. Der Universität direktor begründete dies 

damit dass bei einer neuerlichen Ausschreibung die Reinigungskosten 

deutlich gestiegen wären bzw dass die beauftragten Unternehmen mehr 

Flächen reinigten als vertraglich vereinbart wäre. Die Verträge mit den 

Reinigungsuntemehmen konnten nur unvollständig vorgelegt werden. 

Zur Zeit der örtlichen Überprüfung durch den RH hatte die Abteilung 

rur Gebäude und Infrastruktur der Universität Innsbruck in Zusam­

menarbeit mit der Bundesbeschaffung GmbH bereits die Neuausschrei­

bung von 80 % der Reinigungsarbeiten veranlasst Die restlichen 20 % 

sollten nach Vorliegen des Ausschreibungsergebnisses ebenfalls aus­

geschrieben werden. 

7.2 Der RH konnte sich den Ausruhrungen des früher zuständigen Univer­

sitätsdirektors nicht anschließen und bemängelte das jahrelange Unter­

bleiben der Ausschreibung dieser teuren Dienstleistung. Er anerkannte 

die nunmehrige Vorgang weise der Universität Innsbruck und empfahl, 

umgehend die re tlichen Objekte auszuschreiben sowie diesen Vorgang 

künftig regelmäßig in vertretbaren Zeitabständen zu wiederholen. 

7.3 Lntll Millciltmg der U/lil 'ef5iräl l/lIlSbruck lrabe die Neuaussch reibullg 

bereils Ei/lsparungen 1'011 über 500 000 EUR erbracht. 

8 Weitere Feststellungen bzw Empfehlungen des R I I  betrafen Wartungs­

verträge. Mengengerüst des Budgets der Zentralen Verwaltung. Verga­

ben. Miuelveranlagung. Ferialkräfte. Diensthandys und Altinventar. 

In  ihren Stellungnahmen sagten sowohl das BMBWK als auch die 

Universität Innsbruck die Umsetzung der Empfehlungen des RH in 

den genannten Bereichen zu. 

9.1 Der Wartungsvenrag der Brandmeldeanlage des von der Universität 

Innsbruck genutzten Gebäudes in der Fritz-Pregl-Straße 3 wurde zum 

3 1 .  Dezember 2002 vom Wartungsunternehmen gekündigt. weil es 

rur die veraltete. aus dem Jahr 1975 stammende Anlage keine Ersatz­

leile mehr gab. Dies kann bedeuten. dass bei einem Gebrechen dieser 

Anlage trotz eines Brandes kein Alarm mehr ausgelöst wird. 
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Anlässlich einer Begehung dieses Objekts, einem 30 Jahre alten Ge­

bäude. in welchem etwa 200 Bedienstete und bis zu 800 Studenten 

täglich arbeiteten, stellte der RH erhebliche Sicherheitsmängel im Be­

reich der Elektroinstallalionen. der luchtwege und der BrandschulZ­

einrichtungen fest. 

9.2 Der RH empfahl, die aufgezeigten Mängel umgehend zu beheben. 

so dass ehestmöglich der Personen- und Gebäudeschutz in diesem 

Objekt wieder hergestellt wird. 

9.3 Das BMBWK teilte mit, dass es deli Rektor der Ulliversität I'/llsbruck 

auf die Drillglicllkeir elItsprechender MaßllahmeIl hillgewiesell habe. 

Gleichzeirig wies das BMBWK aber darauf hili, dass dies mit hohell 

KosteIl verblllldell sei. 

Die Ulliversität lllllsbrllck gab bekallllt, dass sie ill Zusammellarbeit 

mit dem Vermieter "'" Lösllllgsmöglichkeitell bemüht sei. 

10.1 Viele der vom Vize rektor für Budget und Ressourcen festgestellten 

Mängel hätten auch von einer internen Revision geprüft bzw deren 

Auftreten durch entsprechende Prüfungen verhinden werden können. 

10.2 Im Hinblick aufdie durch das Universitälsgcsetz 2002 gegebene Voll­

rechtsfahigkeit und die Größe der Universität Innsbruck regte der RH 

die Einrichtung einer internen Revision an. 

10.3 Die Ulliversität IlIlIsbruck sagte dies zu. 

11 Zusammenfassend hob der RH folgende Empfehlungen hervor: 

( 1 )  Die SicherbeitsmängeJ im Objekt Fritz-Pregl-$lraße 3 wären um­

gehend zu beheben. 

(2) Die Zuständigkeiten in der Zentralen Verwaltung wären eindeutig 

zu regeln. 

( 3) Eine interne Revi ion wäre einzurichten. 

B I.l B W K  
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Kurzfassung 

S,.. F 

Wirkungsbereich des Bundesministeriums tür Finanzen 

Lohnsteuerprüfu ng 

Der RH überprüfte die Lohnsteuerprüfung im Bereich des BMF sowie 

bei den Finanzämtern für den 6 . .  7. und 1 5. Bezirk sowie für den 

2 1 . und 22. Bezirk in Wien, weiters bei den Finanzämtern Salzburg 

Stadt und Bregenz. 

Die höchsten Abgabennachforderungen der Jahre 2001 und 2002 
wurden im März 2003 zwi chen einem Drine! (Finanzamt Salzburg 

Stadt) und zwei Drirteln (Finanzamt für den 6., 7. und 1 5. Bezirk) 

nicht bezahlt. Die S huldner waren überwiegend Gesellschaften mit  

beschränkter Haftung. 

Den Finanzämtern fehlten notwendige Grundlagen für die Auswahl 

der prüff<iJle. wie eine elektronische Arbeilgeberkartei anstelle der 

1 999 aufgelassenen händisch geführten Karteien. 

Mitte 2002 begannen die Vorbereitungen zur Prüfung aller lohnab­

hängigen Abgaben durch jeweils einen Prüfer der Finanzvenvalrung 

oder der Krankenversicherungsträger. Seit 2003 werden Prüfungen 

dieser Art durchgeführt. Die vollständige U m  etzung die es umfas­

senden Projekts war zur Zeit der Gebarung überprüfung durch den 

RH jedoch noch nicht abgeschlossen. 

Die gemeinsame Prüfung sollte eine Reihe VOn Synergieeffekten brin­

gen. Weit größere Synergieeffekte für die betroffenen Unternehmen 

und die beteiligten Prüforganisationen könnten jedoch durch eine 

Harmonisierung der für die Bemessung der Steuern und der Sozi­

a lversicherungsbeiträge geltenden Vorschriften erreicht werden. 

Initiativen dazu teilte der RH allerdings nicht fest. 

Grundlage des Prüfung plans für die gemeinsame Prüfung aller 

lohnabhängigen Abgaben für da Jahr 2003 waren die Fälle jener 

Arbeitgeber, welche die Gebiet krankenkassen zum 3 1 .  Dezem­

ber 2002 länger als drei Jahre nicht geprüft hatten. Die vOn den 

Finanzämtern in den lerzten Jahren entwickelten Risikokriterien für 

die Fallauswahl wurden bei Erstellung die es Prüfungsplans nicht 

berücksichtigt. Das Mehrergebnis 2003 betrug 47 Mill ElJR und lag 

somit um 97 Mill EUR (67 %) unter jenem des Jahre 2002. 
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Die Anzahl der Lohnsteuerpriifer verminderte sich bis 2002 laufend. 

Das BMF konnte ihre genalle Anzahl erst ab 2003 im luge der E in­

fiihrung der gemeinsamen Priifung aller lohnabhängigen Abgaben 

bekannt geben. 

Kenndaten Zllr Lohnsteuerpriifung 

Einkommensteuergesetz, BGBI Nr 400/ 1988 idgF 

Überwachung der ordnungsgemäßen EinbehallUng und Abfuhr der Lohsteuer 
durch eine Prüfung (Außenprüfungi aller Arbeitgeber; ab 2003 umra t die Prü-
fung sämlliche lohnbezogenen Abgaben. 

1998 1 999 2000 2001 2002 2003· 

in Mill EUR 

1 4 073 1 4 753 1 4 468 1 5 672 1 6 2 19  16 944 

2 945 3 036 3 1 40 3 262 3 333  3 386 

245 252 256 259 242 236 

1 7 263 1 8 041  1 7 864 19 193 19 794 20 566 

1 1 3 95 94 1 2 1  1 44 47 

Anzahl 

4 1 896 35 856 29 548 21 241 19 928 18 725 

Quelle: Organisalionsubersichten des BMF: Bundesr<ehnungsab chlu55 (Kapitel 52, Kapitel 191, voranschlagsunwirk­
same Gebarung POst 3668, POst 3669 

• vorläufige Werte 

Prüfungsablauf und 

-gegenstand 

58 

1 Der RH überpriifte im November 2002 sowie Im Februar und 

März 2003 die Lohnsteuerpriifung im Bereich des BMF. Die Überprii­

fung umfasste die Wiener Finanzämter für den 6., 7. und 1 5. Bezirk, 

mr den 2 1 .  und 22.  Bezirk sowie die Finanzämter Salzburg Stadt und 

Bregenz. Zu den im Juni 2003 zugeleiteten Prüfungsmineilungen 

nahm da BMF im September 2003 Stellung. Der RH gab im gleichen 

Monal eine Gegenäußerung ab. 

Der RH untersuchte, inwieweit die Auswahl der PriifTalle, der Res­

sourceneinsatz und die Priifmethoden der Lohnsteuerpriifung geeig­

net waren, das Aufkommen an Lohnsteuer sowie an Dicl1stgeberbei­

trägen sicherzustellen und den durch die gemeinsame Priifung aller 

lohnabhängigen Abgaben geändenen Anforderungen zu entsprechen. 

Bt-IF 
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Rechtliche Rahmen­

bedingungen 

Organisatorische 

Maßnahmen 

BMF 

Lohnsteuerprüfung 

2 Das Finanzamt hat die ordnungsgemäße Einbehaltung und Abfuhr 

der Lohnsteuer durch eine Prüfung (Außenprüfung) aller Arbeitgeber. 

die in  seinem Amtsbereich eine Berriebsstälte unterhalten. zu über­

wachen. 

Ab ] .  Jänner 2003 werden gemeinsam mit der Lohnsteuerprüfung 

auch die Sozialversicherungsprüfung und die Kommunalsteuer­

prüfung durch jeweils einen Prüfer der Finanzverwaltung oder der 

Gebietskrankenkassen durchgefühn. Die Umsetzung dieses umfas­

senden Vorhabens im Rahmen des Projekts _Gemeinsame Prüfung 

aller lohnabhängigen Abgaben" durch das BMF, den Hauptverband 

der Sozia lversichenungsträger sowie den sachlich und önlich zustän­

digen Krankenversicherung träger war zur Zeit der Gebarungsüber­

prüfung des RH noch im Gange. 

Der RH bezog bereits abgeschlossene Projektschritte in seine Geba­

rungsüberprüfung mit ein. Dies betraf die Erstellung des gemeinsamen 

Prüfungsplans für das Jahr 2003 sowie die Automationsunterstüt­

zung bei der Erfassung der Prüfungsergebnisse. 

3.1  1m Jahr 2000 erfolgte die Eingliedenung der Lohnsteuerprüfungen in 

die Betriebsprüfungen. Diese Maßnahme zielte darauf ab, bei Auf­

tauchen entsprechender Verdachtsmomente während einer laufenden 

Betriebsprüfung oder Umsatzsteuersonderprüfung zeitnah auch eine 

lohnsteuerprüfung durchzuführen. Die angestrebte Zusammenarbeit 

fand nur bei wenigen EinzelfalIen stan. 

3.2 Der RH beanstandete. dass nach Eingliederung der Lohnsteuerprü­

fungen in die Betriebsprüfungen eine systematische Förderung und 

Unterstützung der Zusammenarbeit der beteiligten Prüfeinheiten 

durch das BMF unterblieb. Da die gemeinsame Prüfung aller lohn­

abhängigen Abgaben in Hinkunft weitaus mehr Möglichkeiten als 

bisher für die Nutzung von SynergieeITekten bietet, empfahl der RH, 

diese Möglichkeiten durch eine zielgerichtete Zusammenarbeit zwi­

schen den Prüfeinheiten der Finanzverwaltung und jenen der Sozial­

versicherung wahrzunehmen. 

3.3 Laut Stellullglloll ll1e des BMF soffr eille fmclIsivierullg der Kontakte 

im RahmeIl 11011 DiellstbespreclrulIgclI ulld (Fortbildullgs-)Verallstal­

ttlllgell herbeigeführt werdel1. 

59 

, 

III-77 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)66 von 145

www.parlament.gv.at



Personalkapazität 

60 

R 
-

H 

4.1 Die Anzahl der für Lohnsteuerprüfungen eingesetzten Bediensteten 

vennindene sich von I .  Jänner 1999 (210,5) bis I .  Jänner 2002 ( 1 74) 

kontinuierlich. Da wiederholt Betriebsprüfer in Nebenfunktion als 

Lohnsteuerprüfer eingesetzt wurden, das Personalinfonnationssys­

tem des Bundes aber lediglich Auswertungen nach der Hauptfunktion 

eines Bediensteten ermöglichte, konnte das BMF die genaue Anzahl 

der für Lohnsteuerprüfungen eingesetzten Bediensteten nicht ange­

ben. 

Für die Durchführung der gemeinsamen Prüfung aller lohnabhängi­

gen Abgaben plante das BMF für 2003 den Einsatz von 230,7 Lohn­

steuerprüfern. Diese Zahl ergab sich durch Berücksichtigung der in 

Nebenfunktion tätigen Lohnsteuerprüfer sowie durch eine Ums hich­

rung von Prüferkapazitäten aus der Betriebsprüfung in die Lohnsteu­

erprüfung. 

4.2 Nach Ansicht des RH maß das BMF der Lohnsteuerprüfung in perso­

neller Hinsicht erst aus Anlass der gemeinsamen Prüfung aller lohn­

abhängigen Abgaben jenen Stellenwert bei, der ihr aufgrund der auf­

kommensmäßigen Bedeutung der zu prüfenden Abgaben zukommt. 

Durch Umschichtung von Prüferkapazitäten aus der Betriebsprü­

rung in die Lohnsteuerprüfung fehlten für die Betriebsprüfung erfah­

rene Prüfer. Da der Einsatz eines Lohnsteuerprüfers - neben dem 

Aspekt der Betrugsbekämpfung - bei durchschninlichen Kosten von 

rd SO 870 EUR pro Jahr ein durchschninliches Mehrergebnis von 

rd 8 1 2  000 EUR erwarten ließ, wäre nach Ansicht des RH eine Auf­

stockung des Prüfpersonals zu erwägen. 

Weiters wies der RH darauf hin, dass eine Planung und Steuerung 

des Prüfereinsatzes ohne genaue Kenntnis der eingesetzten Ressour­

cen nicht möglich ist. Bereits im Rahmen seiner 2002 durchgeführ­

ten Überprüfung des Familienbeihilfenverfahrens (WB Reihe Bund 

2003/2) hane der RH eine Erweiterung des Datenbestandes im Perso­

nalinfonnationssystem empfohlen. 

4.3 Laut Mitfeilung des BMF plane es, hmcndicnsrmirarbeirer versrärkt 

im Außelldiensr einzusetzen. 
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Fallauswahl 

B M F  

lohnsteuerprüfung 

S.l Die Auswahl der zu prüfenden Fälle erfolgte bis 1999 .nhand der bei 

jedem Finanzamt händisch geführten Arbeitgeberkartei. Im Wesent­

lichen war ein dreijähriger Prüfungsturnus vorgesehen. Die Arbeit­

geberkartei war in der Folge über Anordnung des BMF aufzulassen, 

ohne dass den Finanzämtern ein Ersatz - in Form einer elekuoni­

schen Datei über die in ihre Prüfungszuständigkeit fallenden Arbeit­

geberbetriebe - durch das BMF zur Verfügung gestellt worden wäre. 

Für die laufende Auswahl der zu prüfenden Fälle mussten die Finanz­

ämter die - zumeist mehrere tausend Stück umfassenden - Arbeitge­

berakten einzeln durchsehen und auf ihre Prüfungswürdigkeit hin 

untersuchen. 

Die Finanzämter wandten bei Auswahl der Prüffälle - abhängig von 

ihrer Ausstattung mit Lohnsteuerprüfern und der Größenstruktur der 

zu prüfenden Betriebe - unterschiedliche Kriterien an. Bis einschließ­

lich 2000 waren i m  Bundesdurchschnitt mehr als die Hälfte der von 

der LOhnsteuerprüfung abgeschlossenen Fälle so genannte Nullfälle -

Fälle ohne steuerliches Mehrergebnis - oder Fälle, die zu Abgaben­

gutschriften führten. 

In den Jahren 2001 und 2002 kamen selektive Auswahlkriterien zur 

Anwendung, darunter Betriebsgröße (Kategorie), letztgeprüftes Jahr, 

Branche, Region und zusätzliches Informationsmaterial (z6 Mittei­

lung einer Gebietskrankenkasse). 

S.2 Den Finanzämtern standen die notwendigen 6asisinformationen für 

eine umfassende Ressourcenplanung und eine risikoorienrierte Aus­

wahl der Prüffälle nicht zur Verfügung. Seit Autlassung der händisch 

geführten Arbeitgeberk.rtei waren den Führungskräften der Finanz­

ämter weder die Anzahl der in ihre Zuständigkeit fallenden Arbeitge­

berbetriebe noch die dort beschäftigten Dienstnehmer in Form einer 

Gesamtauswertung bekannt. Die eigenständige Auswertung der in 

verschiedenen Datenbanken vorh.ndenen Daten als Unterstützung 

für die Erstellung eines Prüfungsplans war ebenfalls nicht möglich. 

S.l Das BMF gab dazu keine Stellungnahme ab. 
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6. 1 Der Einsatz des Soflwarpakets _Betriebsprüfung 2000- in der Lohn­

steuerprüfung führte dazu, dass die bis dahin händisch durchgeftihrte 

Datenerfassung IT -unterstützt erfolgte und verschiedene Auswertun­

gen ermöglichte. Keine Berücksichtigung bei den ermittelten Kenn­

zahlen fanden allerdings die durch Rechtsminelverfahren verursach­

ten Veränderungen ausgewiesener Mehrergebnisse sowie das Ausmaß 

der Entrichrung der nachgeforderten Beträge. 

I m  Rahmen der gemeinsamen Prüfung i t derzeit ein Controlling­

und Benchmarkingkonzept in Ausarbeitung, das sich im Wesentli­

chen auf die schon bisher verwendeten Kennzahlen stütz!. 

6.2 Das einzurichtende Controlling und Benchmarking sollte - neben 

den derzeit schon zur Verftigung stehenden Leistungskennzahlen -

auch Veränderungen der Mehrergebnisse aufgrund von Rechtsminel­

verfahren sowie den Umfang der tatsächlichen Entrichtung der nach­

geforderten Beträge berücksichtigen. 

6.3 Das BMF rrilre daw mir, ei"e elltsprechellde Änderullg drr Srarisrik in 
Enuägwlg zu zielreIl. Es wies aber darauf hili, dass die Stari rik zwar 

zeimalle vorliegeIl solle. Ergebnisl'erällllenmgell durclI Recl!rsminelver­

fallrel/ aber oft JoMe spärer erfolgeIl II'Ü rdell. 

Feststellungen zu den überprüften Finanzämtern 

Ergebnisse der 

Lohnsteuerprüfung 

62 

7.1  Die vom RH überprüften vier Finanzämter hielten bis 2000 an einer 

weitgehend mmusmäßigen PrüFung der Arbeitgeberbetriebe fes!. Ein 

hoher Anteil an Nullfallen (bis 74 G\») war die Folge. Erst ab dem 

Jahr 2000 stand eine an Risikokrilerien orientierte Au wahl der Prüf­

falle im Vordergrund. 

Im Bundesdurchschnin erhöhte sich das Mehrergebnis je Prüfer von 

542 889 EUR ( 1 998) auf 8 1 2  037 EUR (2002) bzw um rd 50 G\). Bei den 

überprüften Finanzämtern stieg das durchschnitlliche Mehrergebnis 

je Prüfer im seihen Zeitraum zwischen 1 37 G\) (Finanzamt Salzburg­

Stadt) und 327 G\) (Finanzamt für den 2 1 .  und 22. Bezirk!; lediglich 

das Finanzamt Bregenz verzeichnete einen Rückgang um 28 G\). 

Das Mehrergebnis je geprüften Fall stieg im Bundesdurchschnitt von 

2 695 EUR ( 1 998) auf 7 2 1 2  EUR (2002) bzw um 1 68 G\). Bei den über­

prüften Finanzämtern belrug der Anstieg zwischen 9 G\) (Finanzamt 

Bregenz) und I 28 1 G\) (Finanzamt für den 6., 7. und 1 5. Bezirk). 

B .., F  
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Zahlungsverhalten 

Lohnsteuerprüfung 

7.2 Nach Ansicht des RH sprachen die in den Jahren 2001 und 2002 

bundesweit erzielten Ergebnisse der Lohnsteuerprüfung rur eine Wei­

lerenrwickJung und Verfeinerung der Risikoanalyse zur Auswahl 

der prüff<ille. Eine Rückkehr zu einer flächendeckenden Prüfung der 

Arbeitgeberbetriebe - wie bei den Prüfungsplänen rur die gemein­

same Prüfung aller lohnabhängigen Abgaben beabsichtigt - würde 

wieder einen hohen Anteil an Nullfallen und einen Rückgang der 

Mehrergebnisse erwanen lassen. Dies würde auch nicht im Einklang 

mit einem effizienten Einsatz der Prüfer stehen. 

Angesichts der Bedeutung der Fallauswahl empfahl der RH dem BMF. 

gemeinsam mit der Sozialversicherung eine Risikoanalyse rur die 

Erstellung der Prüfungspläne und für die Vorgabe gezielter Prüfungs­

schwerpunkte zu entwickeln. welche die besonderen Risiken der lohn­

abhängigen Abgaben berücksichtigt. 

7.3 Laur dem BMF sei beabsichrigr. eille Risikoallalyse im RahmeIl des 
Folgeprojekrs zu erarbeirell. 

8.1 Der RH wenete bei jedem der vier überprüften Finanzämter aus dem 

Prüfungsplan 2000 die 1 5  Fälle mit den höchsten Abgabennachfor­

derungen und aus dem Prüfungsplan 200 1 die 30 höchsten Nachfor­

derungsralle unter dem Gesichtspunkt der (zeitgerechtcn) Entrichtung 

der Abgabennachforderungen aus. 

Die ausgeweneten Fälle stellten bis zu 83 <\0 der jährlichen Abgaben­

nachforderungen einer Lohnsteuerprüfung eines Finanzamtes dar. 

Die Nachforderungen aus den vom RH au geweneten Fällen waren 

zum Ende seiner Gebarungsüberprüfung (März 2003) - mehr als ein 

Jahr nach Fälligkeit - in folgendem Umfang nicht enlrichtet wor-

den: 

NACHFORDERUNGEN davon offen: 

in EUR in <\0 
Finanzaml rur den 6 .. 7. und 
1 5. Bezirk 2 206 032 I 400 354 63 

Finanzamt für den 2 J.  und 
22. Bezirk I 932 1 40 1 009 200 52 

Finanzamt Salzburg-Sladt" 3 302 821 1 049 8 1 8  32 

Finanzamt Bregenz I 043 395 553 278 53 

• 830 2]5 EUR sind Gegen�land eine., offenen Rechtsmillelv ... rfahrens. 
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Von den bei den vier überprüften Finanzämtern durch den RH aus­

geweneten 1 80 Fällen mit den höchsten Nachforderungen der 

Jahre 2000 und 2001 waren 75 Fälle länger als ein Jahr nach Vor­

schreibung des Abgabenbetrages noch oITen. In  46 Fällen handelte es 

sich bei den Schuldnern um Gesellschaften mit beschränkter Haftung, 

die insbesondere bei den beiden Wiener Finanzämtern im Bau- und 

Baunebengewerbe tätig waren. 

Auch betragsmäßig waren die offenen Forderungen, wie die folgende 

Tabelle zeigt, überwiegend auf Gesellschaften mit beschränkter Haf­

tung zurückzuführen: 

OFFENE 
NACHFORDERUNGEN 

auf Gesellschaften 
mit beschränkter 

Haftung 
zurückzuführen 

in EUR in % 

Finanzamt für den 6., 7. und 
1 5. Bezirk I 400 354 I 284 2 1 6  9 2  

Finanzamt für den 2 1 .  und 
22. Bezirk 1 009 200 8 1 2 34B 

Finanzamt Salzburg-Stadt 1 049 8 1 8  253 636 

BO 

24 

75 Finanzamt Bregenz 553 27B 4 1 5 997 

Die letztgeprüften Lohnzahlungszeiträume lagen zumeist mehrere 

Jahre zurück bzw wurden in Vorperioden gar nicht geprüft. 

8.2 Der RH empfahl, eine Risikoanalyse zu erarbeiten, die auf die beson­

deren Risiken lohnabhängiger Abgaben Bedacht nimmt. Überdies 

sollten die rechtlichen Voraussetzungen rur die Gründung einer 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung im Sinne des Gläubigerschut­

zes überdacht werden. 

8.3 Das BMF gab bekamH, dass im Ra 11 meor des Folgeprojekrs zu der 

gemeillsamell Priifullg aller lol",abl.ällgigen Abgaben eille Risikoana­

lyse erarbeitet werde. 

BMf 
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Gemeinsame Prüfung 

Vorgaben des 

Gesetzgebers 

B M F  

Lohnsteuerprüfung 

9.1 Seit I .  Jänner 2003 werden die lohnabhängigen Abgaben in der Regel 

nur mehr im Rahmen eines Vorganges von einern Prüforgan (entwe­

der aus dem Bereich der Gebietskrankenkassen oder der Finanzver­

waltung) geprüft. 

Die gemeinsame Prüfung aller lohnabhängigen Abgaben einschließ­

lich der Kommunalsteuer sollte eine Reihe von Synergieeffekten brin­

gen, wie zB eine Erhöhung der Prüfungsleistung bei gleich bleibender 

Prüferkapazität, eine gezielte Prüfungsauswahl (Risikoanalyse) durch 

die gegenseitige Überminlung von beitrags- und abgabenrelevanten 

Daten sowie eine Erhöhung der Prüfungsdichte im Bereich der Lohn­

steuer- und der Kommunalsteuerprüfung. 

Seit Anfang 2002 beschäftigten sich neun ressortübergreifend zusam­

mengesetzte Arbeitsgruppen im BMF unter Einbindung der Interes­

senvenretungen mit einer Ist-Stand-Analyse von unterschiedlichen 

Rechtsvorschriften und Verfahrensabläufen im Bereich der Finanzver­

waltung und der Sozialversicherung. I n  Teilgebieten wurden Möglich­

keiten einer Harmonisierung erörtert. Über diese Ist-Stand-Analyse 

hinaus fanden seither keine weiteren Harmonisierungsbemühungen 

statt. 

9.2 Nach Ansicht des RH ließen sich durch eine Harmonisierung der für 

die Bemessung der Steuern und Sozialversicherungsbeirräge gelten­

den Vorschriften erhebliche Synergieeffekte und damit Kosteneinspa­

rungen für die Unternehmen sowie die Finanzverwaltung und die 

Sozialversicherung erzielen; diese würden weit über jene der gemein­

samen Prüfung hinausgehen. Der RH empfahl daher dem BMF, eine 

ressortübergreifende Initiative zur Vorbereitung legistischer Maßnah­

men zu etzen. 

9.3 Das BMF sagre weireres TärigUierdell zu. 

65 
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10.1 Die Erstellung des Prüfungsplans für die gemeinsame Prüfung aller 

lohnabhängigen Abgaben obliegt dem _Operativen Lenkungsaus­

schuss". Das in jedem Bundesland eingerichtete Gremium besteht 

jeweils aus einem Venreler der Finanzlandesdirekt ion. der Gebiets­

krankenkasse sowie des Städte- und des Gemeindebundes. 

Die Anzahl der Dienstgeberkomen bei den Gebietskrankenkassen bil­

dete vereinbarungsgemäß die Gesamtprüfmenge. Jene Dienstgeber. 

die von den Gebietskrankenkassen zum 3 I .  Dezember 2002 länger als 

drei Jahre nicht geprüft worden waren. stellten das aus der Gesamt­

prüfmenge hervorgehende Jahresprüf-Soll dar. Dieses war Basis 

de gemeinsamen Prüfungsplans 2003 für die Finanzämter und die 

Gebietskra nkenkassen. 

10.2 Der RH bemängelte. dass die für die Erstellung des gemeinsamen Prü­

fungsplans festgelegte Systematik ausschließlich auf die Prüfinter­

valle der Gebietskrankenkassen ausgerichtet war und jene Kriterien, 

welche die Finanzämter seit dem Jahr 2000 im Hinblick auf eine risi­

koorientiene Auswahl der Prüff<ille anwandten. nicht berücksich­

tigte. 

Der RII sah seine Ansicht auch teilweise dadurch bestätigt. dass das 

Mehrergebnis fiir 2003 mit 47 Mill EUR um 97 Mill EUR hinter dem 

des Vorjahres zurückblieb. 

Durch die einseitige Berücksichtigung der fiir  die Gebietskranken­

kassen relevanten Zeitauswahlkriterien können sich unerwünschte 

prüfungsfreie Zeiträume ergeben. Damit wären Risiken. wie hohe 

Abgabennachforderungen und die Gefahr der Uneinbringlichkeit. 

verbunden. 

Der RH regte daher an. ab 2003 die gemeinsamen Prüfungspläne auf 

Grundlage einer Risikoanalyse zu erstellen. Die Finanzämter soll­

ten zudem neben der Erfüllung des Prüfungsplan für die gemein­

same Prüfung ausreichende Prüfungskapazitäten für die so genann­

ten Bedarfsprüfungen freihalten. 

10.3 Laut Ste/IlmgllGhme des BMF habe das VorliegeIl ullrerschiedlicher PriJ­

fUlIgsplälle aller bereiligrerr IlIsrilUtiollell zwillgelld zu PriJfulIgsliickell 
während des Übergallges gejühn. Für Bedarjsprüjullgell seieIl geson­
dene KallGzirärell vorgesehell. Weiters sei beabsichrigr, il/l RahmeIl des 
Folgellrojekrs rille RisikoGllalyse zu ellrwickeill. 
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Lohnsteuerprüfung 

11.1  Für die gemeinsame Prüfung aller lohnabhängigen Abgaben ist ein 

neu es, einheitliches Prüfprogramm in Ausarbeitung. Bis zu dessen 

Fertigstellung kommen die Softwarelösungen der Finanzverwaltung 

und der Sozialversicherung parallel zum Einsatz. 

Durch die Einrichtung eines Kommunikat ionsservers ist ein automa­

tion$unterstützter Austausch der beim BMF und bei den Kranken­

versicherungsträgern vorhandenen und rur die gemein ame Prüfung 

erforderlichen Daten gewährleistet. Die Verbuchung der sich aus den 

Lohnsteuerprüfungen ergebenden Abgabennachforderungen bzw von 

Gutschriften auf den jeweiligen Abgabenkomen erfolgt händisch. 

1 1.2 Der RH empfahl, die händische Datenerfassung durch eine unminel­

bare aUlOmationsunterstützte Ubernahme der Daten der Lohnsteuer­

prüfung in die Abgabenverrechnung zu ersetzen. 

1 1.3 Das BMF sagre dies ZII. 

12 Zusammenfassend hob der RH folgende Empfehlungen a n  das BMF 

hervor: 

[ I )  Die Harmonisierung der für die Bemessung der Steuern und 

Sozialversicherungsbeiträge geltenden Reehtsvorschriften sollte 

durch eine ressortübergreifende Init iative in Gang ge etzt werden. 

(2) Als Grundlage fiir die Erstellung der Prüfungspläne der gemein­

samen Prüfung aller lohnabhängigen Abgaben sollte m i t  der Sozi­

alversicherung eine Risikoanalyse erarbeitet werden. 

(3 )  Das einzurichtende Controlling und Benchmarking sollte - neben 

den derzeit schon zur Verrugung stehenden Leistungskennzahlen 

- auch Veränderungen der Mehrergebnisse aufgrund von Rechts­

mittelverfahren sowie den Umfang der tatsächlichen Entrichtung 

der nachgeforderten Beträge berücksichtigen. 

(4) Die händische Datenerfassung sollte durch eine unmittelbare 

automationsunterstützte Übernahme der Daten der Lohnsteuerprü­

fung i n  die Abgabenverreehnung ersetzt werden. 
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Kurzfassung 

Organisation der Österreichischen 
Bundesfinanzierungsagentur 

Durch die Gründung der Ö terreichischen Bundesfmanzierungsagentur 
(ÖBFA) konnte schneller und nexibler auf die sich ständig ändern­
den Bedingungen der Geld- und Kapitalmärkte reagiert werden. 

Ein Vorstandsmitglied einer deutschen Bank, mit der die ÖBFA in 
Geschäftsverbindung st.and, wurde zum Aufsichtsratsmitglied der 
ÖBFA bestellt. Der RH wies kritisch auf mögliche Interessenkontlikte 
hin. 

Das neu entwickelte Risikomanagemenr der ÖBFA trug dazu bei, die 
Risken des Geschäftsbetriebs gezielter zu analysieren und auszu­
werten. 

Der Vertrieb des Finanzprodukts der Republik Österreich .bundes­
schatz.at" war nicht kostendeckend. 

Eigentü mer 

Kenndaten der Österreichischen BundesflOanzierungsagentur 

Republ ik Ö ste rreich 100 % 

Recht sgrundlage 

Recht sform 

Unterneh mung gegen stand 

Gebarungsentwicklung 

Aufwandsersatz durch BMF 

Bilanzsu mme 

Personalaufwand 

Mi larbei ter 
i m  Jahresdu rchschnitt 

BundesfmanzierungsgeselZ, BGBI Nr 763/l992 idgF 

Gesellschaft mit besch ränkter Haftung 

Aufnah me von Finanzschulden des Bundes, Ab chluss von 
Währungstauschverträgen und son stiger Kreditoperationen für den 
Bund, die Länder, sonstige Recht sträg.r und Sonderkonten des 
Bundes; Bedienung dieser Krediloperationen; Besorgung der zent.ralen 
Kassenverwaltung; Veranlagung der vorhandenen Mittel 

t997 1998 1999 2000 2001 2002 

in Mill EUR 

1,07 1 ,42 1 ,95 1,86 1 ,8 1  2,19 

0,44 0,58 0,80 0,90 1 , 17  1,22 

0,74 1,01 1 ,37 1,35 1,24 1,31 

Anzahl 

1 4  1 6  2 1  2 1  22 20 

• Gemäß § 7 des Bundesflnanzienmgsgesetzcs trug der Bund den Abgang der Ö terrtichischen BundesflOanzierungs-
ag�ntur; sir S('lbst rrwinschaftc'le keine ncnnrnswenen Enräge. 
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I Der RH überprüfte von November 2002 bis Februar 2003 die Organi­

sation der Österreichischen Bundesfmanzierungsagentur (ÖBFA). ZU 

dem im Mai 2003 übermilleiten Prüfungsergebnis nahmen der Vor­

stand der ÖBFA im Juni 2003 und das BMf im Juli 2003 Stellung. Der 

RH erstarrete seine Gegenäußerung im September 2003. 

2.1 Gemäß dem Bunde fmanzierungsgesetz war der Bundesminister für 

Finanzen ermächtigt. die ÖBFA in der Rechtsform einer Gesellschaft 

mit beschränkter Haftung zu gründen, die zur Gänze im Eigentum des 

Bundes steht. 

Ziel der Gründung der ÖBFA war es, durch Nutzung spezifIscher Vor­

teile in Marktnischen - unter Beachtung der Risikofaktoren - sowie 

durch gesteigene Effizienz der Zins- und Tilgungsgebarung, Kosten 

einzusparen. Der Geschäftsbetrieb wurde im Jänner 1 993 aufgenommen. 

Der RH konnte lediglich feststellen, dass sich von 1 992 bis 2002 das 

Nominale der ge- und verkauften Werrpapiere des Bundes von 296.87 Mill 

EUR auf 1 ,408 Mrd EUR erhöhte und das Nominale der nachträglichen 

Währung tauschverrräge (Austau eh von Zins- und/oder Kapitalbe­

trägen zur Absicherung gegen Kurs- und Zinsrisken) von 95.20 Mill EUR 

auf 4,260 Mrd EUR anstieg. Laut den Berechnungen der ÖBFA ergab 

sich VOn 1 99 3  bis 2002 aus der Entwicklung der Kurswerränderungen 

und durch Zinserspamisse im Fremdwährungsbereich ein barweniger 

Voneil für den Bund in Höhe von 1 ,056 Mrd EUR. 

Ein umfassendes Bild über die mit der Errichrung der ÖBFA verbunde­

nen Auswirkungen auf den Bundeshaushalt ließ sich nicht ermineln. 

Der fmanzielle Abgang der ÖBFA, der gemäß § 7 des Bundesfmanzie­

rungsgesetzes vom Bund abzudecken war, belief sich im Jahr 2001 auf 

1 ,8 1  Mill EUR und im Jahr 2002 auf 2. 1 9  Mill EUR. Die Buchhaltung 

des BMF erbrachte im Rahmen der Schuldenverwaltung noch zusätz­

liche Leistungen in Höhe von 1 86 000 EUR (200 1 )  bzw 2 1 6  000 EUR 

(2002). 

2.2 Der RH anerkannte. dass durch die Gründung der ÖBFA schneller und 

flexibler auf die sich ständig ändernden Bedingungen der Geld- und 

Kapitalmärkte reagien werden konnte. Er beanstandete aber, dass bei 

der Gründung der ÖBFA weder ein Ausgliederungs- noch ein Unter­

nehmungskonzepl als Vergleichsmaßstab für die Erfolgsmessung in 

berriebswirrschaft licher und budgetärer Hinsicht erstellt worden war. 
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Aufsichtsrat 

Organisation der Österreichischen 
8 und esfi na n zier u ngsag e ntu r 

Der RH empfahl dem BMF, bei künftigen Ausgliedenmgen die im Tätig­

keitsbericht des RH über das Verwaltung jahr 2000 (Reihe Bund 2001/5) 

enthaltenen Empfehlungen umzusetzen. 

2.3 Das BMF srimlllre der Empfehlung zu. 

3.1 Gemäß dem Bundesfmanzierungsgesetz besteht der Aufsichtsrat der 
ÖBFA aus fünf Mitgliedern. die in den Bereichen des Kredit- oder 

Haushaltswesen fachkundig sein müssen. Nicht zu Mitgliedern des 

Aufsichtsrates bestellt werden dürfen beispielsweise Personen, die in 

Bezug auf die Aufgaben der ÖBFA in einem Interessenkonflikt zu den 

Interessen des Bundes stehen. 

Die Generalversammlung der ÖBFA bestellte im Mai 2002 ein Vor­

standsmitglied einer deutschen Bank. mit der die ÖBFA in Geschäftsver­

bindung stand. zum Aufsichtsratsmitglied. Auf Ersuchen des Vo�tan­

des der ÖBFA überprüfte das BMF vor der Bestellung einen allfäl ligen 

Konnikt mit den Interessen des Bundes. 

Das BMF sah zwar kein Bestel lungshinderni . eneilte dem Vorstand 

der ÖBFA aber die Weisung. Ge chäftsfalle. die in Beziehung zu die­

ser deutschen Bank stehen. dem BMF direkt zur Kenntnis bzw Geneh­

migung vorzulegen. Zusätzlich verpflichtete sich das neu bestellte 

Aufsichtsratsmitglied in einer besonderen Erklärung, über venrau­

Iiche Tatsachen unbedingte Verschwiegenheit zu bewahren und sich 

im Fall einer Interessenkollision der Ausübung der Aufsichtsrat funk­

tion zu enthalten. 

3.2 Der RH bemerkte dazu kritisch. dass sich schon aus den unte�chied­

lichen Geschäftszielen der ÖBFA und einer Bank Interessenkollisionen 

ableiten ließen. Um diese zu vermeiden, empfahl der RH. bei der Bestel­

lung von Aufsichtsratsmitgliedern der ÖBFA im Sinne der gesetzlichen 

und gesellschaftsvenraglichen Bestimmungen nur solche Personen aus­

zuwählen. die in keinem Interessenkonnikt zur ÖBFA stehen können. 

3.3  Laur SrellUl'gllal,me des BMF sei lIIir der Beseellllllg des A u!sidllsraes­
mirgliedes eill kompeeelller Fachmallll gelllollnell lI'orden. Durch deli Enr­
zug seiner Zu eimmllllgskolllpelCl'z bei Geschäflsflillen mir der deuescheil 
Ballk wären IllIeresseukollisioolel' Jlermieden //lOrdeIl. 

7 1  
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3.4 Der RH entgegnete, dass ungeachtet der fachlichen QualifIkation von 

Aufsichtsratsmitgliedern in bestimmten Fällen Interessenkollisionen 

auch durch Zusatzvereinbarungen nicht gänzlich unterbunden wer­

den könnten. 

4.1 Der Vorstand der ÖBFA besteht gemäß dem Bundesfmanzierungsge­

setz aus mindestens zwei vom Bundesminister rur Finanzen zu be tei­

lenden Geschäftsführern. Bei der Gründung der ÖBFA wurden zwei 

Geschäftsführer bestellt. 

Nach Ansicht des BMF und der ÖBFA wurde infolge der Aufgabener­

weiterung (Kreditaufnahmen für Rechtsträger des Bundes - Rechtsträ­

gerfmanzierung) ein zusätzlicher Geschäftsführer notwendig. Das BMF 

schrieb somit im Dezember 1 997 die Funktion eines dritten Geschäfts­

führers für den kaufmännischen Bereich der ÖBFA aus. 

Ein Unternehmensberater beurteilte drei Kandidaten als besonders qua­

l ifIziert. Das BMF erachtete aber nach einem Hearing sämtliche vom 

Unternehmensberater bestgereihten Kandidaten als nicht geeignet. Im 

Einvernehmen mit  dem damaligen Staatssekretär im BMF, Dr Wolf­

gang RuttenslOrfer, wurde die ausgeschriebene Funktion einem Inte­

ressenten angeboten, der sich ursprünglich nicht beworben haue. Die­

ser Interessent wurde ohne neuerliche Ausschreibung mit I .  März 1 996 

zum dritten Geschäftsführer der ÖBFA bestellt. 

Neben seiner Tätigkeit bei der ÖBFA war dieser Geschäftsführer auch 

als Vorstandsmitglied bei einer Pensionskasse tätig und übte zusätzlich 

ein Lektorat an einer Fachhochschule aus. 

Da ein Geschäftsftihrer der ÖBFA nach Auslaufen seines Dienstvenrags 

Ende Juli 2001 ausschied, nahmen die zwei verbliebenen Geschäfts­

führer seither die gesamten Aufgaben wahr. Das BMF schrieb zwar 

im Oktober 2002 die Funktion eines dritten Geschäftsführers aus, eine 

Bestellung kam aber nicht zustande. 

4.2 Der RH kritisierte, dass bei der im Jahr 1997 durchgeführten Ausschrei­

bung ein Kandidat zum Geschäftsführer der ÖBFA bestellt worden war, 

der sich im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens nicht beworben 

halte. Der RH hätte die Wiederholung des Ausschreibungsverfahrens 

rur notwendig erachtet. 

BMf 
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Angesichts des Geschäftsumfangs, des Personalstandes und der Unter­

nehmungsorganisation der ÖBFA sowie angesichts des Umstande . dass 

ein GeschäftsfLihrer der ÖBFA auch Nebentätigkeiten ausübte, erachtete 

der RH die Besetzung des Vorstandes mit zwei Geschäftsführern als 

ausreichend. 

4.3 LauT Srellungnahme des BMF besTünde lVeder eine geseTzliche Verpflich­
TUng, ausscllließlich einen Teilnehmer an der A usschreibung zu besTe/­
le'l, noch sei die Wiederholung einer erfolgloscn A usschreibung zlVin­
gend vorgesehel/. Das BMF seltloss sielr aber der A I/sicht des RH al/, dass 
zlVei Geschäftsführer zur A uJgabenerfiillung der ÖBFA ausreicl,en. 

4.4 Der RH wies auf die gesetzlichen Bestimmungen hin. wonach Funktio­

nen ausschließlich aufgrund der Eignung der Bewerber zu vergeben 

sind. Wird kein geeigneter Bewerber ermittelt, kann die vom Gesetz­

geber beabsichtigte objektive Auswahl des bestgeeigneten Bewerbers 

am zweckmäßigsten durch die Wiederholung des Ausschreibungsver­

fahrens sichergestellt werden. 

5.1 Im Jahr 1996 eneilte die ÖBFA einem Beratungsunternehmen den Auf­

trag, ihre Umernehmungsorganisation vor allem im Zusammenhang 

mit dem Treasury-Managemenl auf mögliche Schwachstellen zu unter­

suchen. Das Beratungsumernehmen zeigte Möglichkeiten fLir einen 

weiteren Ausbau der ÖBFA als zentrales Trea ury des Bundes auf. 

Als wesentliche Organisationsschwächen fLihne das Beratungsunter­

nehmen an, dass die operative Tätigkeit nicht klar von deren Überwa­

chung getrennt und die IT -Ausstattung unzureichend waren. Weiters 

würden eine hinreichende Determinierung von Risikobegrenzungen 

und ein klares Berichtswesen fehlen. 

Der damalige Staatssekretär im BMF beauftragte im Dezember 1 997 

das Beratungsunternehmen mit der Erstellung einer Studie zum Thema 

_Aufbau- und Ablauforganisation der Österreichischen Bundesfinan­

zierungsagentur-. Insgesamt wurden rd 1 10 000 EUR (ohne USt) auf­

gewendet. Eine Ausschreibung dieser Beratungsleistungen erfolgte 

nicht. 

Die Umsetzung des Projekts war, mit Ausnahme des Bereichs der Ablauf­

organisation, bis März 2000 abgeschlossen. 
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5.Z Der RH bemängelte die Auflragsvergabe ohne ein vorangegangenes 

Ausschreibungsverfahren. Er anerkannte aber die Neugestaltung der 

Aufbauorganisation der ÖBFA und die bisherige Umsetzung der Ergeb­

nisse dieser Studie. Vor allem hielt er die klare Funktionstren nung zwi­

schen der operativen Tätigkeit und der begleitenden Überwachung für 

zweckmäßig. Er empfahl, die Adaptierung der Ablauforganisation rasch 

abzuschließen. 

6.1 Anhand der Ergebnisse der genannten Studie begann die ÖBFA ab 1 998 

mit der Neustrukturierung des Risikomanagements. Neben den bereits 

vorhandenen Risikominimierungen (zB Beschränkung des Fremdwäh­

rungsanteils an der Bundesflllanzschuld) wurden Risikokcnnziffem 

entwickelt und das Berichtswesen ausgebaut. 

Ziel der Risikopolitik der ÖBFA war es, die fristgerechte Erfüllung aller 

Zahlungsverpflichtungen des Bundes unter Beachtung der in § 2 des 

Bundeshaushaltsgesetzes 1 986 festgelegten Grundsätze der Sparsam­

keit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit sicherzustellen. 

Die ÖBFA setzte hiefür folgende Instrumentarien ein: 

( I )  die Entwicklung eines Organisationshandbuchs; 

12) die Verwendung von Rahmenverträgen. die international üblichen 

Standards ent prechen; 

(3) die Verhinderung von Liquiditätsengpässen durch Berücksichti­

gung der Emissionszeitpunkte; 

(4) Geschäftsabschlüsse nur mit Kontrahenten guter bzw sehr guter 

Bonir.ät sowie mit vom Aufsichtsrat vorgegebenen Laufzeit- und Limit­

beschränkungen; 

(5) die vermehrte Anwendung von Collateralvereinbarungcn (zusätz­

lich von den Vertragspartnern hinterlegte Sicherheiten in Form von Geld 

oder Wertpapieren) bei Währungstauschverträgen. 

Um das Gesamtrisiko (bestehend aus dem Zinsänderungs- und/oder 

Währungsrisiko) zu minimieren, schlo s die ÖBFA Währungslausch­

verträge basierend auf einem vorangegangenen Grundgeschäft ab. bei 

denen Zinssätze und/oder Wechselkurse fIxiert wurden. So konnte die 

zu erwartende Gesamtbelastung prognostiziert werden. 

B M F  
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Ein ausformuliertes Limitsystem Für das Zinsänderungsrisiko lag bis 

zum Ende der Gebarungsüberprüfung nicht vOr. 

6.2 Das neu entwickelte Risikomanagement der ÖBFA trug dazu bei, die 

Risken des Geschäftbetriebs gezielter zu analysieren und auszuwerten. 

Diese qualitative Steigerung ermöglichte eS der ÖBFA, die Entwicklung 

von für die Gestionierung wesentl ichen Kennzahlen zu beobachten 

und - darauf aufbauend - die operativen Geschäfte abzuwickeln. 

Der RH empfahl, der laufenden Risikoüberwachung weiterhin beson­

dere Aufmerksamkeit zu schenken, für das Zinsänderungsrisiko ver­

bindliche Limit festzulegen und eine umfassende Limitarchitektur' zu 

erarbeiten . 

• transpan�ntcr Aufbau eines Regelwerks zur RisikobeweT1ung(-erfa.ssung) 

6.3 Laut StellulIgllahme der ÖBFA wiirdell KellllzalilcllclltwicklulIgcn laujelld 

beobachtet ulld das ZillSänderung risiko mir dem Aufsichtsrat I1'gelmäßig 

diskuriert. 

6.4 Der RH emgegnete, dass das Zinsänderungsrisiko durch eine umfas­

sende Limitarchitekrur besser umschrieben wäre. 

1.1 Im September 2001 infortllierte der Vorstand der ÖBFA den Aufsichts­

rat über die geplante Einführung des neuen Finanzprodukls der Repub­

lik Österreich .bundesschatz.at". Es wurden die zu erwartenden Kosten 

bzw die für den Bund zu lukrierenden Zinsvorteile überblicksmäßig 

dargestellt. 

Die ÖBFA begann im August 2002 mit dem Verkauf dieses neuen 

Finanzprodukts. Der Vertrieb erfolgte ausschließlich über das Internet. 

Das Emissionsvolumen betrug insgesamt 500 Mill EUR mit einer Ge­

samtlaufzeit bis 2032. Die Verzinsung richtete sich nach dem aktuellen 

Euribor mit einem best:immten Zinsabschlag. Die bei Banken üblichen 

Bearbeirungsspesen verrechnete die ÖBFA den Kontoinhabem nicht. Für 

die Bewältigung des durch das Finanzprodukt .bundesschatz.at· not­

wendigen Arbeitsaufwands stellte die Buchhaltung des BMF der ÖBFA 

kurzfristig Bedienstete zur Verfügung. 

Euribor (Euro Interbank OtTered Rate!: Seit l. Jänner 1999 bestehende I-amilie von 
Euro-Referenzz.inssälZen rur den Interbankenhandel. differenziert nach Laufzeiten 
(ein bis zwölf Monate). Der Euribor wird aus dem Durchschninswcl1 von 57 gemel­
deten Bankbriefk.l,l�cn gebildet und dient vor allem als Bezugsgröße rur variabel 
vf:rtinsHche Anleihen und Kreditvenräge. 
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Laut der monatlich akrualisienen Kostenrechnung erbrachte das Finanz­

produkt .. bundesschatz.at" von September bis Dezember 2002 einen 

Erlös (Zinsvorteil) von 38 9 1 1  EUR. Für den gleichen Zeitraum wur" 

den Kosten in Höhe von 1 ,4 1  Mill EUR ausgewiesen. Die kalkul ierten 

Plankosten bezifferte die ÖBFA mit 1 ,49 Mill  EUR jährlich. Demge­

genüber würde sich bei vollständigem Verkauf des Emissionsvolumens 

von 500 Mill EUR laut der Kostenrechnung der ÖBFA ein Zinsvorteil 

von 0,2 % bzw I Mill EUR jährlich ergeben. Bis zum Ende der Geba­

rungsüberprüfung waren 1 5  903 Kundenkomen mit einer Einlagen­

summe von 1 39,36 Mill EUR eröffnet. 

7.2 Der RH bemängelte, dass die ÖBFA vor der Begebung des Finanzpro­

dukts .. bundesschatz.at" keine Detailplanung über die zu erwartenden 

Aufwendungen und Erträge sowie über die zusätzlichen organisatori­

schen Belastungen erstellt hane. Die eingesetzte Kostenrechnung bewer­

tete er als zweckmäßig. Er verwies aber kritisch darauf, dass der Ver­

trieb des Finanzprodulc.ts "bundesschatz.at" nicht kostendeckend verlief. 

Der RH empfahl, die Ergebnisse der begleitenden Erfolgskomrolle bei 

d�r weiteren Gestionierung zu berücksichtigen. 

7.3 Laut Mirreilwlg der ÖBFA seien zwiscllenzeirlicl. Srraregieüberlegungell 
zur Ergebnisverbesserung angesrel/r worde ... 

8 Sonstige Feststellungen und Empfehlungen des RH betrafen die Einftih­

rung eine elektronischen Treasury- und Comrollingsystems und die 

Durchftihrung der Innenrevision. 

B"IF  
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9 Zusammenfassend empfahl der RH 

dem BMF: 

( I ) Bei künftigen Ausgliederungen sollte ein Ausgliederungs- und 

Unternehmungskonzept aLs Vergleichsmaßstab für die Erfolgsmes­

sung in  betriebswirtschaftJicher und budgetärer H i n  icht erstellt 

werden. 

(2) Angesichts des Geschäftsum fangs. des PersonaJstandes und der 

Untemehmungsorganisation der ÖBFA erschienen zwei Gescbäfts­

führer als ausreichend. 

(J )  Bei der BesteUung von Aufsichtsratsmitgliedern der ÖBFA wären 

nur solche Personen auszuwählen. die in keinem Interessenkonflikt 

zur ÖBFA stehen können. 

der ÖBFA: 

(4) Die Erkenntni e des Risikomanagements sollten die Grundlage 

für die operative Tätigkeit der ÖBFA bilden. 

(5) Die Ergebnisse der Kostenrechnung zum Finanzprodukt .bun­

desschatz.at" wären bei der weiteren Gestion ierung zu berücksich­

tigen. 
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Bauvorhaben Landeskrankenhaus Graz West 

Der RH zeigte bei seiner Überprüfung der Abwicklung dc Bauvor­
babens Neubau des Landeskrankenhauses Graz West am Beispiel des 
Bereiches Baumeisterarbeiten Mängel in der Projektorganisation auf. 
Er kritisierte die mangelnde Wahrnehmung der Bauhermfunktion durch 
die Steiermärki che Krankenanstaltengesellschaft mbH (KAGesl. 

Die KAGes vergab Teile ihrer Bauherrnaufgaben, wie die Qualitäts­
prüfung und die Abrechnung der Bauvorhaben, an Zivilingenieur­
büros. Diese Übertragung entbindet nach Auffassung des RH den 
Bauherm nicht VOn der Wahrnehmung seiner Bauhermfunktion durch 
eigene fachkundige Bedienstete. Die Wahrnehmung umfasst auch 
die Kontrolle der Lei tungserbringung der vom Bauherrn beauftrag­
ten Zivilingenieure. 

Die den Baumeisterarbeiten zugrunde gelegenen Leistungsverzeich­
nisse erwiesen sich als unzureichend erstellt und boten den Bietern 
erhebliche Spekulationspotenziale 

Nach Ansicht des RH beauftragte die KAGes fiir die Errichtung des 
Rohbaues nicht den Bestbieter, sondern den Billigstbieter. Die Ange­
botsprüfung des Generalplaners zeigte nicht die in weiten Bereichen 
spekulative Preisgestaltung des späteren Auftragnehmers auf. Die 
laut den Schlussrechnungen eingetretenen Massenänderungen hatten 
einen fiktiven Bietersturz im Umfang von bis zu rd 1 ,78  Mill  EUR 
bei einer Auftrags umme von rd 5,66 Mill EUR zur Folge. 

Der RH stellte fe t, dass alle nach dem er tgereihten Bieter nachfol­
genden zwölf Bieter die angebotene Leistung zum Teil wesentlich bil­
liger als der spätere Auftragnehmer ausgefiihn härten. 

Bei den Baumeislcrarbeiten fiir den Rohbau lagen zahlreiche Abrech­
nungsmängel vor, die der RH bei seiner stichprobenmäßigen Abrech­
nungskontrolle bei charakteristischen Bauteilen feststellte. Die Ab­
rechnungskontrolle ergab eine auf die Stichprobe bezogene Über­
zahlung von rd 326 000 EUR, die von der KAGes beim Honorar der 
örtlichen Bauaufsicht einbehalten wurde. 
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Kenndaten des landeskrankenhau es Graz West 

Neubau des Landeskrankenhauses Graz West mit 230 stationären Beuen 

Übereinkommen vom 1 2. Juni 1995. abgeschlossen zwischen der Republik 
Österreich - vertreten durch das Bundesministerium tur Wissenschaft. 
Forschung und Kunst - und dem Land Steiermark sowie der Steiermärkischen 
Krankenanstaltengesellschaft mbH (KAGes) 

KAGes 

10. November 1998 

erfolgten rur die Bauteile A und B im Mai 2000 und tur das zweite Obergeschoß 
im Bauteil D (Sonderl"as e) im September 2001 

seit 2. Dezember 2002 

rd 80 Mill EUR' 

. Die! im Bericht genannten Beträge: cmhalten k.eine UmS3tz.SICutr. 

Prüfungsablauf und 

-gegenstand 

80 

I Der RH überprüfte von November 2002 bis Februar 2003 die Gebarung 

der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft mbH (KAGes) hin­

sichtlich der Abwicklung des Bauvorhabens Neubau des Landeskran­

kenhauses Graz West (lKH Graz West) in den Bereichen Baumeister­

arbeiten ( 1 2.3  Mill EHR) und Fassade (6.73 Mill EUR). Die Fragen der 

Finanzierung des Objekts. des Bedarfes (Neubau. dort angesiedelte medi­

zinische Abteilungen und Einrichtungen) sowie der Zusammenarbeit 

der KAGes mit anderen Organisationseinheiten waren nicht Gegen­

stand der Gebarungsüberprüfung. 

Die Steiermärkische Landesregierung und die KAGes nahmen zu dem 

im April 2003 übermittelten Prüfungsergebnis im Juli bzw Juni 2003 
Stellung. Der RH erstattete seine Gegenäußerungen im November 2003. 
Im Oktober 2003 überminelte der RH sein Prüfung ergebnis auch dem 

BMF und dem BMBWK. die im November 2003 jeweils auf die Abgabe 

einer Stellungnahme verzichteten. 

BMF 

III-77 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 87 von 145

www.parlament.gv.at



R 
H 

Projektbeschrei bung 

Projektorganisation 

B!oIF 

Bauvorhaben landeskrankenhaus Graz West 

2 In dem seit Dezember 2002 in Vollbetrieb befindlichen Spitalszenlrum 

LKH Graz West stehen insgesamt 230 stationäre Bellen zur Verfügung. 

Die Errichtungskosten gemäß der ÖNORM B 1 801 - 1  für das LKH Graz 

West, das von der KAGes errichtet wurde, werden sich auf rd 80 Mill EUR 

belaufen, womit es das größte Bauvorhaben im Rahmen des Gesamt­

projeklS LKH 2000· darstellt Die Finanzierung erfolgt zu 50 'lb durch das 

Land Steiermark und zu 50 'lb durch die Republik Österreich. 

Das Grsamtprojck.t LKH 2000 umfassl Neu-. Zu- und Umbaumaßnahmen im LKH 
Graz-UnlvcrsiHhsklini1c:um und den Neubau des LKH Graz We5,l. 

3 Im Juni 1 995 schlossen die Republik Österreich, venreten durch das 

BMBWK und das Land Steiermark, sowie die KAGes das Überein­

kommen zur Finanzierung der Errichtung des LKH Graz West (Vemag 

LKH 2oooJ. Als Bauherr trat die KAGes auf, die auch die Projelaleitung 

- bestehend aus dem Projektmanagemem, der Projektkoordinierung 

und der Kostenkontrolle - wahrnahm. Die Aufgaben der Generalpla­

nung vergab der Bauherr an ein Zivilingenieurbüro. das Bestbieter 

einer EU-weiten Ausschreibung war. 

Mit der architektonischen Gestaltung des Bauwerks beauftragte die 

KAGes den Gewinner eines EU-weit durchgeführten Wettbewerbs im 

Wege eines Subvemages beim Generalplaner. Die örtliche Bauaufsicht 

vergab der Bauherr, losgelöst vom Auftrag an den Generalplaner. selbst: 

insgesamt war die örtliche Bauaufsicht in vier Fachbereiche (Hoch­

bau. Elektrotechnik. Medizimechnik, HaustechnikJ gegliedert. Die Pro­

jektsteuerung oblag in der Planungsphase zur Gänze dem Generalpla­

ner und wurde in der Ausführungsphase zwischen dem Generalplaner 

und der örtlichen Bauaufsicht anteilsmäßig aufgeteilt. 

Eine begleitende Kontrolle im Sinne der von der Bundesingenieurkam­

mer veröffentl ichten Gebührenordnung rur die begleitende Kontrolle 

war beim Projekt LKH Graz West vom Bund und Land nicht eingerich­

tet Der Steiermärkische Landesrechnungshof nahm eine Projektkon­

trolle und eine Projektabwicklungskonrrolle vor. 

Die Ausschreibungen der Bauleistungen erfolgten durch die KAGes auf 

Basis der vom Generalplaner erstellten Leistungsverzeichnisse. Die An­

gebotsprüfungen und die Errninlungen der Bestbieter nahm der Gene­

ralplaner vor. Die Beauftragungen der Unternehmungen erfolgten wie­

der durch den Bauherrn. 
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4.1 Die KAGcs schrieb die delegierbaren im materiellen Leistungen - Pla­

nungsleistungen. örtliche Bauaufsicht. Komroll- und Sleuerungsauf­

gaben - entsprechend den Bestimmungen des Steiermärkischen Vergabe­

gesetzes aus. Dadurch waren wesentliche Aufgaben der BauabwickJung 

- insbesondere die Erstellung der Angebotsunterlagen, die Angebots­

prüfungen samt Vergabevorschlägcl1. die Bauaufsichten, die QualitäLS­

prüfungen und die Abrechnungen der Bauvorhaben - Dritten übenragen. 

Die KAGes crachtete durch die Beauftragung von Zivilingenieurbüros 

die ihr zukommenden delegierbaren Bauhcrrnaufgaben als ausreichend 

erfüllt. 

Als nach An ichl der KAGes nicht delegierbare Bauherrnaufgaben ver­

blieben bei ihr beispielsweise in der Ausführung phase clie Auswertung 

der Ergebnisse des Projeklmanagements hinsichtlich Kosten, Termine 

und Qualität. Wenn die KAGes offensichtlich mangelhafte Leistungs­

erbringungen der beauftragten Architektur- und Zivilingenieurbüros 

sowie von diesen verursachte Schäden feststellte, nahm sie Honorar­

kürzungen vor. 

4.2 Die KAGes hätte dennoch ihre Bauherrnaufgaben effektiver wahrneh­

men und die Leistungserbringung der von ihr beauftragten Zivilinge­

nieurbüros verstärkt kontrollieren müssen. Die Übertragung von we­

sentlichen Aufgaben der Bauabwicklung an befugte Dritte entbindet 

nach Auffassung des RH den Bauherrn nicht von der Wahrnehmung 

seiner Bauherrnfunktion durch eigene fachkundige Bedienstete. 

Im Bereich der Bauabwicklung wäre vom Bauherrn nach den Erfah­

rungen des RH eine stichprobenweise inhaltliche Rechnungsprüfung 

einzurichten und wahrzunehmen. Die Lei.stungsverzeichnisse sollten 

in Hinkunft rechtzeitig vor der Ausschreibung vom Bauherrn auf Voll­

ständigkeit und SchJüssigkeit geprüft werden. Eine nachgängige Rück­

kopplung mit der Abrechnung erschiene vorteilhaft, um Schwachstel­

len in den Ausschreibungen zu erkennen und durch das Schließen von 

Ausschreibungslücken die Spekulalionspolenziale zu reduzieren; letzt­

lich wären damit Kosteneinsparungen erzielbar. 

4.3 Laur Srellungnahllle der KAGes sei eine llIsärzliche ill/wlr/icl,e Rech­
nUllgsprüjllllg derzeit "iehr i" de" Eigenleisrllngen der KAGes lallt dem 
Vertrag LKH 2000 ell/haltell, mir dem ihr ei" mir J 7 Posirio"en festge­
legtes LeisllIl1gsbild übertragen worden wöre. Die Prüfi",g der Qualität 
der Zivilteclrnikerleistll"ge" durch die KAGes sollre Anlass fiir eine 
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Venragsaufstocku/lg sein; ej'l diesbezüg[idlt'r A mrag mit dem [lIl1a[t, das 
Leistlwgsbi[d der KAGes um Prüfungs[eistllngen zu erllöllen, wäre VOll 
ihr im Beirat bereits eillgebracllt. 

Es sei bisller ausdrücklicller Wille der Venragspaneicn gewese" , die Pro­
jektsteuerungs[eisrungen, Planungen und die ört[icllen Bauaufsiclltell all 
Drirte zu ,'ergeben. Eille stichproben weise Überprüfung 1'011 bereits durch 
diejewei[ige örtliche Bauaufsidll geprüften Redlllullgen sei IHmmchr in 
rd 30 Fällen beauftragt worden. 

Die KAGes teilte weiters mit, ilass, ausgellend von den ihr übertrage­
nen Leistungen, die größten Eillsparullgspotellzia[e lägen: 

(I) im Bereich der Kosten- und Terminsteueru/lg, 

(2) in der Minimierung der dureIl die Bautätigkeit bei laufendem Spitols­
betrieb ZII erwarlendell lIygiellischell, brandschutllniißigen und betrieb­
lid,ell Riskell, 

(3) in ei/ler strukturierlell Nutzerei'lbindung wld 

(4) in eioler Projektdime'lsiollienlllg, die auf die permanellle EllIwick­
lung der Medizin Rücksicht nimmt. 

Neben der daraus resultierenden schwerpunktmäßigen Wah mehmung 
der Bauherrnaufgaben seile sie ich auch mit eiller durdl das Vergobe­
gesetz aufwendig gewordenen Vergabeprozedur konfrontiert; weiters mit 
einem pürbaren Rückgang der Qualität der Plallerleistullgen, deren Ur­
sache ill der Libera[isienlllg der HOllorarordllullgell und dem daraus aus­
gelösten Preiswertbewerb zu sucheIl seieIl. 

4.4 Der RH verwies darauf, dass die KAGes vom Leistungspotenzial ihrer 

Mitarbeiter sowie durch das in ihrer Tätigkeit im Spitalsbau gewon­

nene Fachwissen befähigt ist. die Bauherrnaufgaben wahrzunehmen. 

Die vom RH aufgezeigten Einsparungspotenziale erreichen eine Grö­

ßenordnung. die einen Handlungsbedarf im Sinne des von der KAGe 

betriebenen Qua!itätsmanagements auslö en müsste. 
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5.1 Die KAGes vereinbarte vertraglich die Führung eines Baubuche (durch 

sie bzw die örtliche Bauaufsicht), in dem alle Vorkommnisse am Erfül­

lungsort, welche die Ausführung der Leistung wesentlich beeinnus­

sen. sowie Feststellungen, die zu einem späteren Zeirpunkt nicht oder 

nicht mehr ziel führend festgestellt werden können, festzuhalten waren. 

Trotz dieser Vereinbarung wurde aus organisatorischen Gründen auf 

das Baubuch verzichtet und Letzteres durch das Bauprotokoll der 

wöchentlichen örtlichen Baubesprechung ersetz!. 

5.2 Beim Baubuch handelt es sich um ein wesentliches Dokument des Bau­

ablaufes, das für die Dokumentation und Abrechnung des Vorhabens 

von Bedeutung ist. Das Ersetzen des Baubuches durch das BauprolO­

koll erwies sich als nicht vorteilhaft, weil wichtige Aufzeichnungen 

über den Bauablauf, vor allem das Festhalten von Ausführungs- und 

Abrechnungsvereinbarungen. nicht vorlagen und auch nicht mehr 

lückenlos nachvol lzogen werden konnten. 

Somit war die Grundlage für eine ordnungsgemäße Überprüfung von 

Teil- und Schlussrechnungen durch den Auftraggeber nur bedingt ge­

geben. Der RH empfahl daher dem Bauherrn. ein Baubuch zu fuhren. 

5.3 Laul Siellullgna/Ime der KAGes /wbe sich im Zuge der fT-mäßigell Pro­
loko/lierung der Baubesprechungen bei anderen Bauvor/wben gezeigl, 
dass es durch das Irändisclr geführte Baubuch zu Widersprüchen bzw 
Doppelgleisigkeilell gekommen wäre ulld kompiere Zusammenhänge 
sowie die Vielzolrl der Ärrdenlllgen im Boubuclr "icl,t melrr abbildbar 
gewese" wären. Um jedoclr eille Verbesserung der Naclrvollzielrbarkeit 
zu erreichen, habe sie die jeweilige örlliche Bauaufsichr angewiesen, 
die PUl1kle mit vertragSiilldeniden Inlrolle" im Protokoll durclr eillen 
Zusatz zu ke",ruiclrnell. 

5.4 Der RH verschloss sich nicht dem Einsatz moderner Bürohilfsmittel. 

Er vertrat jedoch die Ansicht, dass eine IT -mäßig geführte Baudo-

1<umentation nur unter Einhaltung bestimmter unverzichtbarer Min­

destkriterien, wie Tagfertigkeit. zeitnahes Festha lten von den für die 

Abrechnung relevanten Ereignissen und Leistungsinhalten sowie Doku­

mcntensicherheit, befUrwortet werden kann. 
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III-77 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 91 von 145

www.parlament.gv.at



R 
-

H 

Kalkulations­

unterlagen 

Qualität der Leis­

tungsverzeichnisse 

der Baumeister­

gewerke 

B M F  

Bauvorhaben Landeskrankenhaus Graz West 

6.1 Die KAGes hielt in  den Bauverträgen fest. das über ihre Aufforderung 

die Kalkulation aller Angebotspreise nachzuweisen ist. Diese Kalkula­

tion dient während der Bauabwicklung beispielsweise als Grundlage 

bei Preisänderungen sowie zur Preisermittlung und Überprüfung der 

Preisangemessenheit von Nachtragsarbeiten. 

6.2 Der Bauherr forderte die Kalkulationsblätter zu den Baumeisterarbci­

ten nicht flir alle Leistungen ein. Nach Ansicht des RH müssten spä­

testens zum Vertragsab chluss alle Kalkulat ionsumerlagen vom vor­

gesehenen Auftragnehmer vorgelegt werden. Nach Vertragsabschluss 

meist zum Zeitpunkt der Nachtragsbearbeitung beigebrachte Kalkula­

tionsunterlagen sind flir eine objektive und unstrittige Beurteilung von 

Nachtragsangeboten ungeeignet. Der RH empfahl, auf die zeitgerechte 

Vorlage der Kalkulat.ionsunterlagen des Auftragnehmers. die der Kal­

kulation zugrunde l iegen, zu achten. 

6.3 Die KAGes teilte mit, dass die /lollställdigell Kalkulatiollsuliterlagell mehr­
fach OPlgefordert wordell uiell, jedociJ bei unvollständiger Lieferullg keine 
wirkullgsvolle SOllkriollSmöglicllkeit gegell die Baufinllo bestalldelI habe. 

6.4 Der RH verwies darauf, dass alle Kalkulationsunterlagen vom vorge­

sehenen Auftragnehmer rechtzeitig vor dem Vertragsabschluss einge­

fordert werden müssen; zu diesem Zeitpunkt ist der Bauherr nach den 

Erfahrungen des RH noch in einer stärkeren Position gegenüber dem 

zukünftigen Vertragspartner. 

7.1 Der RH stellte die auf Leistungsverzeichnissen beruhenden Ausschrei­

bungsergebnisse der gesamten Baumeisterleistungen den geprüften 

Teil- bzw Schlussrechnungen gegenüber. 

7.2 Die Gegenüberstellung zeigte auf, dass die den Beauftragungen zu­

grunde gelegenen Leisrungsverzeichnisse unzureichend waren und damit 

ein erhebliches Spekulationspotenzial aufwie en. Das Ziel von Aus­

schreibungen. die flir den Auftraggeber technisch und wirtSchaftlich 

besten Angebote zu ermitteln, wurde mit diesen Leistungsverzeichnissen 

aufgrund der gravierenden Massenungenauigkeiten nur eingeschränkt 

erreicht. 

85 

III-77 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)92 von 145

www.parlament.gv.at



R 
H 

Qualität der Leistungsverze ,-hnisse 
der BaL e',te gewerke 

Zuschlagserteilung 

tür die Baumeister­
arbeiten Rohbau 

86 

Die Analysen der Rechnungen durch den RH ergaben insbesondere 

( J )  Nachtragsangebote der ausführenden Unternehmungen im Umfang 

zwischen rd 9,5 <\b und rd 20,5 <\b der jeweiligen AngebolSsumme; 

(2) während der Bauausführung aufgetretene Massenmehrungen von bis 

zu 54 <\b und Massenminderungen bis zu 44 <\b der Angebotssumme; 

(3) Anteile an ausgeschriebenen, aber im Zuge der Bauausführungen 

nicht ausgeführten Positionen. die sich zwischen 43 <\b und 55 <\b der 

Positionen bewegten; dadurch traten erhebliche Massenreserven auf. 

die durch die Massenmehrungen großteils wieder aufgebraucht wurden. 

Die laut den Schlussrechnungen eingetretenen Massenänderungen hat­

ten zur Folge, dass sich bei der Ausschreibung der Baumeisterarbei­

ten für den Rohbau ein ftktiver Bietersturz im Umfang von bis zu rd 

1 ,78 Mill  EUR bei einer Auflragssumme von rd 5.66 Mill EUR ergeben 

häue. 

Das bedeutete, dass alle nach der Angebotsprüfung dem erstgereihten 

Bieter nachfolgenden zwölf Bieter die angebotene Leistung zum Teil 

wesentlich bil liger ausgeführt häUen als der spätere Auftragnehmer: 

dies galt a llerdings mit der Einschränkung, dass die Randbedingun­

gen der Bauherstellung (Beibehaltung der Bauzeit bei erheblichen Men­

genmehrungen und Be chränkungen der Arbeitszeit durch die Nach­

barn) bei diesem Vergleich nicht berücksichtigt ind. 

7.3 UIU/ StellU/lgllahme der KAGes höl1el1 auch vOr der Ausschreibul1g durch­
geführte Prüful1gel1 der Leist!l1/gsverzeichnisse keil1e Hil1weise allf das 
Spekulationspotel1zial geliefert. Die KAGes habe erkallllf, dass wegeIl 
der u ll1erschiedliclr begrül1de/ell PlaIHl1/gsmiil1gel eil1e ill/el1sil1ere Prü-
1'l1Ig der Leistullgsverzeidlllisse, sowohl durch eigrlles Prrsollal als allch 
durch Dritte, vor der A usschreiburrg erfordrrlicl! sei. 

8.1 Die KAGes erteilte im Oktober 1998 aurgrund der AngebolSprüfung und 

des Vergabevorschlages des Generalplaners der von d iesem sowohl als 

Billigst- als auch als Bestbieterin bezeichneten Unternehmung den Auf­

trag flir die Ausführung der Baumeisterarbeiten des Rohbaues um rd 

5,66 Mill EUR. 

8.2 Die KAGes beauftragte nach Ansicht des RH nicht den Bestbieter, SOn­

dern den Billigstbieter. Die Angebotsprüfung des Generalplaners zeigte 

nicht die in weiten Bereichen spekulative Preisgestaltung des späte­

ren Auftragnehmers auf. Der RH vermisste die objektive Bewertung 
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der angebotenen Preise auf Angemessenheit anhand von vergleichba­

ren Erfahrungswenen. Er kritisiene die KAGes, die sich mit einer wenig 

aussagekräftigen Angebotsprüfung des Generalplaners zufrieden gab. 

8.3 Die KAGcs tcilte mit, dass ihr die Mängel im Leistu" gsverzeicl,nis nicht 
bekanllt gewesen seien. Daher IwbcJür sie keine Vertrnlassung bestau­
den, spekulatil'e Preise - ohne konkrete Anha/tspunkteJür deren nach­
teilige WirksamwerdelI - vor dcm Auftrag abzuwehren. 

8.4 Der RH bekräftigte, dass die KAGes ihre Bauherrnaufgabe durch eine 

verstärkte Kontrolle der LeislUngserbringung der von ihr beauftragten 

Zivilingenieurbüros häne effektiver wahrnehmen müssen. 

9.1 Die von der Bauunternehmung eingereichte und von der önlichen Bau­

aufsicht korrigiene Schlussrechnung wurde von der KAGes mit rd 9, 10 Mill 

EUR anerkannt und bezahlt. 

9.2 Der RH fühne bei charakteristischen Bauelementen, wie Aufzugs- und 

Versorgungsschächte, Stiegenhäuser, Wandscheiben oder Betonplatten­

decken, an hand von Stichproben, die einen Lei tungsumfang von rd 

1 ,74 Mill EUR umfassten, eine Abrechnungskontrolle durch. Er stellte 

dabei Abrechnungsmängel der önlichen Bauaufsicht fest, die bei einer 

ordnungsgemäßen Rechnungsprüfung vernlcidbar gewesen wären. Im 

Besonderen betrafen die Abrechnungsmängel: 

( 1 )  Rechenfehler und Fehler in den Formeln Zur Berechnung der Aufmaße; 

(2) das Fehlen einer die verschiedenen BauteiJe und Bauelemente betref­

fenden, nachvollziehbaren und gleichanigen Vorgangsweise in der Kor­

rektur der Abrechnung bei gleichanigen Bauleistungen; 

(J) die Änderung der Bezeichnung von Bauelementen in den verschie­

denen Geschoßen - so waren im Kellergeschoß die Liftschachrwände 

noch als Wand bezeichnet und erst ab dem Erdgeschoß als Schacht­

wand - und damit zusammenhängend die Verrechnung der gleichen 

Bauelemente innerhalb eines Bauteils bei verschiedenen Positionen; 

(4) bei Posit ionen, die untereinander in einem sachlichen Zusammen­

hang stehen (korrespondieren), wurden bei einer Position durchge­

fühne Mengenkorrekturen bei der dazugehörenden korrespondieren­

den Position nicht berücksichtigt; 

(5) das N ichterkennen von Doppelverrechnungen bei Wandpositionen 

und bei Schalungsflächen; 
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(6) die Nichtberücksichtigung von nonngemäß erforderlichen Abzügen in 

der Ausmaßfeststellung der Schalungsflächen und der BelOnkubarurcn; 

(7) die Vornahme von Venragsänderungen durch die örtliche Bauaufsicht 

ohne Kenntnis, Rücksprache bzw Einverständnis des Bauherm ; 

(8) die nicht nonn- und vertragsgemäße Zuordnung der Schalungsflä­

chen bei den Positionen mr die Abrechnung der Decken ; 

(9) das Nichterkennen der Verrechnung falscher Positionen, beispiels­

weise bei Wandstärken und bei der .. Aufzahlung Beton-; 

( 10) das Gewähren von Aufzahlungspositionen, obwohl keine Grund­

position, auf die sich die Aufzahlung bezog, vorhanden war. 

Die vom RH für seine Stichproben aufgezeigten Abrechnungsmängel erga­

ben eine Überzahlung der Schlussrechnung in Höhe von rd 326 000 EUR. 

9.3 Laut Stelltmgnahme der KAGes habe sie die VOll der örtlicheIl Bauauf­
sicl!/ im Zuge der SchlussrecJ",ungsprüftmg olllle sachliche RecJ,ljerti­
gungfreigegebenen Mittel als ScI,adenersalz geltend gemaclu, indem sie 
den vom RH aufgezeigren Betrag von rd 326 000 EUR bereits bei der 
Abschiagsrechnullg der örtlich eil Bauaufsicht in Abzug gebracJII habe. 
Die örtliche Bauaufsichr habe bisher deli Abzug noch nicht allerkannl, 
jedoch bereits Sclwde'lsmeldu"gen hinsichtlich der VO'I ihr ill der Rech­
nungsprüftmg verursachten Mängel - die zur Bezahlung eitler über­
I,öhten Schlussrecll lwng an die Ba uji mw Jüh rte" - all ihre Versiche­
rung erstarret. 

10.1 Im Zusammenhang mit der im Bereich der zentralen Halle des LKH Graz 

West gestalteten Glasfassade beauftragte die KAGes im Jänner 1999 
um 26 1 62 EUR einen Zivilingenieur mit der Erstellung der Konstruk­

tionsstatik. 

10.2 Dieser Betrag wäre gemäß dem vorliegenden Schriftverkehr vom Hono­

rar des Generalplaners abzuziehen gewesen. Der Generalplaner hätte 

nämlich auch die statische Vorbemessung der Glasfassade durchzu­

führen gehabt, mhlte sieh dazu jedoch nicht verpflichtet. Zum Zeit­

punkt der Gebarungsüberprüfung fand der RH das Honorar des Gene­

ralplaners ungekürzt vor. 

B M F  

III-77 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 95 von 145

www.parlament.gv.at



R 
H 
EI nzelleststell� "gen 

Sonnenschutz 

Zentraler 

Eingangsbereich 

und Rezeption 

BMF 

Bauvorhaben Landeskrankenhaus Graz West 

10.3 Die [(AGes teilre mir, dass die Umsetzuolg der HOllorarkürzung vorerst 
durclI eille Zahlullgseinstelltmg, die unter GOlderem auch die Statikfor 
die Glasfassade beinhaltet, beim GeneralplGOler erreicht wurde. Ein end­
gültiger Abzug werde mit der Schlusshollorarnote erfolgell. 

1 1 . 1  Das Leisrungsverzeichnis wies bei der Verglasung der Patientenzim­

mer im Bereich der obersten 35 cm der Glasscheiben ein spezielles Glas­

design aus, um die Blendwirkung der über dem starren Sonnenschutz 

in die Patientenzimmer einfallenden Sonnenstrahlen abzumindern. Im 

Zuge der Baudurchführung gelangte dieses Glasdesign nicht zur Aus­

fuhrung: standessen wurde der Verglasung nachträglich ein 35 cm breites 

Sonnenschutzglas vorgesetzt, das Mehrkosten von rd 25 000 EUR ver­

ursachte. 

1 1.2 Bei der KAGes bestand keine Klarheit darüber, ob die ausführende Unter­

nehmung eine der Bestellung zuwiderlaufende Glasliererung vorge­

nommen hatte. 

1 1.3 Laut Mirreilung der [(AGes habe sie zwischenzeitlich naclllvdsen kö,men, 
dass die Glasönderullg ohne ilrren Außrag VOll der örtlicheIl Bauaufsicht 
vorgenommen worden war. Deli al/fiilligell Mehraufwand werde sie dalH�r 
bei der örtlichen Bauaujsicht einjorderll. 

12.1 Im zentralen Eingangsbereich des LKH Graz West war im Erdgeschoß 

gegenüber dem Haupteingang in der Empfangshalle eine moderne Rezep­

tion eingerichtet, an der bis zu vier Bedienstete ihren Arbeitsplatz hat­

ten. Die Rezeption war architektonisch und baulich so angeordnet, da.ss 

sich unmittelbar darüber keine Geschoßdecke, sondern ei n sich über 

zwei Etagen erstreckender Freiraum befand. der auf zwei Seiten durch 

Geländer umgeben wurde. 

Diese Geländer sichern die Verkehrswege der öffentlich und ohne Kon­

trollen erreichbaren Zugänge zu dem tageskl inischen Behandlungsbe­

reich sowie einem Bettentrakt der Chirurgie. Der Arbeitsinspekwr sah 

in der Anordnung der Rezeption bisher kein Sicherheitsproblem für 

die dort ihren Dienst verrichtenden Sekretariatsbediensteten. 
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12.2 Der RH sah dagegen in der Anordnung der Arbeitsplätze der Sckrcra­
riatsbediensteten eine Gefahr für die Sicherheit des dort arbeitenden 
Personals durch allenfalls herabfallende Gegenstände. Er empfahl der 
KAGes. in Abstimmung mit dem Architekten und dem ArbeilSinspek­
tor. Überlegungen anzustellen. wie der Arbeitsbereich bei der Rezep­
tion zur Sicherheit der don Beschäftigten durch geeignete Maßnah­
men kosrengünstig umgestaltet werden könnte. 

12.3 Die MGes leilte mit. dass die Empfehlung des RH aufgegriffen und eille 
Überdachullg der Rezeptioll umgesetzt werde. 

1 3  Eine weitere Feststellung des RH betraf die Genehmigung eines Nach­
tragsangebotes durch die KAGes für die Abgeltung der Preiserhöhun­
gen für Wämledämmplatten bei den Baumeisterarbeiten Ausbau. 

14 Zusammenfassend bob der RH folgende Empfehlungen an die KAGes 
hervor: 

( 1 )  Die Bauhermaufgabe wäre effektiver wahrzunehmen. Im Bereich 
der Bauabwicklung wäre eine srichprobenweise inhalt l iche Rech­
nungsprüfung einzurichten. Die Leistungsverzeichnisse soLlten i n  
Hinkunft rechtzeitig vor der Ausscllreibung vom Bauherrn a u f  Voll­
ständigkeit und Schlüssigkeit geprüft werden; eine nachgängige 
Rückkopplung mi t  der Abrechnung wäre vortei lhaft. 

(2)  Ein Baubuch wäre zu FUhren. 

(J)  Auf die zeitgerechte Vorlage der Kalkulationsunterlagen des Auf­
tragnehmers. die der Kalkulation zugronde liegen. wäre zu achten. 

(4) 111 Abstimmung m i t  dem Architekten und dem Arbeitsinspektor 
wären Überlegungen a.nzustellen. wie der Arbeitsbereich bei der Rezep­
tion zur Sicherheit der dort Beschäftigten kostengünstig u mgesta.ltet 
werden könnte. 

BMF 
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Kurzfassung 

S M I  

Wirkungsbereich des Bundesministeriums für Inneres 

Su ndespoli zei direkti on Graz 

Im Zusammenhang mit  der Übertragung der Angelegenheiten des 
Melde-, Pass- und Fundwesens von der Bundespolizeidirektiol1 G raz 
an den Bürgermeister der Landeshauptstadt Graz fehlte ein Perso­
naleinsatzkol1zept. 

Sicherheitswachebeamte wurden zur Betreuung der tech.nischen Ge­
räte der Verkehrsabteilung, zur Auswertung von Radarfilmen sowie 
als Fernmeldetechniker, Kraftfahrzeug-Techniker oder IT -Organi­
satoren eingesetzt. Beim Einsatz von Verwaltungsbediensteten anstalt 
von Sicherheitswachebeamten ergäbe sich ein jährliches Einspa­
rungspotenzial von rd 3 2 5  000 EUR. 

Die gestiegene Zahl von Verkehrsunf:illen verursachte 2002 in der 
Landeshauptstadt Graz 1 1 9  Mill EUR an Folgekosten für Unfälle ohne 
Alkoholeinwirkung. Die Folgekosten von Verkehrsunfällen unter AIko­
holeinfluss betrugen 5,6 M i!1 EUR. 

Die Zusammenarbeit von Sicherheitswache-, Kriminal- und Gen­
darmeriebeamten bei der Bekämpfung der Suchtgiftkriminalität stellte 
ein positives Beispiel für eine zielgerichtete Ermittlungs- und Fahn­
dungsarbeit dar. 

9 1  
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Rech15grundlagen 

Gebarungsenrwicklu.ng 

Sachausgaben 

Personalausgaben 

Personalstand' 

Sicherheitsverwaltung 

Sicherheitswache 

Kriminaldienst 

Kenndaten der BundespoUzeidirektion Graz 

An 10 Abs 1 Z 14 Bundes-Verfassungsgesetz 
An 78c Abs 2 Bundes-Verfassungsgesetz 
Bundespolizeidirektionen-Verordnung, BGBl l l  Nr 56/ 1999 

1998 1999 2000 2001 

in 1 000 EUR 

4 1 56 3 863 3 757 3 651 

38 783 40 228 40 108 39 739 

Anzahl 

229 231  235 223 

869 847 851 827 

1 62 1 60  1 53 1 49 

R 
H 

2002 

4 014  

39 488 

2 14  

8 14  

1 4 1  

. bcsrLZtt' Planstellen jeweils zum 1 .  Jänner 

Prüfungsablauf und 

-gegenstand 

Aufbauorganisation 

92 

1 Der RH überprüfte im April und Mai 2003 die Gebarung der Bundes­

polizeidirek[ion Graz. Zu dem im September 2003 übermittelten Prü­

fungsergebnis nahmen die Bundespolizeidirektion Graz und das BMJ im 

November 2003 Stellung. Der RH erstattete im Dezember 2003 seine 

Gegenäußerung. 

2.1 Die Aufbauorganisation der Bundespolizeidirektion Graz emsprach 

dem Erlass des BMI über den Organisations- und Geschäftsplan der 

Bundespolizeidirektionen außer Wien. Die Übertragung der Kraftfahr­

zeug-Zulassungen an autorisierte Zulassungsstellen der Versicherer 

sowie die bundesweite Übertragung des Melde-, Pass- und Fundwe­

sens an die Bürgermeister reduzierten die verwalrungspolizeilichen 

Aufgaben. 

2.2 Der RH empfahl. die Struktur des Behärdenaufbau umer Berücksich­

tigung des Projektergebnisses über die Zusammenlegung der Wach­

körper Bundespolizei. Bundesgendarmerie und Kriminaldienst sowie 

umer Berücksichtigung des reduzierten Zuständigkeitsbereichs der Bun­

despolizeidirektion Graz zu evaluieren und neu zu gestalten. 

2.3 Laur Stellungnahme des BMI würden die Empfehlullgen des RH im Rah­
"' ... des Projekts über die Zusammenjührtwg der Warltkörper berück­
sichtigt werden. 
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Bundespolizeidirektion Graz 

3.1  Im Juli 2002 erteilte der Bundesminister für Inneres, Dr Ernst Stras­

ser, einen Projektauftrag, die Struktur der Sicherheitswache bei den 

Bundespolizeidirektionen im Hinblick auf eine homogene Organisa­

tionsstrukrur zu reorganisieren. Eine Umsetzung des Projektergebnis­

ses erfolgte nur in Teilbereichen. 

3.2 Der RH empfahl, Projektaufträge nur dann zu erteilen, wenn die Vor­

aussetzungen für eine zeitnahe Umsetzung gegeben sind. 

3.3 Laut Mitteilu"g des BMI sei die UJ/lserzung des Projekrergeb/lisses über 
die ReorgaPlisafioli der Sicl, erh eitswache wegeIl des RegienJJlgsüberei'l­
komme" s über die Zusamme,ifiihrullg der Wachkörper niehr mehr wei­
ler verfolgl wordeIl. 

4.1 Im Rahmen von Verwaltungsreformmaßnahmen nahm die neu errich­

tete Zentrale Personalverwaltung im Juni 2003 den Echtbetrieb auf. 

Damit sollten die Aufgaben der bestehenden drei Personalreferate für 

die Sicherheitsverwaltung, die Sicherheitswache und den Kriminal­

dienst zusammengefiihrt werden. Restagenden der Personalverwalrung 

verblieben jedoch bei den Personal referaten der Wachkörper. 

4.2 Der RH beurteilte die Errichtung einer Zentralen Personalverwaltung 

als zweckmäßig. Er empfahl aber, ihre Effektivität zu evaluieren. Die 

noch bei den Wachkörpern verbliebenen Personalangelegenheiten 

sollten ebenfalls der Zenrralen Personalverwaltung übenragen wer­

den, um zusätzliche Exekutivbeamte im Außendienst einsetzen zu 

können. 

4.3 Laut Srellungnahme des BMI solle die Persollalverwaltung künftig von 
Venuaitullgsbediensreten erledigt werdell. Diese Zielrichru" g werde auch 
bei der Zusammenjührung der Wachkörper verfolgt werden. 

Laut Mil1eilung der BU/ldespolizeidirektioll Graz sei die Erledigullg der 
den Persollolreferarcll der Waehkörper lIerbliebe1len Persol1alaufgabel! 
lIur durch Exckutivbeamte lIIöglic/1. 

4.4 Nach Auffassung des RH können die bei den Personalreferaten der 

Wachkörperverbliebenen Personalangelegenheilen auch von der Zent­

ralen Personalverwaltung vollzogen und dadurch mehr Exekutivbe­

amte ihrer Ausbildung entsprechend eingesetzt werden. 
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5.1 Im Bereich einer Bundespolizeidirektion werden kriminalpolizeiliche 

Belange von der kriminalpolizeilichen Abteilung unter der Verantwor­

tung eines Polizeidirektors wahrgenommen. Der Verfahrensablaufvon 

der Anzeigenaufnahme - sie erfolgt im Wesentlichen durch die Sicher­

heitswache - bis zur Abfenigung an die Staatsanwaltschaft bzw das 

Gericht erfordene bei der Bundespolizeidirektion Graz einen - vor­

sichtig geschätzten - zeitlichen Mehraufwand von durchschnilllich 

JO Minuten pro Akt gegenüber der Bearbeitung im Bereich der Bun­

desgendarmerie; Ursache dafUr war die ZuständigkeiLSveneilung zwi­

schen Sicherheitswache und Kriminaldiensl. 

Dieser Verfahrensablauf bedeutete fUr die Bundespolizeidirektion Graz 

bei rd 18 Joo Anzeigen im Jahr 2002 einen Aufwand von rd 9 000 Ar­

beitsstunden. Ent präche der Verfahrensablauf dem bei der Bundes­

gendarmerie - don erledigt der Anzeigen aufnehmende Gendarmerie­

beamte die Anzeige gerichtsfertig; der Posten-Kommandant genehmigt 

den Akt -, ergäbe sich cin jährliches E insparungspotenzial an Perso­

nalaufwendungen von rd 275 000 EUR. 

5.2 Der RH empfahl, bei der ZusammenfUhrung der Wachkörper auch die 

Vereinfachung der Verfahrensabläufe bei Gerichtsanzeigen analog zur 

Vorgangsweise bei der Bundesgendarmerie zu berücksichtigen. 

5.3 Das BMI teilte mit, diese Empfehlung im RahmeIl des Projekts über die 
Zusammenführullg der Wach körper berücksichtigeIl zu wollell. 

Laut Stellungnahme der BUlldespolizeidirektiol/ Graz ermögliche e der 
bislrer bei deli BUlldespolizeidirekrionen gehandhabte VenualtU/rgsab­
lauf, detaillierte Kelllltllissefiir den Ehrsatl strotegischer Maßllahmen 
zur Krimillalitälsbekämpful/g zu erhaltell. 

5.4 Der RH entgegnete, dass eine Kürzung des Verfahrensablaufes nicht 

notwendigerweise auch einen Infomlationsverlust bedeute; vielmehr 

böte sich die Möglichkeit, durch zielgerichtete Infomlationsbeschaf­

fung zeitnah auf Vorkommnisse reagieren zu können. 

B M !  
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6.1 Anlässlich der Übenragung der Angelegenheiten des Melde-. Pass­

und Fundwesens an den Bürgenneister der LandeshauplStadt Graz wies 

die Bundespolizeidireklion Graz die meisten in diesen Organisations­

einheiten tätigen Bediensteten anderen Aufgabenbereichen vorüber­

gehend zur weiteren Dienstleistung zu. Fallweise behielten die Be­

dien teten ihre bisherigen Arbeitsplätze bei. Eine Entscheidung des BMI 

über die endgültigen Verwendungsänderungen stand noch aus: ein Per­

sonaleinsatzkonzept fehlte. 

6.2 Der RII regte an. die in mehreren Fällen bereits länger als 1 5  Monate 

dauernden vorübergehenden Zuweisungen zu bereinigen und die be­

trotTenen Bediensteten unter Zugrundelegung eines Personaleinsatz­

konzepts endgültig bestimmten Arbeitsplätzen zuzuordnen. 

6.3 Laut Stellullgllahme des BMI "'erde eille elldgültige ElIIscheidulIg dar­
über erst nach Ab clllu55 der Neuorganisatioll der Sicherlleitse.reku­
live' getroff!!11 werdelI kÖ'lIIen, die LU e;'ler weiteml Übenwlulle 1'011 admi­
nistratil'ell Tätigkeiten durcli Ventlalrung5bediellstetc jüllfell werde . 

• Laut drm 5ichf',hf'iISpolilt;gtS�ll bfHfht dit' Sichf'rhf'jl�t'.l"f'lfu(il'(" aus dC'n Sic:hf'r­
hri'(brhordf'n und df'n tlir5f'n btigf'gt'bt'�'f'tf odf'r unlustrlltf'rI WochJtörptm. 

Die BUlldespolizeidirektioll Graz tei/te mit, alle ill illrem Bereich mög­
lichen personellen MaßnahmeIl getroffen ZlI habeIl. 

6.4 Der R l l  wies nochmals darauf hin, dass die Zuweisungen zu anderen 

Aufgabenbereichen nur vorübergehend erfolgten. Den betrotTenen Be­

diensteten wäre im Rahmen eines Personaleinsatzkonzepts endgültig 

ein best immter ArbeilSplatz zuzuweisen. 

7.1 Sicherheitswachebeamten oblag unter anderem die Betreuung von 

der Verkehrsabteilung zugeteilten technischen Geräten und die Aus­

wenung von Radarfllmen; weiters waren sie für die Etat-Verwaltungs­

stelle (MonlUrwinschaft) zuständig. Exekutivbeamte in Sonderver­

wendung wurden al Fernmeldetechniker. Kraftfahrzeug-Techniker und 

IT -Organi alOren eingesetzt. 

7.2 Der RH beanstandete den Einsatz von Sicherheitswachebeamten rur 

diese artfremden Tätigkeiten. Er empfahl, künftig in diesen Bereichen 

Verwaltungsbedienstete einzusetzen, wodurch sich ein jährliches Ein­

sparungspotenzial von rd 325 000 EUR ergäbe. 
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7.3 LaUI deli Slellullgllalrmell der Bundespolizeidirekrioll Graz Ulld des BMI 
würden für die Auswerltlllg der Radarjilme nUllmelrr ullifonnierte Ver­
tragsbediensteIe mit Sonden'er/rag - Orgolle der SrraßcllauJsicht ausge­
bildet ulld eillgeserzl. Hillsichlficlr des Eillsatzes VOll SiclrerheilslVaclre­
beamlell i" deli alIdereIl BereicheIl leille das BMl mit, dass darüber ersl 
"aell VorliegeIl des endgültigeIl KOllzepls flir das Projekt Zusalllmell­
führullg der Wach körper elItschiedeIl werdelI kÖlllle. 

Die BUlldespolizcidirektioll Graz vertrat die A uffas [/lIg, dass derartige 
A uJgabell a usseilli eßlieil VOll S iell er/rei rswoclr ebea m fett wa /rrgellolllmclI 
werdelI kölllrrett. 

7.4 Der RH begrüßte die grundsätzliche Umsetzung seiner Empfehlung. Er 

gab jedoch zu bedenken, dass uniformierte Vertragsbedienstete mit Son­

dcrvertrag - Organe der Straßenaufsicht ihrer speziellen Ausbildung 

em prechend verwendet werden sollten. Für die Auswertung von Radar­

fIlmen wären daher vorzugsweise andere Vertragsbedienstcte einzu­

setzen. 

8.1 Der Sicherheirswache oblagen im Bereich des Straßenverkehrs die Ge­

schwindigkeirskontrollen mit Hilfe von Radar- bzw Lasergeräten (unter 

anderem in der Form von Schwerpunktaktionen) sowie Alkoholkon­

trollen mit AJkomaten. Weiters überwachte sie die Halte- und Parkver­

bote auch in Kurzparkzonen. 

8.2 Der RH empfahl. die Geschwindigkeirskonrrollen nicht nur schwer­

punktmäßig, sondern verteilt über das ganze jahr durchzuführen. Die 

Alkoholkontrollen mit Alkomaten wären zu intensivieren und eine ange­

messene Kontrolldichte sicherzustellen. 

Weiters regte der RH an, an das Bundesland Steiermark heranzutreten, 

um die rechtlichen Voraussetzungen für die Überwachung der Halte­

und Parkverbote in Kurzparkzonen durch private Sicherheitsunter­

nehmungen zu ermöglichen. Alternativ dazu wäre die Überwachung 

durch bestellte Organe der Straßenaufsicht analog der Wiener Lösung 

(Überwachung durch Bedienstete des Magistrats der Stadt Wien, die 

der Bundespolizeidirektion Wien dienstzugeteilt sind ; die Verwaltungs­

strafverfahren führt die Stadt Wien) oder der Villa eher Lösung (Über­

wachung durch private Sicherheitsunternehmungen) anzustreben. 

8 .., 1  
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8.3 Laut Mitteilung des BMI habe sich die Landeshauptstadt Gral aus wirt­
schaftlichen Ertvägungen geweigert, diese Oberwacllungsaufgaben zu 
übenrellmen. 

Laut Stellungnahme der Bundespolileidirektion Graz sei die Landes­
hauptstadt Gral nach dem derzeitigen Gesprächssrand bereit, die Über­
wacllungsorgane lU stellen; die Srrafverfahrell solIteIl aber weiterhin 
VOll der BUlldespolileidirektioll Gral durchgeführt werden. Im Hinblick 
auf die Zuständigkeit der Durclrjiilrnmg der Strafverjalrren bliebenjedocll 
die Ergebnisse de Österreich-Konvenrs sowie der Zusammenlegung der 
Wachkärper abzuwarten. 

8.4 Der RH erachtete ein Zuwarten bis zum Vorliegen von Ergebnissen 
des Österreich-Konvents als nicht zielführend. Er empfahl, die Ver­
handlungen mit der Landeshauptstadt Graz weiterzuführen. 

9.1 Die gestiegene Zahl von Verkehrsunnillen verursachte 2002 in der Lan­
deshauptstadt G raz 1 19 Mill EUR an Folgekosten für Unfalle ohne A1ko­
holeinwirkung. Die Folgekosten von Verkehrsunnillen unter Alkohol­
einnuss betrugen 5,6 Mill EUR. 

9.2 Der RH bewertete die Zusammenarbeit zwischen dem Magistrat der 
Landeshauptstadt Graz, dem Kuratorium für Verkehrssicherheit und 
der Bundespolizeidirektion Graz zur Erstellung von Kollisionsdiagram­
men sowie die darauf beruhenden baulichen, straßenpolizeilichen und 
zielgerichteten Überwachungsmaßnahmen positiv. Er empfahl die Wei­
terfiihrung dieser Maßnahmen. 

10.1 Zur nachhaltigen Bekämpfung der Suchtgiftkriminalität in  der Lan­
deshauptstadt G raz setzte die Sicherheitsdirektion für das Bundesland 
Steiermark eine Sonderkommission, bestehend aus Sicherheitswache-, 
Kriminal- und Gendarmeriebeamten, ein. Gerichtsanzeigen wurden VOn 
den Sicherheitswachebeamten - wie dies auch im Bereich der Bun­
desgendarmerie Praxis ist - selbstständig fertig gestellt. 

10.2 Der RH beurteilte die erfolgreiche Zusammenarbeit dreier Wachkörper 
als ein positives Beispiel für eine zielgerichteIe Erminlungs- und Fahn­
dungsa rbeil. Erempfahl, die Erfahrungen hinsichtl ich der orga nisations­
überschreitenden Zusammenarbeit, der Information der Wachebeam­
len und des nexiblen Personaleinsatzes in das laufende Projekt über die 
Zusammenführung der Wachkörper ei nzubeziehen. 

10.3 Das BMI sagte dies lU. 
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11 Zu ammen fassend hob der RH folgende Empfehlungen hervor: 

R 
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( t )  Die Struktur des Behördenaufbaus wäre i m  H inblick auf die ge­
plante Zusammenlegung der Wachkörper Bundespolizei, Bundes­
gendarmerie und Kriminaldienst zu evaluieren und neu zu gestalten. 

(2)  Bei der Zusammenlegung der Wachkörper wäre die Vereinfa­
chung der Verfahrensabläufe bei Gerichtsanzeigen analog zur Vor­
gangsweise bei der Bundesgendarmerie zu berücksichtigen. 

(3 )  Die den Personal referaten der Wachkörper im Rahmen der Zu­
sammenfiihrung der Aufgaben der drei bestehenden Personalrefe­
rate (SicherheitsverwaJtung, Sicherheitswache, KrimjnaJdienst) ver­
bliebenen Personalangelegenheiten sollten ebenfalls der Zentralen 
PersonalverwaJtung übertragen werden. 

BM!  
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Bundespolizeidirektion Schwechat 

Die Struktur de Behördenaufbaus der Bundespolizeidirektion Schwe­
chat ist den in den letzten Jahren wesentlich reduzierten verwaJtungs­
polizeilichen Aufgaben nicht angepasst worden. 

Die Anzahl der durchschn i tt l ichen Krankenstandstage (Kalender­
tage] pro Bediensteten der Sicherheitswache und des Kriminaldien -
tes der Bundespolizeidirektion Schwechat übertraf im Jahr 2002 den 
Durchschnitt wert aller österreich ischen Bundespolizeidirektionen 
um mehr als das Doppelte. Diese überdurchschnittlich hohe Kran­
kenstandsrate verursachte einen personellen Mehraufwand von rd 
1 ,05 Mill  EUR. 

In den Jahren 1 997 bis 2002 leisteten die Bediensteten der Bun­
despolizeidirektion Schwechat jährlich zwi ehen rd 2 1 6  200 und rd 
290 JOO Überstunden. Die damit verbundene überdurchschnittliche 
psychische und physische Belastung war geeignet, die erforderliche 
Aufmerksamkeit der Bediensteten negativ zu beeinHus en. 

Durchschnittlich 1 8  ausgebildete Sicherheitswachebeamte befassten 
ich mit artfremden Tätigkeiten, wie admjnistrativcn Innendienstauf­

gaben, der Fernsprechverrnittlung, der Verwaltung von Dien t kraft­
fahrzeugen und Besoldung a ngelegenheiten. Bei einem Einsatz von 
Verwaltungsbediensteten anstalt VOn Sicherheitswachebeamten ergäbe 
sich ein jährJiches EinsparungspotenziaJ von rd 488 000 EUR. 

Die ersatzlose AuHösung des mit se"hs dienstführenden Beamten 
besetzten Dauerdienstes zur Wahrnehmung von Kontroll- und Dienst­
führungsaufgaben erbrächte ein jährliches Ein parungspotenzial von 
rd J 4 1  000 EUR. 

Die Kooperation zwischen der motorisierten Verkehrsgruppe der Bun­
despolizeidirektion Schwechat und der nahe gelegenen AußensteIle 
Schwechat der Verkehrsabteilung dc Landesgendarmeriekomman­
dos für N iederösterreich sollte gefOrdert werden. 

Seit der Einrichtung de E i nsatzkommandos Cobra am Standort Wie­
ner Neustadt mit I. Juli 2002 verfügt der Flughafen Wien-Schwechat 
über keine speziell geschulten polizeilichen Einsatzkräfte an Ort und 
SteLle. 

99 

III-77 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)106 von 145

www.parlament.gv.at



Rechtsgrund.lagen 

Gebarungsentw icklung 

Ausgaben 

Einnahmen 

PersonalstandO 

Sichernei ISverw a I wng 

Sicnerheitswache 

Krim inaldienst 

Venragsbedienstete im 
G renzkonlrolldienst 

Kenndaten der Bundespolizeidirektion Scl1wechat 

Art 10 Abs I Z 1 4  B-VG, An 7Bt Abs 2 B-VG, 
Bundespolizeidirektionen-Verordnung, BGBI 11 Nr 56/ 1 999 

199B 1999 2000 2001 2002 

in 1 000 EUR 

I 912  I 942 2 439 2 649 2 902 

1 020 I 140 1 Boo 2 303 I 921 

Anzahl 
40 43 42 41 38 

329 287 283 283 278 

74 76 76 73 70 

55 55 55 55 55 

R 
H 

2003 

3 1 23 

2 560 

38 

278 

66 

55 

� syslcmisitrte PlansteUen jew�ils zum I. Jänner 

Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Aufbauorganisation 

100 

I Der R H  überprüfte von April bis Juni 2003 die Gebarung der Bundes­
polizeidireklion Schwecha\. Zu den im Oktober 2003 zugeleiteten Prü­
fungsmineilungen gab das BMI im Dezember 2003 eine Stellungnahme 
ab. Der RH ersrattele seine Gegenäußerung im Februar 2004. 

2.1 Die Aufbauorganisation der Bundespolizeidirektion Schwechat entsprach 
im Wesentlichen dem Erlass des BMI über den Organisations- und 
Geschäftsplan der Bundespolizeidirektionen außer Wien. Die Übertra­
gung der Zulassung von Kraftfahrzeugen an autorisiene Zulassungs­
stellen der Versicherer sowie die bundesweite Übertragung des Melde-, 
Pass- und Fundwesens an die Bürgermeister reduzienen die verwal­
tungspolizeilichen Aufgaben wesentlich. 

2.2 Der RH empfahl, die StruklUr des Behördenaufbaus unter Berücksichti­
gung des Projektergebnisses über die Zusammenlegung der Wachkör­
per Bundespolizei, Bundesgendarmerie und Krirninaldiensl sowie unter 
Berücksichligung des reduzienen Zuständigkeitsbereichs der Bundes­
polizeidirektion Schwechat zu evaluieren und neu zu gestalten. 

2.3 Laur StellulIgllahme des BMI würden die EmpjelJlulIgrcn des RH im Rah­
me" des Projekts über die Zusollllllellfiihrung der Wo eh körper berüek­
sichrigl werde/!. 
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Personal 

Krankenstandstage 

rMI  

Bundespolizeidirektion Schwechat 

3.1 In der Bundespolizeidirektion Schwechat waren keine eigenen Sachbe­

reiche zur Durchfiihrung luiminalpolizeilicher Ermittlungen nach Umweh­

delikten sowie zur Wahrnehmung kriminal präventiver Aufgaben ein­

gerichtet. 

3.2 Der RII empfahl. künftig eigene Fachgruppen fiir die genannten Bereiche 

einzurichten. 

3.3 Nacll Ansicllr drs BMI s6 die Einricllrung eigener Facllgruppen im gegcn­
sränd/icllrn Fall nielli zu'rckmäßig. weil die Arbeirsau lasrung dadurcll 
nielli zufrieden srellrnd wäre. 

3.4 Der RH erwidene. dass die in Fachgruppen besser mögliche Speziali­

sierung zur Bekämpfung der Umweltkriminalität und zur Wahrneh­

mung kriminalprävenliver Aufgaben positive Auswirkungen auf die 

Qualität der Aufgabenvollziehung zeigen würde. 

4.1 Die Anzahl der durchschnittlichen Krankenstandstage (Kalendenagel 

je Bediensteten der Sicherheitswache und des Kriminaldienstes der 

Bundespolizeidirektion Schwechat übenraf im Jahr 2002 den Durch­

schninswen aller österreich ischen Bundespolizeidirektionen um mehr 

als das Doppelte. Diese überdurchschnittlich hohe Krankenstandsrate 

verursachte einen personellen Mehraufwand von rd 1 .05 Mill EUR. 

4.2 Der RH empfahl. künftig nach eingehender Analyse der Ursachen der 

überdurchschnittlich hohen Krankenstandsrate auch im Imere se der 

Gesundheit der Bediensteten wirksame Steuerungs- und Kontrollmaß­

nahmen zu setzen. 

4.3 Lour rellungnallme des BMI sei die übcrdurcllscllnirrliel, /rolle Kranken­
srandsrale im BemeI, der Bundespolizeidirrkrion SeI,wer/rar LW allem auf 
die problematischen Arbrilsbedingungen. den IIollen A/rersdurchschnin des 
Krimilla/beamrellkorps, auf Diensl- und Fr6zeirunj1ille durcll por!­
ausübungen sowie auf Langzeirkrankensrände vor PensiO/lierungen zu­
rückzufiillren. Von der Bundrspolizridirrkrion SeI,werllar seirn inzwisellen 
verscllicdelle KOlllroll- und Sreuerungsmaßnahmen gerroffen u'orden. die 
insbesOl,derr bei Kurzzeirkrankensländen wirksam werden ollen. 
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5.1 In den Jahren 1997 bis 2002 leisteten die Bediensteten der Bundespoli­

zeidirektion Schwechatjährlich zwischen rd 216 200 und rd 290 300 Über­

stunden. Im Jahr 2002 betrug der monatliche Überstundendurchschnit1 

bei Sicherheitswachebeamten rd 53 Stunden, bei Kriminalbeamten rd 

37 Stunden und beim Grenzkontrolldienst rd 45 Stunden. Rund 76 % 
aller geleisteten Überstunden ;n diesem Jahr entfIelen auf Hauptdienst­

ergänzungen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes ( im Rahmen 

der fiir die jeweiligen Dienststellen vorgesehenen Mindesrpersonalstände). 

5.2 Nach Ansicht des RH waren diese hohen Überstundenleistungen wegen 

der damit verbundenen überdurchschnittlichen psychischen und phy­

sischen Belastung geeignet, die erforderliche AUfmerksamkeit der ein­

gesetzten Bediensteten, und dadurch die Kontrolldichte negat.iv zu be­

einflussen. 

Der RH empfahl, künftig eine Für die Aufgabenerfiillung ausreichende 

Personalausstartung zu gewährleisten. 

5.3 Laut Mitteilung des BMI würdell vor allem Oplimienmgsscllritte lind die 
Eingliederullg der Zollwacllebeamten in das Ilmellressort ei" e ausrei­
cllellde Personalausstattung sicllerstellen. 

6 Weitere Feststellungen und Empfehlungen des RH betrafen 

(I)  die Erarbeilung eines Schulungskonzeprs Für die im Grenzkontroll­

dienst auf dem Flughafen Wien-Schwechat eingesetzten Vertrags be­

diensteten, 

(2) die umgehende personelle Aufstockung der im Bundeskriminalamt 

für die Erarbeitung kriminalpolizeilicher Fortbildungskonzepte zustän­

digen Fachabteilung, 

(3) die hohe Anzahl von Dienstluaftfahrzeugen mit Deckkennzeichen", 

die Einrichtung eines Fahrzeugpools, die mangelhafte Führung und 

Kontrolle der Fahrtenbücher, die fallweise mangelhafte Aufnahme von 

Verkehrsunfallen mit Dienstkraftfahrzeugen durch die Bundespolizei­

direktion Schwechat sowie 

• 1.Us�hzliche Kfz-Kennzeichen. die rur spezielle sicherheitspolizciliche Einsätze zur 
Vorfügung stehen 

(4) die Höhe der Mielkosten und das unzweckmäßige Raumkonzept für 

den Hauptstandon Wiener Straße I )  bzw die nicht erforderliche Anmie­

lung von Lagerräumen. 
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Artfremde Tätigkeiten 

Dauerdienst der 

Sicherheitswache 

BMI 

Bundespolizeidirektion Schwechat 

7.1 In der Bundespolizeidirekrion Schwechat waren 1 8  ausgebildete Sicher­

heitswachebeamte mit der ausschließlichen Vollziehung administrativer 

Innendienstaufgaben, wie zB der Fernsprechvermittlung, der WarTung 

und Instandhaltung fernmeldetechnischer Anlagen, der Verwaltung 

der Dienstkraftfahrzeuge, der technischen Betreuung der IT -Anlagen 

sowie mit Besoldungs- und Verrechnungsangelegenheiten befasst. 

7.2 Der RH beurTeilte den Einsatz von ausgebildeten Sicherheitswachebe­

amten rur diese arTfremden Tätigkeiten als unzweckmäßig. Er emp­

fahl, künftig in diesen Bereichen ausschließlich Verwaltungsbediens­

tete einzusetzen, wodurch sich ein jährliches Einsparungspotenzial 

von rd 488 000 EUR ergäbe. 

7.3 Laur Srellung'lOhme des BMI sei es grundsärzlich besrrebr, Sicherheir -
wachebeanlle ihrer Ausbildung enrsprechend im Exekurivdiensr einw­
serzen bzUi sie in deli Exekurivdiensr zurückzufohren. Diese grundlegende 
Halrung werde besonders im laufenden Reorganisarioltsprozess über die 
Zusamme'tjührung der Waehkörper ihren Nieder ehlag fll1den. 

8.1 Im Zentralinspektorat der Sicherheitswache war ein mit sechs diensl­

führenden Beamten besetzter Dauerdienst zur Wahrnehmung von Kon­

troll- und Dienstführungsaufgaben eingerichtet. Bereits in den Jah­

ren 1995 und 1998 hanen der Generalinspizierende der Sichcrheils­

behörden und die Innenrevision des BMI die ersatzlose Auflösung des 

Dauerdiensles empfohlen. 

8.2 Der RH wies darauf hin, dass die ersatzlose Auflösung des Dauerdienstes 

bei der Bundespolizeidirektion Schwechat ein jährliches Einsparungs­

potenzial von rd 341  000 EUR mit sich brächte. Er regte an. auch bei 

anderen Bundespolizeidirekrionen (Eisenstadt, Leoben. Steyr. St Pölten, 

Villaeh, Wels und Wiener Neustadt) die Auflösung der Dauerdienste 

zu prüfen Uährliche Einsparungspotenzial rd 2, 1 Mill EUR). 

8.3 Laur Mirreilung des BM/ werde ersr nach Abschluss des Projekrs über die 
Zusammeltjührun9 der Wachkörper eine Aussage über die Zukunft des 
Dauerdiensres gerroffelt wf'rdf'n kö,men. 

8.4 Der RH wiederholte seinen Hinweis auf das hohe Einsparungspotenzial 

bei ersatzloser Auflösung des Dauerdienstes. 
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9.1 Kriminalbeamte waren mit der automalionsunterstützten Erfassung von 

Fingerabdrücken auf dem Flughafen Wien-Schwechat beauftragt. nicht 

jedoch mit der Wahrnehmung kriminalpräventiver Aufgaben. 

9.2 Der RH empfahl, künftig für die automationsunterstützte Erfassung 

von Fingerabdrücken Sicherheit wachebeamte einzusetzen, weil es sich 

bei dieser Tätigkeit um keine kriminalpolizeiliehe Kemaufgabe handelt. 

Die Wahrnehmung kriminalprävemiver Aufgaben sollte hingegen durch 

einen spezialisierten Kriminalbeamten erfolgen. 

9.3 Laur Srellullgllahme des BMI sei der Eillsarz /'0/1 Sicherheirswacllebeam­
rell zur Ablla/lme VOll Fillgerabdriickel1 Iliehr opporrwl, weil dies für sie 
eille weirere Arbeirsbelasllmg darstelleIl luürde. Nach Auj1lebullg der im 
Gefolge der welrweiren lUlla/llne rerrorisri eher Akre erhöhrell Sieller­
lIeirssrufe auf dem Flugllafell Wiell-ScI,wecltar würdell die Krimillal­
beal1uell wieder verstärkr Kemaufgabell wallmehmel1. 

9.4 Der RH verwies hinsicht lich der automationsunterslÜtzten Erfassung 

von Fingerabdrücken auf die Grenzgendarmerie. bei der im Grenzdienst 

erkennungsdienstliche Behandlungen (Abnahme von Fingerabdrücken, 

Fotografien ua) überwiegend durch Venragsbedienstete erfolgen. 

1 0.1 Die Bundespolizeidirektion Schwechat stationierte auf dem Stützpunkt 

Mannswörth eine motorisierte Verkehrsgruppe für Verkehrsüberwa­

chungsaufgaben und ein Verkehrsunfallkommando. Nur rd 3,7 km von 

diesem Stützpunkt entfernt war die AußensteIle Schwechat der Verkehrs­

abteilung des Landesgendarmeriekommandos für Niederösterreich ein­

gerichtet. 

10.2 Der RH beurteilte die räumliche Nähe der beiden mit nahezu deckungs­

gleichen Aufgaben befassten Dienststellen als ineffIzient. Er empfahl, 

künftig die Kooperation zwischen den beiden Dienststellen zu fördern 

und mittelfristig einen gemeinsamen Standort anzustreben. 

10.3 Laur Mirteilullg des BMI würdell die Empfelilungen des RH bei der Projekt­
arbeir über die lusarmlllmfüllrullg der Waellkörper beriieksiellrigr werdell. 

1 1 . 1  Die Bundespolizeidirektion Schwechat ersuchte das Amt der Nieder­

österreichischen Landesregierung um Prüfung, ob im Zuge der Errich­

tung der Wiener Außenring Schnellstraße S I  (Verbindungsstraße zwi­

schen der Süd- und der Ostautobahn) cin Komrollplatz zur Vornahme 

von Verkehrskontrollen errichtet werden könne. Die Errichtergesellschaft 
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Bundespolizeidirektion Schwechat 

Österreich ische Autobahnen- und Schnellstraßen-Gesellschaft mbH 
teilte daraufhin der Bundespolizeidirektion Schwechat mit, die Errich­
rungskosten von rd 2 Mill EUR könnten sich keinesfalls amortisieren. 
Es würden aber drei Kontrollbuchten' errichtet werden . 

. seitlkh(' Erweiterung einer Richtungsfahrbahn 

11 .2  Nach Auffassung des RH sind Kontrollbuchten, vor allem wegen der 
fehlenden infrastrukturellen Voraussetzungen und der Gefahrdung von 
Komrollorganen, zur Durchführung von Kontrollmaßnahmen nicht 
ausreichend. Der RH empfahl, die Verhandlungen zur Errichtung eines 
Kontrollplatzes zu intensivieren. Dabei sollten nicht nur die Errich­
tungskosten, sondern auch die Erhöhung der Verkehrssicherheit berück­
sichtigt werden. 

1 1 .3 Laut Stellungnahme des BMI sei die Forderung, auf dn im Bau befind­
liche/I Wieller Außenring Schnellst raße S I einen KOllrrollplatz einzu­
richten, 1'011 der BUlldespolizeidirektion Scillvechar all die ÖSlerreichische 
AUlObahnen- und Sclllle/lslraßell-Gesdlschaft mbH herangerragell lVordell. 
Nach derzeitigem Stand seieIl nur Alllw/rebuchtell ulld Absrellmöglich­
keileIl für Kraftfahrzeuge gep/alll. 

1 1 .4 Der RH verblieb bei seiner Ansicht, dass ein derartiger Komrollplatz von 
grundlegender Bedeutung für die Verkehrssicherheit dieser Region ist. 

12.1 Das BMI richtete Mitte der BOer Jahre - vor allem als Reaktion auf den 
Terrorüberfall auf den Flughafen Wien-Schwechat Ende 1 9B5 - bei der 
Bundespolizeidirektion Schwechat das Mobile Einsatzkommando ein. 
Das Kommando wurde für das sicherheitspolizeiliche Einschreiten bei 
bedeutenden und Aufsehen erregenden Straftaten (Terroranschläge, 
Geiselnahmen usw) ausgebildet und ausgerüstet. 

Mit I .  Juli 2002 richtete das BMI das Einsatzkommando Cobra am 
Standort Wiener Neustadt ein, das die Aufgaben des Mobilen Einsatz­
kommandos nach dessen Auflösung übernahm. 

12.2 Der RH hielt die Stationierung einer Sondereinheit am Flughafen Wien­
Schwechat oder in seiner unmittelbaren Nähe für erforderlich, um zeit­
nahe Einsätze zu gewährleisten. Als kurzfristige Lösung sollte vorerst 
eine Arbeitsgruppe der befassten Dienststellen taktiscbe Imervemions­
lösungen im Hinblick auf terroristische Bedrohungen erarbeiten. 
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12.3 Laur Stellungnahme des BMI werde die sicl.erheilspolizciliche SOllderver-
50rgl/llg des Flughafens im Rahmen des Projekts über die ZusallllllenJüh­
rung der Wachkörper berück ichtigt werden. 

12.4 Nach Auffassung des RH besteht unbeschadet dieser Bemühungen des 

BMI die dringende Notwendigkeit zur Erarbeitung taktischer Interven­

lionslösungen im Hinblick auf terroristische Bedrohungen. 

13 Weitere Feststellungen und Empfehlungen des RH betrafen 

( 1 )  die gleichzeitige und infolge des außergewöhnlich hohen Arbeitsan­

falls und Verantwortungsbereichs unzweckmäßige Leitung der krimi­

nalpolizeilichen Abteilung und des Strafamtes durch nur einen Abtei­

lungsleiter, 

(2) die verbesserungsbedürftige Aufgabenteilung zwischen Sicherheits­

wache- und Kriminalbeamten, 

(3) die kostensparend durchgeführten Schnellrichtereinsätze sowie 

(4) die erfolgreiche Tätigkeit der motorisierten Verkehrsgruppe, insbe­

sonders die hohe Anzahl an Kontrollen und festgestellten Verstößen 

gegen Straßenverkehrsvorschriften sowie weitere Normen dieses Be­

reichs (zB Gefahrenguuransporte). 

14 Zusa m menfas end hob der RH folgende Empfehlungen hervor: 

( I )  Die Struktur des BehördenauJbaus wäre im Hinblick auf die geplante 

Zusammenlegung der Wach körper Bundespolizei, Bundesgendarme­

rie und Kriminaldienst zu evaluieren und neu zu gestalten. 

(2) Für die Aufgabenerfüllung wäre künftig eine ausreichende Per­

sonalausstattung zu gewährleisten. 

(3) Für artfremde Tätigkeiten ollten künftig statt ausgebildeten Si­

cherheitswachebeamten ausschließlich Verwaltungsbedienstete ein­

gesetzt werden Uährliches Einsparungspotenzial rd 488 000 EURl. 

(4) Der Dauerdienst der Sicherheitswache sollte ersatzlo aufgelöst 

werden Uährliches E insparungspotenzial rd 2 , 1  Mill  EUR). 

[5) Die Verhandlungen zur Errichtung eines Kontrollplatzes auf der 

Wiener Außenring Schnellstraße S I sollten i n tensiviert werden. 
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Kurzfassung 

BMI  

Dienstzeitsysteme 

Die Rechtsgrundlagen rur die Dien tzeitregelullg gingen bis auf das 
Jahr 1 9 7 3  zurück. In E inzelbereichen bestanden Divergenzen zwi­
schen Bezug nehmenden Gesetzen, Verordnungen und Erlässen. 

Dienstzeitsysteme und Stellen plan (Anzahl der Bediensteten je 
Dienst teIle) solllen aufeinander abgestimmt sein ;  die Stellenpläne 
wurden jedoch i nsbesondere auS budgetären Gründen reduziert, so 
dass die Funktionalität der Dienstpläne nur durch Mehrdienstleis­
lungen aufrec.ht erhalten werden konnte. 

Die Dienstpläne allen vielfach ein Überschreiten der Höchstgren­
zen der Dienstzeit vor. 

Kenndaten zu den Dienstzeitsystemen 
im Bereich des BMJ 

Anzahl 

Mitarbeiter' 30 288 

davon 

in der Sicherheilsvenvaillmg 3 664  

im Krimina/diensl 2 299 

im Sicherheilswachdie/lsl 9 843 

im GendarmeriediensI /4 482 

.. 
:rum 1 Jt1.nner 2003 
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1 Der RH überprüfte im November und Dezember 2002 die Gebarung 

des BMI in Bezug auf seine Dienstzeitsysteme. Zu dem im Juni 2003 

übermittelten Prüfungsergebnis nahm das BMI im Oktober 2003 SteI­

lung. Der RH erstattete seine Gegenäußerung im Jänner 2004. 

2.1 Bei der Polizei und der Gendarmerie waren unterschiedliche Dienstzeit­

regelungen in Geltung, deren Rechtsgrundlagen bis auf das Jahr 1 973  

zurückgingen. Richtlinien der EU, zB über bestimmte Aspekte der 

Arbeitszeitgestaltung, erfordenen eine Neugestaltung dieser Rechts­

vorschriften. In Einzelbereichen bestanden jedoch Divergenzen zwi­

schen Verordnung und Gesetz bzw zwischen Erlässen und Verord­

nung. 

2.2 Der RH empfahl, die Rechlsgrundlagen ftir die Dienstzeitregelung gesel­

zeskonform zu harmonisieren. 

2.3 Laut Stellungnahme des BMI sei die notwendige Harmonisierung der 
Vorschriften im Rahmen der UmseTZung der Zusammenlegung der Wach­
körper Polizei und Gendarmerie geplanr. 

3.1 Zur Bewältigung der Aufgaben der Exekutive beslanden im Bereich 

des BMI unterschiedliche Dienstzeitsysteme. 

- Im Bereich der Sicherheitsverwaltung war grundsätzlich ein Nor­

maldiensl (acht Stunden an Arbeitstagen) vorgesehen. 

- Bei den Wach körpern der Sicherheitswache und dem Kriminalbe­

amtenkorps war ein Schicht- und Wechseldienst vorgesehen, der in 

Form von Vier-, Fünf- oder Sechs-Gruppendienst(-tagen) erbracht 

wurde. 

- Die Bundesgendarmerie leistete ihren Dienst vorwiegend nach 

Diensrplan (Neufesllegung für jeden Monat). 

3.2 Das BMI konnte keine Unterlagen vorlegen, aus denen hervorging, nach 

welchen Kriterien die Dienstzeitsysteme festgelegt worden waren. 

3.3 Laut Milleilung des BMI seit geplant, für den künftigen gemeinsamen 
Wach körper Polizei und Gendarmerie ein einheitlichesfteribles Basis­
system ausll/arbeiten. 

GMI  
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Dienstzeitsysteme 

und Stellen plan 

Dienstzeitsysteme 

•. 1 ( l i  Für die Mehrgruppen-Dienstzeitsysteme war eine bestimmte Perso­

nalmindeststärke erforderlich. Dienstzeitsystem und Stellenplan waren 

daher aufeinander abzustimmen. Die Stellenpläne wurden jedoch ohne 

Rücksicht auf die Dienstpläne, insbesondere aus budgetären Gründen 

reduziert, so dass die Funktionalität der Dienstpläne nur durch Mehr­

dienstleistungen aufrecht erhalten werden konnte. 

Die Unausgewogenheit von Dienstplan und Personalstärke wurde 

zudem durch Dienstzuteilungen zu anderen Dienststellen verschärft. 

So waren zB mit Stichtag 25. Juni 2002 69 Beamte aus Niederöster­

reich anderen, außerhalb von Niederöstcrreich liegenden Dienststel­

len, zugeteilt. 

(2) Die Anzahl der Planstellen für den Exekulivbereich verringerte sich 

von 1 995 bis 2002 folgendermaßen: 

Sicherheitswachebea m te Kriminalbeamte Gendarrneriebea mte 

1995 
2002 

Verringerung 

8MI 

10 90J 
10 0 1 7  

886 

2 6J9 
2 4JJ  

206 

1 4 577 
I J J51  

1 226 

Es wurden somit bei der Polizei I 092 und bei der Gendarmerie 

I 226 Planstellen bzw jeweils 8 % eingespart. Außerdem waren im 

Jahr 2002 bei der Polizei 2 1 8  Karenzierungen sowie 102 Teilzeitbe­

schäftigte und bei der Gendarmerie 100 Karenzierungen sowie 1 28 Tei l­

zeitbeschäftigte zu berücksichtigen . 

•. 2 Der RH regte an, die erforderliche Personalstärke für die einzelnen 

Dienststellen und Dienstzeitsysteme festzulegen. Bei Unterschreiten 

der Mindestpersonalstärke [zB wegen Personaleinsparungen) wäre auf 

ein Dienstzeitsystem mit geri ngerem Personalbedarf zu wechseln, zB 

vom Sechs- auf den FÜnf-Gruppendiensl. 

•. 3 Lauf Stellungnahme des BMI beabsichtige es, mit eillem lleUell Diellst­
zeitsystem VOll starreIl Gruppellsystemell abzugehell Ulld deli Personal­
einsatz nllr mehr aufgrulld des Aufgabell/ll/lfangs fes/zulege", 

109 
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Beispiele der Dienstplangestaltung 

Kriminalpolizei 

Datenstation der 

Sicherheitsdirektion 

Oberösterreich 

1 10 

5.\ Die Dienstpläne im Kriminaldienstbereich waren sehr unterschiedlich; 

so bestanden bei der Kriminalpolizei der Bundespolizeidirektion Wien 

bis zu 1 9  unterschiedliche Dienstpläne. Manche wurden nur für drei 

oder vier Beamte angeordnet. Bei der Bundespolizeidirektion Wien war 

das Vier-Gruppensystem, bei der Bundespolizeidirektion Wiener Neu­

stadt hingegen das Fünf-Gruppensystem eingeflihn. 

Zur Entlastung der Kriminalbeamten wurde bei den Bundespolizeidi­

rektionen die Bearbeitung bestimmter Kriminalf,lIIe in unterschiedli­

chem Ausmaß der Sicherheitswache übenragen. 

Sei manchen Dienststellen sahen die Dienstpläne ohne erkennbare Not­

wendigkeit Überstunden vor. Beim Kriminalpolizeilichen Beratungs­

dienst der Bundespolizeidirektion Wien stimmten die Öffnungszeiten 

nicht mit dem Dienstplan überein, so dass regelmäßig Überstunden 

anfielen. 

5.2 Der RH regte an, die verschiedenen Dienstzeitsysteme in Bezug auf 

KriminalitätsentwickJung und AufkJärungsquoten zu untersuchen. Wei­

ters empfahl er. die Dienslpläne auf vermeidbare Überstunden hin zu 

prüfen. 

5.3 Laut Mirrei/ung des BM/ würdell bei der Zusamme'ifiihrung der Wach­
körper Ulld der damit verbunderre'l Neustrukwrienwg des Kriminal­
diellstes sowohl die Dienstzeiten als auell die Öffnungszeiten des Kri­
minalpolizei/icherr 8erafllllgsdienstes neu überdacht werden. 

6.1 Bei der Datenslation der Sicherheilsdirektion Oberästerreich war nach 

dem Dienstplan grundsätzlich an zwei Tagen in der Woche ein zwölf­

stündiger und an zwei Tagen ein achtstündiger Dienst vorgesehen. 

Jeder fünfte Tag war dienstfrei. Zusätzlich war ein zwölfstündiger 

Joumaldienst eingerichtet, der im Anschluss an einen Zwälf-Stunden­

Dienst zu leisten war. Somit fielen regelmäßig 24-Stunden-Dienste 

bei nachfolgender DienstfreisteIlung an. 

BMI 
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Höchstgrenzen der 
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B"'I  

Diese waren zum Abbau der außerordentlich hohen Aktenrückstände 

(mit Stichtag l .  September 2002 rd 1 7  000 Akten) vorgegeben. Die 

Rückstände waren unter anderem aufein Erkenntnis des Verfassungs­

gerichtshofes zurückzuführen. das die Vcrpnichtung zur löschung von 

Speicherungen im Kriminalpolizeilichen Aktenindex, zB bei Einstel­

lung eines Strafverfahrens, beinhaltete. Trotz der hohen Bearbeitungs­

rückstände waren die Dateneingaben vor allem während der Überstun­

den und Journaldienste eher gering. 

6.2 Der RH erachtete den Diensrplan der Datenstation für unzweckmä­

ßig. Die 24-Stunden-Dienste an den Bildschirnlcingabegeräten stan­

den nicht nur i m  Widerspruch zu den höchstzulässigen Grenzen der 

Dienstzeit, sondern waren auch wegen der gesundheitlichen Belastung 

nicht geeignet, hohe Arbeitsleistungen zuzulassen. Er empfahl, grund­

sätzlich achtstündige Dienstlouren anzustreben. 

6.3 Laul Stellungnahme des BMI sei der Empfelllung des RH insoweit Rech­
nU'Jg getrage'1 worden, als zur Steigerung der Effizienz ulld Eifektit'i­
räf lIorers/ probeweise eill lieues Diellstzeirsyslem, das i" erste, Lillie 
achtstü,1dige Dienste vorsieht, eingefiill" worden war. 

7.1 Das BMI regelte mit einem 2002 in Kraft gesetzten Jahresarbeitszeit­

modell die generelle Einführung der Gleitzeit für den Normaldienst­

plan, die Planung der auromationsunterstützten Erfassung der Dienst­

zeit sowie die Ausgleichsmöglichkeiten von Mehrdienstleistungen. Ein 

grundsätzlich neues Dienstzeitsystem wurde mit dem Jahresarbeits­

zeitmodell nicht eingeführt. 

7.2 Der RH empfahl eine umfassende Neuregelung der Dienstzeit. 

8.1 Die Höchstgrenzen der Dienstzeit waren von der EU-Richtlinie 93/ t04/ 

EG vorgegeben und im § 48a des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1 979 

festgelegt. Demnach sollte die Tagesdienstzeil 1 3  Stunden nicht über­

schreiten und die Wochendienstzeit innerhalb eines Durchrechnungs­

zeitraums von 1 7  Wochen nicht mehr al 48 Stunden betragen. Die 

Dienstpläne sahen jedoch vielfach eine Überschreitung dieser Höchst­

grenzen vor. 

1 1 1  
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Nach den Ausnahmebestimmungen des § 48f des Beamten-Diensl­

rechtsge elzes 1979 sind die gesetzlichen Bestimmungen über die 

Höchslgrenzen der Dienstzeit unter anderem auch im öffentlichen 

Sicherheitsdienst .. insoweit nicht anzuwenden, als die Besonderhei­

ten dieser Tätigkeiten einer Anwendung dieser Bestimmungen zwin­

gend entgegenstehen". 

8.2 Der RH regte an, die Höchstgrenzen der Dienstzeit grundSätzlich ein­

zuhalten und die Ausnahmebestimmungen nur in zwingenden Anlass­

foiJlen anzuwenden. 

8.3 Laut Mineilung des BMI erforderteIl die Eigenon des Diellstes sowie 

soziale Erwäglmgell (zB AllreiseIl zum arenzdienst weil über JOD km) 

ill mallchen Fällen ein Überschreiten der im Beamten-Dienstrecl!tsge­

setz / 979 definierten Höcl,srgrellze". 

Die Schlussfolgerung, dass die Ausnahmeregelungen nur Jür zwi/lgende 

AnlassJälle geiteIl, seijedoch niCht unbedingt geboten. Die Erläurerull­

gen zur Diellstrec!lIs-Novelle 1 997 ließe" erkellllell, dass eille Über­

sc!lreitul,g da 11 " gereChtfertigt sei, wellll der Bediellstete wr ErJüllullg 

seiller Aufgaben das Zeit limit "u " bedillgt" überSChreiten muss. Das 

BMI räumte jedoch eill, dass der dem Dienstgeber obliegenden Fiirsor­

gepjlicht mehr Gewic!,t zukommen sollte. 

9.1 Die Personaleinsparungen bei der Exekutive fühnen auch bei gleich 

bleibender Außendienstverpflichrung zu einer geringeren Außendienst­

präsenz. So betrug die Personalreduktion im Außendienst bei der Bun­

despolizeidirektion Unz von Jänner bis November 2002 rd 5 % (62 1 
bzw 589 Mitarbeiter). 

Außerdem wurden zahlreiche Aufgaben, die im Wachzimmer zu erledi­

gen waren, wie zB Einvernahmen oder die Aklenbearbeirung von Kri­

minalfallen, dem Außendienst zugerechnet. Nachvollziehbare Unter­

lagen über die tatsächliche Außendienstpräsenz der Exekutive lagen 

nicht vor. 

B"II  
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Bezugsberechnung 
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Dienstzeitsysteme 

Bei einem unangemeldeten Besuch in einem Linzer Wachzimmer zur 

Nachtzeit stellte der RH fest, dass die Eintragungen im Dienstplan über 

den Außendienst mit dem tatsächlich geleisteten Außendienst nicht 

übereinstimmten. Auch aus dem Wachzimmerrapport (täglicher Auf­

trag und Nachweis über die Tätigkeit) war zu ersehen, dass die Außen­

dienstverpflichtung nicht in vollem Umfang geleistet wurde. 

9.2 Der RH bemängelte die ungenügenden Aufzeichnungen über den 

Außendienst und wies darauf hin, dass eine Personalreduktion bei 

der Exekutive auch bei pflichtgemäßer Aufgabenerfiillung zu einer 

Verminderung des Sicherheilsniveaus fUhren kann. Er empfahl, ver­

stärkt auf die Einhalrung der Außendiensnäligkeil zu achten. 

9.3 Laut Stellungnahme des BMI werde eille möglichst hohe Außelldienst­

leisrullg angestrebt. Für die Einhaltung des mindestens 66 %igell 

Außendiellstall,eils jedes einzelnen Bediensreten sei der ulmlittelbare 

Vorgesetzre verantwortlich. Unter dem _unmittelbaren Erekutivdiellst­

sei allch die Einvernahme von Tatverdöc/uigen am Gendarnlerieposren 

bzw Wachzimmer zu subsumieren. 

9.4 Der R H  sah Diensrverrichtungen am Gendarmerieposten bzw Wach­

zimmer - zu welchem Zweck auch immer - nicht als Außendienst 

an. 

10.1 Die Berechnung der Bezüge der SicherheilSorgane basiert auf einer 

Vielzahl von Rechtsnormen. Für Exekutivbeamte sind zB eine Wach­

dienstzulage, eine Gefahrenzulage sowie eine Vergütung fUr Erschwer­

nisse und Aufwendungen des Exekutivdienstes im Nachtdienst gesetz­

lich festgelegt. 

10.2 Der RH empfahl, im Interesse einer Vereinfachung der Bezugsberech­

nung eine Straffung des Besoldungssystems anzustreben. 

10.3 Laul Mitteilung des BMI sei die traffung des Zulagenwesens ohnedies 

eine Intention des BMI, die legistisclre Federfüh rung liege jedoch beim 

BKA. Eine Neuregelurrg werde im ZusammerrllGng mit dem Beamren­

DienslTccl,tsgeserz 1 979 OI'geslTebt. 

1 1 3  
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1 1. 1  Als Einsparungsziel setzte das BMI eine Senkung des Mchrdienstleis­

rungsaufkommens auf ein Niveau von 20 % unter dem Erfolg des Jah­

res 1999 fest. der mit rd 2 1 4  Mill  EUR ausgewiesen wurde. Dieses Ein­

sparungsziel konnte nicht erreicht werden. Weiters wurden die durch 

Freizeitausgleich abgegoltenen Mehrdienstleistungen nicht erfasst. 

1 1.2 Der RH beFand, dass Einsparungsvorgaben lediglich finanzieller Natur 

durch die vermehne Inanspruchnahme von Freizeitausgleich, insbe­

sondere im Verhältnis von I : 1 ,5, unterlaufen werden können; die 

damit verbundene Reduzierung von Dienststunden kann die Aufga­

benerfüllung behindern. 

Aus volkswinschaftlicher Sicht ist nach Ansicht des RH zu beachten, 

dass überhöhte Ein parungen bei der Exekutive zu einer Senkung des 

Sicherheitsniveaus führen können; dessen Folgen, wie zB höhere Kri­

minalitätsko ten, müssten letztlich von Dritten (private Haushalte, Ver­

sicherungen usw) getragen werden. 

11 .3  Laut StellwlgnallOne des BMI würden derleir en/sprer/lende Conlrol­

/jng-Srrukrurell Ilillsicirtlich der Einsparungszieie aufgebaur. 

12 Sonstige Feststellungen des RH betrafen unter a nderem 

den Rückgang von Überstunden beim Mobilen Einsatzkommando 

in Wien nach Einführung eines neuen Dienstplans, 

die 0 genannte Hotelkontrolle, 

die Ruhepausen im Exekutivdienst, 

die Ncbentäligkeiten, 

die Akontierung von Überstunden, 

die Bemessu ng der Joumaldienstzulage, 

die Zeitgutschriften für Nachtdienste sowie 

die Zeiterfassung. 

SM! 
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Dienstzeitsysteme 

13 Zusammenfassend hob der RH folgende Empfehlungen hervor: 

( I )  Die Rechtsgrundlagen Für die Dienstzeitregelung sollten geset­
zeskonform harmonisiert werden. 

(2) Die Dienstpläne sollten auf vermeidbare Überstunden hin geprüft 
werden. 

( 3 )  Die Höchstgrenzen der Dienstzeit wären einzuhalten; die im 
Beamten-Dienstrechtsgesetz 1 979 vorgesehenen Ausnahmebestim­
mungen wären nur i n  zwingenden FäHen anzuwenden. 

(4) Auf die Einhaltung der Außendiensttätigkeit wäre verstärkt zu 
achten. 

(5) Es sollte eine Straffung des Besoldungssystems im Interesse einer 
Vereinfachung der Gehaltsverrechnung angestrebt werden. 

(6) Die Dien tzeit sollte umfassend neu geregelt werden. 

1 1 5  
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Kurzfassung 

Prüfungsablauf und 

-gegenstand 

BMJ 

Wirkungsbereich des Bundesministeriums für Justiz 

J u stizwachschule 

Die Juslizwachschule war aufgrund der Aufgabenverteilung zwischen 
ihr und dem BMJ "ein verlängerter Arm des BMJ", der wirtschaft­
lich der Justizanstalt Wien-Josefsladt eingegliedert war. Eine lau­
fende Anpassung der Lehrpläne und eine Abgrenzung zwischen den 
Grundausbildungslehrgängen sind nicht vorgenommen worden. 

Die Justizwachschule verfügte im Gegensatz zu dem für die Fort­
bildung zuständigen Fortbildungszentrum Strafvollzug über kein 
eigenes Budget. Überdies fehlten Anforderungsprof,le, Ausbildungs­
strategien und PersonalentwickJungskonzeple. 

Kenndaten der JustizwachschuJe 

Rechlsgrundlagen Dienstzweigeverordnung fllr Wachebeamle im Bundes­
dienst, BGBI Nr 260/1954; 

Aufgaben 

Standort 

Prüfung vorschriften, AmlSblan der öSlerreichischen 
JuslizverwallUng Nr 20-22/1956, BGBI Nr 334/1965: 

Verordnung über die Grundausbildung für die 
Verwendungsgruppe A in den Juslizanstalten und in der 
Bewährungshilfe, BGBI Nr  628/1982 

Grundausbildung der Justizwachebeam!en der 
Verwendungsgruppen E2c/E2b. E2a, E I  und A" 

ist Wien mit den Auß nstellen Justizans!al! 
Wien-JosefSladt, Stein. Linz und Graz-Karlau 

" Erläuterung d .. Verwendungsgruppen: E2c-Beamte in der Grundausbildung für den 
Exekutivditn5t. E2b-tingeteilte Btamte. E2a-dien tfUhrTnde Beamtt. E I -leilende �amte. A-Höherer Dienst 

1 Der RH überprüfte im November und Dezember 2002 die Gebarung 
des BMJ in Bezug auf die Justizwachschule. Zu den im April 2003 
übermittelten Prürungsmitteilungen gab das BMJ im Juli 2003 eine 
Stellungnahme ab. Der RH erstattete im Oktober 2003 seine Gegenäu­
ßerung. 

1 1 7  
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2.1 Die wesentl ichen Rechtsgrundlagen für die Justizwachschule steil­

ten die verschiedenen Prüfungsvorschriften aus dem Jahr 1 956 für 

den Justizwachdienst dar. Die 1 947 errichtete Justizwachschule ver­

fUgte bis zum Ende der Gebarungsüberprüfung über kein eigenes Sta­

tut. das ihre organisatorische Stellung. die Aufgaben und den Schul­

betrieb regelte. 

2.2 Der RH empfahl. ein eigenes Statut nach dem Vorbild der Justizschu­

len sowie zeitgemäße Prüfungsverordnungen zu erlassen. 

2.3 Laut Stellul/gl/ahme des BMJ werde die Ausarbeitung eines Statuts 

I/ach Abschluss der Ausbildul/gsreform il/ A I/griff zu I/ehmen seil/. 

Weiters würde'l die Ausbildul/gsvorschrijlel/ neu gestaltet werden. 

3 . 1  Seit dem I .  Jänner 2002 unterstand die Justizwachschule organisato­

risch zwei Abteilungen des BMJ (Fachaufsicht) und dem Oberlandes­

gericht Wien (Dienstbehörde erster Instanz). 

3.2 Die Ablauforganisation war insbesondere im Bereich des Aufnahme­

verfahrens in den Justizwachdienst und der Zulassung zu den Grund­

ausbildungslehrgängen - unter anderem wegen der Vielzahl der 

befassten Stellen - verbesserungsbedürftig. Der RH regte an. eine 

Neustrukturierung der Ablauforganisation zwischen BMJ. Oberlan­

desgericht Wien und Justizwachschule vorzunehmen. 

3.3 Das BMJ sagte zu. die Ablauforgal/isatioll weiter zu optimieren. 

4.1 Die Justizwachschule war ftir die Grundausbildung betreffend die 

Verwendungsgruppen E2c1E2b. E2a. E I  und A zuständig. Darüber 

hinaus veranstaltete sie auch weiterftihrende Spezialkurse. wie bei­

spielsweise solche fUr die Freizeitbetreuung der Insassen von Justiz­

anstalten durch Justizwachebeamte. Die berufsbegleitende Fonbil­

dung wurde vom Fonbildungszentrum Strafvol lzug angeboten. 

4.2 Der RH empfahl. die Aus- und Fonbildung fUr die im Strafvollzug 

tätigen Bediensteten in einer Organisation einheit unter einheitlicher 

Leitung zusammenzuftihren. Als organisatorischer Rahmen böte sich 

das bestehende Fonbildungszenrrum StraFvollzug. welches außerdem 

über ein eigenes Budget verfUgte. an. Damit könnte unter anderem 

die Planstelle E 1 /9 des Leiters der Justizwachschule eingespan wer­

den. 

B"IJ 
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lustizwachschule 

4.3 Laut Mil1eilullg des BMJ werde die Bereilligullg der Zuställdigkeits­

"erteilung fur die Aus- ulld FortbiltiulIg im BMJ gleichzeitig mit tier 

Neuorgallisation tier Biltiungseillrichtullgell allgestrebt. 

5.1 Die Juslizwachschule war als Ausgaben-Einnahmenstelle. welche die 
Gebarung der Organisarionseinheit abbildet, eingerichtet. Die Justiz­
anstalt Wien-Josefstadt budgetiene und verrechnete den Sachaufwand 
für die Justizwachschule, die über kein eigenes Budget verfügte. Aus 
der Ausgaben-Einnahmenstelle konnten keine jederzeit abrufbaren 
aktuellen Budget- und Verrechnungsdaten erhoben werden. 

Das Oberlandesgericht Wien trug für die Justizwachschule den Per­
sonalaufwand einschließlich des Aufwands flir Überstunden, die im 
Rahmen von Inspektionsdiensten der Justizwachebeamten der Jus­
tizwachschule bei Justizanstalten geleistet wurden. 

5.2 Der RH empfahl, im Zuge der Neustrukrurierung des Bereiches Aus­
und Fonbildung diese Organisationseinheit als Finanzstelle (vormals 
Ausgaben-EinnahmenstelieJ in der SAP R/3-Haushaltsverrechnung ein­
zurichten. 

Vergütungen für Tätigkeiren, die nicht zum Aufgabenbereich der Jus­
tizwachschule zählen, wären zulaslen jener Jusrizanstalten zu ver­
rechnen, bei denen die Inspektionsdienste der Justizwachebeamten 
der Jusrizwachschule geleistet werden. 

5.3 Laut StellulIglla/lIl1e des BMJ sei für die JustizlI'achsc/llIle eille A us­

gabell-EillllOhmenstelie bzw Fillanzstelle eingerichtet; tiie aktuelleIl 

Verrechllullgsdatell stiilltiell jederzeit zur Verfugung. Diellstleistungell 

würtiell bereits bei jenen Diellststellell verrechllet wertiell, wo sie ange­

fallen wären. 

5.4 Der RH entgegnete, dass weder die von der Justizanstalt Wien-Josef­
stadt für die Justizwachschule gefühne Ausgaben-Einnahmenstelle 
noch die in der SAP R/J-Haushaltsverrcchnung eingerichtete Finanz­
steIle die entsprechenden jederzeit abrufbaren aktuellen Budget- und 
Verrechnungsdaten liefenen. 
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6.1 Der Leiter der lustizwachschule sowie rünf lustizwachcbcamte der 

Verwendungsgruppe E2a waren gemäß den Arbeitsplatzbeschreibun­

gen ftir die Verwaltung der Schule zuständig. Darüber hinaus waren 

sie auch als Vonragende tätig. Die Arbeitsplatzbeschreibungen eini­

ger dieser Mitarbeiter enthielten neben den administrativen Tätigkei­

ten auch Vortragstätigkeiten. 

6.2 Der RH empfahl, die admin istrativen Aufgaben an Bedienstete des 

Allgemeinen Verwaltungsdienste5 zu übertragen und die Anzahl der 

Mitarbeiter des lu tizwachdienstes auf das für die Aufgaben in der 

lustizwachschule erforderliche Maß zu reduzieren. Der Ersatz eines 

dienstführenden Beamten (Verwendungsgruppe E2a) durch einen 

Bediensteten des Allgemeinen Verwaltungsdienstes brächte einejähr­

liehe Einsparung von rd 2 \  200 EUR mit sich, 

6.3 Laut Mitteilung des BMJ sei es grulldsätzlich zweckmäßig, bei eiller 

für deli Erekutivdiellst tätigeIl Ausbildullgsorganisalion Erekurivbe­

dienslete einzusetzeIl. Im Zuge der Neuorganisatioll werde auch die 

Frage der vernlel!rtell Venvendullg VOll BediensteteIl des Allgemeinen 

Venvaltullgsdie"ste in die em Bereich zu prüfen sein, Die A rbeitsplatz­

be cltreibungell würdell bereils überpriijr. 

7.1 Die Vonragstätigkeit wurde unabhängig davon, ob sie in der Arbeit -

platzbesehreibung vorgesehen war, generell als Nebemätigkeit ver­

gütet. 

7.2 Der RH empfahl, die Vonragstätigkeit als Haupt- oder Nebentätigkeit 

festzulegen, Ergänzend wären Maßnahmen zu setzen, um Vonragstä­

tigkeiten, die in Arbeitsplatzbesehreibungen enthalten sind, nicht als 

Nebentätigkeit zusätzlich zu vergüten, 

7.3 Laut Stellullgnaillne des BMJ werde der 110111 RH aufgezeigten Proble­

matik erhöhtes Augellmerk beigemessen werde.1. 

B"I) 
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lehrgänge 

Dienstverträge 

lehrstoffverteilung 
und Lehrinhalte 

M 

lustizwachschule 

8.1 Die Dienstverträge der lehrgangsteilnehmer für die Grundausbildung 
der Verwendungsgruppe E2clE2b waren flir die Dauer eines Jahres be­
fristet, obwohl die Grundausbildung 1 5  Monate dauerte. Die Dienstprü­
Fung konnte bis zum Ende des dritten Diensuahres abgelegt werden. 

8.2 Der RH empfahl, die Dienstverträge über die Dauer der Grundausbil­
dung hinaus zu beFristen, damit auch ein ausreichender Zeitraum für 
die Beurteilung der angehenden Justizwachebeamten zur Verfügung 
steht. In diesem Zeitraum sollte auch die Dienstprüfung abgelegt wer­
den. 

8.3 Laut Mil1eilullg des BMJ werde die Dauer der Grulldausbildullg auJein 

Jah reduziert werden, so dass kein Alllass bestünde, die Pra.ris der 

auJ cill Jahr bejrisretell Diellsrverträge zu verälldem. 

8.4 Der RH wies darauf hin, dass durch die Verkürzung der Grundausbil­
dung die Problematik des seiner Ansicht nach unzureichenden Beur­
teilungszeitraums bestehen bleibe. 

9.1 Der Lehrstoff der beiden Lehrgänge für die Verwendungsgruppen E2cl 
E2b sowie E2a wurde jeweils in einem Vorbereitungs- und einem Prü­
fungsteil vorgetragen, wobei die Lehrinhalte in den Teilblöcken sowie 
auch in den Lehrgängen kaum Unterschiede aufwiesen. Im Jahr 2001 
wurde im Prüfungsteil der Lehrgänge ein IT -Unterricht im Ausmaß 
von 1 5  Stunden eingeflihrt. Die IT stand bereits seit 1988 im Strafvoll­
zug im Einsatz und stellte einen wesentlichen Bestandteil der Arbeits­
abläufe in den Justizanstalten dar. 

9.2 Der RH regte an, die Lehrstoffverteilung zwischen den Lehrgängen 
bedarfsgerecht vorzunehmen. Dabei wäre der Lehrstoff auf das für 
eine Grundausbildung erforderliche Ausmaß zu überprüfen und ent­
sprechend auf die Teilblöcke aufzuteilen. Weiters empFahl der RH, 
bereits im Vorbereitungsteil einen IT -Unterricht anzubieten und die­
sen praxisorientiert zu gestalten. 

9.3 Das BMJ sagte zu, die Verbesserullg der Zweckmäßigkeit ulld die 

Treffsicherheit der A usbildullg bei deli derzeit stattfilldelldell ReJor­

mell wahrzullehmell. 

1 2 1  
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10. 1 Für den Justizwachdienst fehlten Anforderungsprotile, Ausbildungs­
strategien sowie Personalentwicklungskonzepte. Weder der Leiter der 
Justizwachschule noch das BMJ werteten die aufgrund internationaler 
Kontakte vorhandenen Unterlagen aus. um Informationen und Hilfe­
stellungen für eigene Reformvorhaben zu gewinnen. 

10.2 Der RH empfahl, die vorhandenen Unterlagen als Hilfestellung für 
Reformvorhaben heranzuziehen. 

10.3 Laut Stellungnahme des BMJ werde der Leiter der JustizwQchschule ver­

pflichtet werden, Qussagekräflige Dokumentarionen vorzulegell. 

1 1  Sonstige Feststellungen und Empfehlungen des RH betrafen die Schieß­
ausbildung, die Raumressourcen der Schießstänen und deren Auslas­
tung, das Schießen in den AußensteIlen der Justizwachschule sowie 
die Zulassungsverfahren zu den Grundausbildungslehrgängen der Ver­
wendungsgruppen E2c, E2a und E I .  

1 2  Zusammenfassend hob der R H  folgende Empfehlungen hervor: 

( I )  Für dje Justi.zwachschule wären ein eigenes Statut nach dem Vor­
bild der Justizschulen sowie zeitgemäße Prüfungsverordnungen zu 
erlassen. 

(2)  Die Angelegenheiten der Aus- und Fortbildung für die i m  Straf­
vollzug tätigen Bediensteten sollten in  einer Organisationseinheit 
unter e inheit l icher Leitung zusammengeführt werden. 

( 3 )  Die administrativen Aufgaben sollten an Bedienstete des Allge­
meinen Verwaltungsdienstes übertragen werden. 

(4) In den Arbeitsplaezbeschreibungen enthaltene Vortrag tätigkeiten 
sollten nicht als Nebentätigkeit vergütet werden. 

(5) Der LehIstoff i n  den Lehrgängen wäre auf das für eine Grund­
ausbildung erforderliche Ausmaß zu überprüfen. 

BMJ 
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Kurzfassung 

Prüfungsablauf und 

-gegenstand 

BM lFUW 

Wirkungsbereich des Bundesministeriums für 

Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 

Verkauf des Schlosses Waidhofen an der Ybbs 

Die Entscheidung, das Schloss Waidhofen an der Ybbs zu verkaufen, 
bewertete der RH als zweckmäßig. Vor dem Verkauf des Schlosses 
Waidhofen an der Ybb \vurdejedoch keine öffentliche Interessenten­
suche durchgeführt, obwohl dadurch mit großer Wahrscheinlichkeit 
ein höherer Verkaufspreis zu erzielen gewesen wäre. 

Durch die Standortverlegung der im Schloss u ntergebrachten Forst­
fachschule konnten für den Bund Kosten von rd 2 3 8  000 EUR jäl1rlich 
einge part werden. 

Kenndaten zum Verkauf des Schlosses Waidhofen an der Ybbs 

Eigentümer seit 1945 Republik Österreich, 
ab 2002 Stadt Waidhofen 
an der Ybbs 

Schätzwert laut Gutachten der Stadt 
Waidbofen an der Ybb I ,SO Mill EUR" 

Schätzwert laut Gutachten des 8MF 1,76 Mill EUR" 

Schätzwert laut Gutachten des BMF 
mit berücksichtigter Umwidmung de 
Schlosses 2,20 Mill EUR' 

Verkaufspreis 1 ,62 Mill EUR" 

jährliche Kosteneinsparung durch die 
Standortverlegung der Forstfac.hschule 0,24 Mill EUR 

� ohne Grunderwerbsteuer und sonstige Nebenkosten 

1 Der R H  überprüfte im April 2003 die Gebarung des BMLFUW hin­
sichtlich des Verkaufs des Schlosses Waidhofen an der Ybbs. Zu dem 
im Juli 2003 übermittelten Prüfungsergebnis nahm das BMLFUW im 
August 2003 Stellung. Der RH er.;tattete seine Gegenäußerung im No­
vember 2003. 
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2 . 1  Das Schloss Waidhofen an der Ybbs stand seit dem Jahr 1945 im 
Eigentum der Republik Österreich. Im Jahr 1948 wurde es für eine 
Forstfachschule mit Internat umgebaut. Im Juni 2000 entschloss sich 
das BMLFUW, die von 30 bis 35  Schülern besuchte Schule an einen 
anderen Standort zu verlegen. 

Aufgrund des Bundesimmobi liengesetzes 2000 wäre das Schloss ins 
Eigentum der Bundesimmobiliengesellschaft mbH übertragen wor­
den; 31 Folge davon hätte das BMLFUW dafür Miete an die Bundes­
immobil iengesellschaft mbH bezahlen müssen. Da das BMLFUW diese 
Belastung bis zur Übersiedlung der Schule vermeiden wollte, wurde 
das Schlo s im Dezember 2000 in die Verwaltung des BMLFUW über­
tragen. In der Folge wurde die Schule an einen anderen Standort in 
der Stadt Waidhofen an der Ybbs übersiedelt. 

Das an das Schloss angebaute Werkstän:engebäude wurde von der Stadt 
Waidhofen an der Ybbs rückgemietel. Durch die Verlegung der Schule 
konnten für den Bund Kosten von rd 238 000 EUR jährlich [Entfall des 
Intematsbetriebes ua) eingespart werden. 

2.2 Der RH bewertete die Entscheidung über die Standortverlegung der 
Schule als wirtschaft.lieh zweckmäßig, weil das Schloss für die geringe 
Schüleranzahl zu groß war und im Betrieb wesentlieh teurer kam als 
der neue Standort. 

3 . 1  Im August 2000 ließ die Stadt Waidhofen an der Ybbs das Schloss von 
einem gerichtlich beeideten Sachverständigen schätzen. Der Sachver­
ständige schätzte den Wert des Schlo ses auf rd 1,50 Mill EUR. Die Stadt 
legte auf Basis dieses Gutachtens ein Kaufangebot an das BMLFUW. 
Bereits vor dem Einlangen dieses Angebots ließ das BMF, das zu diesem 
Zeil]Junkt vom BMLFUW über die Verkaufsabsichten informiert wor­
den war, das Schloss ebenfalls VOn einem Sachverständigen schätzen. 
Dieses Gutachten ergab einen Verkehrswert von 1 ,76 Mil l  EUR. 

Der Sachverständige wies daraufhin, dass bei einer allfalligen Umwid­
mung durch die Gemeinde ein 25 'lbiger Aufschlag auf den Verkehrs­
wert geltend zu machen sei. Weiters merkte er an, .. dass bei der gegen­
ständlichen $chlossanJage zum reinen materiellen Wert ein nicht zu 
quantifiZierender ideeller Wert hinzu komme. weshalb der Veräuße­
rung jedenfalls eine breit gestreute Interessentensuche vorangehen 
sollte". 

BM lFUW 
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BMlfUW 

Verkauf des Schlosses 
Waidhofen an der Ybbs 

Im August 2001 fand im BMF eine Besprechung stan, in welcher die 
Vertreter der Stadt Waidhofen an der Ybbs darauf hinwiesen, dass der 
Verkaufdes Schlosses an private Investoren nicht im öffentlichen Inter­
esse läge, ohne dieses näher auszuflihren. Die Idee einer breit an­
gelegten Interessentensuche wurde nicht mehr aufgegriffen. Im Okto­
ber 2001 ermächtigte das BMF das BMlFUW. das Schloss an die Stadt 
Waidhafen an der Ybbs zu verkaufen. 

Im September 2002 einigten sich die Vertreter des BMLFUW und der 
Stadt auf einen Kaufpreis von 1 .62 Mil l  EUR. Dies war im Wesent­
lichen der vom Gutachter des BMF geschätzte Kaufpreis abzüglich 
eines Betrags daflir. dass sich die Stadt verpflichtete. zwei früher im 
Schloss tätige Bedienstete des BMlFUW zu übernehmen. 

3.2 Die Entscheidung, das Schloss Waidhafen an der Ybbs zu verkaufen, 
bewenete der RH als zweckmäßig. Er beanstandete aber den Verzicht 
auf eine öffentliche Interessentensuche. obwohl dies im Bewenungs­
gutachten des BMF empfohlen worden war. Nach den Erfahrungen des 
RH wäre bei einer breiten Interessentensuche mit großer Wahrschein­
lichkeit ein höherer Verkaufspreis zu erzielen gewesen.  Im Übrigen 
ist nach Ansicht des RH ein öffentliches Interesse nicht schon dann 
anzunehmen. wenn eine Gebietskörperschaft, aus welchen Gründen 
auch immer. eine bestimmte Immobilie erwerben will. 

3.3 Das BMLFUW wies in seiOler Ste/lu'lgnahme auJdie Widmung des Schlos­

ses als SchulsrandOTl JiiOl. Da sohin der Interessenrenkreis stark ein­

gescllränkt gewesen wäre, sei auf eiOle öffentliche Inreressentensuche 

verzichtet worden. Mit dieser Vorgangsweise wäre auch das BMF ein­

verstanden gewesen. Zum Hinweis des RH, dass ein öffentliches Inte­

resse niellt seIlOn dann gegeben ist, welill eine Gebiet körperselwfl KauJ­

interesse zeigt, meillte das BMLFUW, dass es aud, im lllleresse der 

Republik gelege" wäre, dass das Scllloss weiterhilI öffelltlich Ilutzbar 

bleibT. 

3.4 Der RH entgegnete. dass auch die Widmung des Schlosses als Schul­
standon eine öffentliche Interessentensuche nicht ausgeschlossen hätte. 
Daran könne auch eine Zustimmung des ßMF nichts ändern. Auch 
konnte das BMlFUW nicht näher begründen. warum es im Interesse 
der Republik l iegen sollte, dass das Schloss weiterhin öffentlich nutz­
bar bleibt. 
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4 Zusammenfassend empfahl der RH. I mmobilien nur an  einen aus 
einer öffentlichen I nteressentensuche hervorgegangenen Bestbieter 
zu verkaufen. 

BMLFUW 
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Kurzfassung 

Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

BMVIT 

Wirkungsbereich des Bundesministeriums für 

Verkehr, Innovation und Tech nologie 

Umsetzung der Verwaltungsreform im Bundes­
ministerium für Verkehr, Innovation und Technologie 

Das BMVlT legte m i t  Wirkung von M itte September 2002 a u f  der 
Grundlage einer Aufgabenltritik eine neue Aufbauorganisation fest. 
Die getroffenen Maßnahmen führten Zu einer schlankeren Verwal­
tungs- und Führungsstrulttur. 

Das BMVIT schätzte das jährliche Einsparungspotenzial durch Redu­
zierung von operativen Aufgaben auf  rd 3,6 bis 5, 1 Mil l  EUR. 

Für den Bereich Supportprozesse ergab sich ein weiteres jährliches 
EinsparungspotenziaJ von rd 2,2 Mil l  EUR. 

Kenndaten des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation 
und Technologie 

Rechtsgrundlage 

Aufgaben 

Per onalausgabeo' 

Bundesministeriengesetz 1986, BGBI Nr 76 idgF 

Infra trukturangelegenheiten - Verkehrsträger 
Straße, Schiene, Luft, Wasser, 
Post und Telekom, 
Forschung - und TechnologiefOrderung 

200t 2002 
in Mill EUR 

53.79 53,09 

• für Z�n[rallcitung. Sthiflfahnspolizei. Bundesamt Fo�hungs- und Prüfzentrum 
A�nal. Wa.sserstraßendirdtiorl, AI'nl der Wa.sstrStraßendh'ektion, Bund prof­
anstalt fiir Kraftfahrzeuge und Öste""ichisches Patentamt 

1 Der RH überprüfte von April bis Juni 2001 und von November bis De­
zember 2002 Teilgebiete der Gebarung des BMVIT. Prüfungsschwer­
IJunkt war die Umsetzung der Verwaltungsreform. Zu dem im April 2003 

übermittelten Prüfungsergebnis nahm das BMVIT im August 2003 Stei­
lung. Der RH erstattete seine Gegenäußerung im Oktober 2(0). 
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2 Wesentliche Rechtsgrundlagen für Organisarionsmaßnahmen, Änderun­

gen der Geschäftseinleilung. die Neuordnung der behördlichen Auf­

gaben und ein modemes Personalmanagement sind das Beamten-Dienst­

rechtsgesetz 1979, das Deregulierungsgesetz-Öffentl icher Dienst 2002, 
das Bundesministeriengesetz 1986 idgF, das Bundes-Personalvertretungs­

gesetz idgF sowie das Bundesbediensteten-Sozialplangesetz. 

3.1  In den Geschäftseinteilungen des BMVIT war der Bereich Personalent­

wicklung zwar enthalten, wurde aber längere Zeit nicht vollzogen. 

Ende 2002 wurden schließlich die Bereiche Personalmanagement, -con­

trolling sowie -entwicklung in einer eigenen Organisationseinheit zu­

sammengefasst und mit der Umsetzung des Verwalrungsreformprojekts 

begonnen. 

3.2 Der RH empfahl, ein umfassendes Personalentwicklungskonzept zu 

erstellen und umzusetzen. Darin sollten insbesondere Maßnahmen für 

die Personalplanung sowie die Aufnahme, Aus- und Weiterbildung der 

Mitarbeiter enthalten sein. 

3.3 Lallt Stelhmgnahme des BMVTT sei der Grul/dsteil/ zu einem Personal­

ellrwicklungskollzept im Frühjahr 200] bereits vorgelegen. Die weitere 

Bearbeitung erfolge durch eine eigens eingesetzte Arbeitsgruppe. 

4.1 Das damalige Bundesministerium für Wissenschaft, Verkehr und Kunst 

beauftragte Ende 1996 ein Schweizer Consulting-Untemehmen mit ei nern 

umfangreichen Organisations- und Stnuktununlersuchungsprojekl für 

ausgewählte Einheiten des Bundesministeriums. 

Der Schlussbericht vom Juli 1 997 enthielt vor allem Vorschläge für 

eine stnuknurelle Neugestaltung der Aufbauorganisation samt flank.ie­

renden Begleitmaßnahmen. Nach den Feststellungen des RH fehlten 

im BMVIT wesentliche Projektunterlagen. Eine Projektevaluienung war 

unterbl ieben, Einsparungspotenziale waren nicht dokumentiert. Ebenso 

fehlten, von Ausnahmen abgesehen, Umsetzungsmaßnahmen. 

4.2 Der RH empfahl, künft.ig eine effIziente Projektüberwachung und -doku­

mentation einzurichten; weiters wäre Flir eine entsprechende Umset­

zung und Evaluienung von eingeleiteten Projekten Sorge zu tragen. 

4.3 wut Mitteilung des BMV1T sei der Empfelllu " g  des RH bereits nacil­

gekommen worde,1. 

BMVIT 
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Reformprojekte 

Reform projekt 
Supportprozesse 

Reformprojekt 
Aufgabenkritik und 
Stoßrichtung zur 
Reorganisation im 

BMVIT 

nMVIT 

Umsetzung der Verwaltungsreform 

5.1 Ziel des im Herbst 2000 begonnenen Projekts Supportprozesse war es, 
durch externes und internes Benchmarking (Kennzahlenvergleichel sowie 
qualiralive Verbesserungen Einsparungspotenziale zu identifizieren und 
EffIzienzsteigerungen zu erreichen. Eine Bewertung der Haupt- und 
Teilaufgaben des B MVlT ergab beim Personalaufwand Einsparungs­
potenziale von jährlich rd 2,2 Mill  EUR. Die Umsetzung der Projekt­
ergebnisse erfolgte im Rahmen des Reorganisationsprozesses der Zen­
tralleitung des BMVrr im September 2002. 

5.2 Nach Ansicht des RH bildete da erwähnte Reformprojekt die Grund­
lage flir eine effiziente Verwaltungsorganisation im BMVlT. Er regte 
an, künftig die schrittweise Umsetzung der Einsparungspotenziale von 
jährlich rd 2,2 Mill  EUR beim Personalaufwand zu überwachen und 
zu evaluieren. 

5.3 Laut Stellullgllahme des BMVIT sei es bemülll, de" Empfehlungen des 

RH 'Jarl,zukomme". 

6.1 Wesentliche Ziele dieses 2001 begonnenen Reformprojekrs waren die 
Selektion der Aufgaben des BMVlT, eine Verbesserung der Aufgabenver­
teilung, die Auslagerung von Aufgaben des Vollzugs und die Streichung 
von Aufgaben. Die Reorganisation des BMVrr begann im Herbst 2002. 

Das vom B MVlT und einem Unternehmensberater geschätzte Einspa­
rungspotenzial durch Reduzierung von operativen Aufgaben soll unter 
Berücksichtigung von Umschichtungen von Mitarbeiterkapazitäten für 
Kemaufgaben (zB integrierte Verkehrsplanungljährlich rd 3,6 bis 5, I Mill 
EUR betragen. 

6.2 Dcr RH wie darauf hin, dass das festgestellte Einsparungspotenzial bei 
den Personalausgaben vor allem wegen der gellenden dienstrechtlichen 
Bestimmungen nur schrittweise realisiert werden kann. 

6.3 Laut Mitteilullg des BMVlT stelle die Erreicl,uIIg der Zie/vorgabell zur 

Reduktion der Vollbeschäjtigungsäquivalen'e (bis Ende 2006 vorläufig 

auf976,94) e'ilull wesentlichen Beitrag zur Erzielullg des Einsparungs­

potenzials dar. 
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7 . 1  Das BMVIT legte mit Wirkung vom 1 6. September 2002 auf der Grund­

lage der erwähnlen Aufgabenkritik eine neue Aufbauorganisation fest. 

Die getroffenen Maßnahmen fuhrten zu einer Verringerung der Anzahl 

der Organisationseinheiren, zu einer Erhöhung der Führungsspanne 

und zu einer schlankeren Verwaltungs- sowie Führungsstruktur. 

7.2 Der RH bewertete die Reorganisationsmaßnahmen positiv. Er empfahl, 

mit  einer im Jahr 2003 durchzufuhrenden Evaluierung die Wirksam­

keit und Zweckmäßigkeit aller Organisationseinheiten zu überprüfen. 

In der Folge wären erforderl ichenfalls geeignete Maßnahmen zur Rea­

lisierung der Einsparungspotenziale zu setzen. 

7.3 Lnut Stellungnahme des BMVIT sei im lwei/en Quartal200J ei" EI·aluie­

rU/lgsprozess abgesclJlosse" wordel/. Deml/ach habe sich die KOlilemra­

/;on der s/ra/egisch-plal/erischen sowie koordil/ative/l Aufgaben il/ einer 

Sektioll und die Zusammenfassu/lg der operativen Aufgabel/ des Ressort 

;/1 zwei Sekt;olle" bewährt. 

8 Sonstige Feststellungen lind Empfehlungen des RH betrafen: 

( I) Die unzureichenden Dokumentationen von Organisalions- und Struk­

turumersuchungen im BMVIT. 

(2) Die Übertragung von hoheitlichen Aufgaben im Bereich der Zivil­

luftfahrt an Beliehene. 

(3) Die Wirtschaftlichkeit des Projekts _Neuordnung der behördlichen 

Aufgaben im Bereich Luftfahrt" und die Anwendung des Prinzips der 

Koslendeckung rur die Bereiche Gebühren und Abgaben in der Zivil­

luftfahrt. 

Lnu/ Stellung nah me des BMVIT wolle es im RahmeJl eines derzeit "oelr 

niclrt abgeschlossenen DiskussionsproIrsses die EllIpfeirlung des RH berück­

s;clrrigcn; weiters sei ein Prüfullgsauftrag zur Erheburrg des Dcckurrgsbeitrages 

der Venvaltwrgsllbgaberr ;m BMVIT er/eilt worden. 

BMVIT 
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Schlussbemerkung 

B"1V r 

Umsetzung der Verwaltungsreform 

9 Zusammenfassend hob der RH folgende Empfehlung hervor: 

Die schrittweise Umsetzung der Einsparungspotenziale von jährlich 
rd 2,2 Mil l  EUR beim Personalaufwand wäre zu überwachen und zu 
evaluieren. 

Wien, im Mai 2004 

Der Präsiden!: 

Dr Franz Fiedler 

1 3 1  
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A N H A N G  

Entscheidungsträger 

(Aufsichtsratsvorsitzende und 

deren Stellvertreter 

sowie Vorstandsmitglieder) 

der überprüften Unternehmungen 

Anmerkung: 

Entscheidungsträger 

im Amt befmdliche Entscheidungslräger in Blaudruck 
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Aufsichtsrat 

Vorsitzender 

Stellvertreter des 
Vorsitzenden 

Vorstand 

B M F  

Entscheidungsträger 

Österrei chisehe Bundesfi nanzieru ngsagentur 

Sektionschef iR Univ Prof Dr Anton STANZEL 
( 1 5. Dezember 1 992 bis 3 I .  März 1999) 

Sektionschef Univ Doz Dr Gerhard STEGER 
(seit I .  Apri l  1 999) 

Sektionschef Dr AJFred SCHULTES 
( 1 5. Dezember 1992 bis 2 5. Jänner 1 998) 

Sektionschef Univ Doz Dr Gerhard STEG ER 
(26. Jänner 1998 bis 3 1 .  März 1999) 

Mag Roben SPACEK 
( 1 .  April 1999 bis 3. Februar 2000) 

Sektionschef Mag Alfred LEJSEK 
(seit 4. Februar 2000) 

Mag Günther KLÖCKL 
( I .  August 1996 bis 3 1 .  Juli 2(01) 

Dr Helmut EDER 
(seit 4. Jänner 1993) 

Mag Paul KOCHER 
(seit 1 .  März 1 998) 
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Aufsichtsrat 

Vorsitzender 

Stellvertreter des 
Vorsitzenden 

Vorstand 

B "1 F  

Entscheidungsträger 

Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft mbH 

Univ Prof DDr Waldemar JUD 
(2 1 .  Oktober 1 992 bis 3 I .  Oktober 1999) 

Mag Wemer HEINZL 
( 1 .  November 1999 bis 30. September 2002) 

Univ Prof Dr Bcrnd SCHILCHER 
(seit 1. Oktober 2002) 

DDr Anton HESCHGL 
(2 1 .  Oktober 1992 bis 3 I .  Oktober 1999) 

Univ Prof Dr Bemd SCHILCHER 
( I .  November 1999 bis 30. September 2002) 

Mag Wemer HEINZL 
(seit I .  Oktober 2002) 

DI  Dr Klaus FANKHAUSER 
(30. Oktober 1992 bis 30. September 2003) 

DI  Bemdt MARTETSCHLÄGER 
( I .  Juli 1995 bis 30. September 2003) 

Dr Joscf TANNER 
(seit I .  Oktober 2003) 

Ernst HECKE 
(seit I. Oktober 2003) 
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